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Editorial

Das Glück hilft nur denen, 
die sich selbst helfen
Der Dezember steht im Zeichen der Vorweihnachtszeit mit ihren Weihnachts-
märkten. Mit ihrem Duft nach Zimtwaffeln und Glühwein, aber auch mit dem 
so oft verfluchten Einkaufsstreß, der uns regelmäßig heimsucht, obwohl wir 
ihm im vergangenen Jahr wieder einmal abgeschworen hatten.

Dieses Mal sollen die Gedanken über die Weihnachtszeit hinaus einem einmaligen
Ereignis gewidmet sein, das mit dem Ende dieses Jahres eintritt. Wir geben unsere
gute alte D-Mark auf und wenden uns einer neuen gesamteuropäischen Währung
zu. Insofern ist dies ein ganz besonderer Jahreswechsel, mit dem sich die Völker
Europas wieder ein Stück näherkommen, dabei bedeutet die gemeinsame
Währung ein gewaltiges Stück. Es ist zu wünschen, daß uns der Euro nur positive
Seiten zeigt und diese neue Synergie den Europäern eine zuverlässige Währung
als Beitrag zur Stärkung der Zusammengehörigkeit beschert.

Sollen wir uns nun beglückwünschen oder sollten wir uns besser Glück wünschen?
Am besten halten wir es mit dem Erfolgsmann Henry Ford, dessen Bonmot
besagt: „Glück besteht darin, die Eigenschaften zu haben, die von der Zeit
verlangt werden.“ Lassen Sie uns in diesem Sinne das Glück festhalten! 
Gerade unser Berufsstand hat es verdient.

Wo kann denn das künftige berufliche Glück der Zahnärzte liegen? Weiter östlich
vom Rheinland oder mehr westlich? Ich glaube, daß à la longue unser Glück in
Europa liegt. Die Zeit verlangt, daß wir unverzüglich unseren beruflichen Hori-
zont erweitern, unseren Blick und unser Handeln auf die beruflichen Gemeinsam-
keiten der Zahnärzteschaft unserer EU-Region um Rhein und Maas richten.

Unser künftiges Glück liegt in der Liberalität eines vereinten Europas. Lassen Sie
uns die Eigenschaften entwickeln, die die vor uns liegende Zeitspanne abverlangt.
So werden wir das Glück erfahren, zuzusehen, wie die Zeit vergeht, und selbst
dazu beitragen, daß sie für uns arbeitet.

In diesem Sinne
verbunden mit den besten Wünschen für das kommende Jahr

Glück ist, 

wenn man zusieht, 

wie die Zeit vergeht 

und hofft, 

daß sie für einen arbeitet.

Werner Finck

Ihr
Rüdiger Butz
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Dr. Butz moderierte die Veranstaltung,
die auf Einladung der Zahnärztekam-
mern Nordrhein und Westfalen-Lippe zu-
stande kam. In seiner Einführung stellte
er den Begriff und die Identität der Re-
gion heraus. Nach Prof. F. R. Pfetsch
vom Jean-Monnet-Lehrstuhl der Univer-
sität Heidelberg definiert sich die Regi-
on als eine Gegend, genauer als eine
Gebietseinheit unter soziologischem,
ökonomischem und geographischem

Europa/Region Belgien, Niederlande und Nordrhein-Westfalen

Erstes Treffen der 
zahnmedizinischen
Arbeitsgemeinschaft

Am 21. und 22. September 2001
trafen sich erstmals die Vertreter der
Zahnärzteschaften Belgiens, der
Niederlande und Nordrhein-West-
falens in Maastricht zu einem Erfah-
rungsaustausch über die Belange der
Berufsausübung der Zahnmedizin,
insbesondere der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit im Dreiländer-
eck Nordrhein-Westfalen, Belgien
und den Niederlanden am Beispiel
der Qualitätssicherung.

(v. l.): S. Hanson, Dr. Munnix, M. van Driel, Prof. Dr. Heinze. (v. l.): Prof. Dr. Heinze, S. Hanson, P. Speder, N. Kroezen, N. J. Bakker.

Aspekt. Dabei spielt das Kriterium der
Identität eine wichtige Rolle. Demzufolge
können Regionen grenzüberschreitend
sein.

Verbindende Motive für eine Region sind
u. a. gemeinsame Vorteile und Förde-
rung der Autonomie. Demzufolge defi-
niert sich der Begriff Regionalismus als
ein Verbund, um gemeinsame Ziele
durchzusetzen. Der Begriff Regionalis-
mus ist positiv besetzt, indem dieser zur
Emanzipation der Region führt. In Form
des differenzierten, flexiblen Regionalis-
mus, ermöglicht durch die Flexibilitäts-
klausel im Vertrag von Nizza, ist eine
zukünftige Entwicklung der regionalen
Zusammenarbeit möglich. Im internatio-
nalen Zusammenschluß müssen sich
die Interessen aller Beteiligten wieder-
finden. Motive des Zusammenschlusses
sind u. a. Sicherheit, politische und öko-
nomische Interessen. Der Zusammen-
schluß stiftet Identität und Loyalität.

Die Idee der Zusammenarbeit folgte ei-
ner Stellungnahme des Ausschusses
der Regionen zum Thema „Die Rolle der
lokalen und regionalen Gebietskörper-
schaften bei der Reform der europäi-
schen Gesundheitssysteme“. Darin for-

dert der AdR u. a., die notwendige
Transparenz zu gewährleisten und eine
Debatte über Gesundheitsfragen zu
führen. Diskussionsthemen könnten 
z. B. die Gemeinschaftsweite und ins-
besondere grenzüberschreitende Qua-
litätssicherung sein.

Prof. M. Heinze referierte über den
Stand von Sachleistung vs. Kostener-
stattung in der EU. Er zog dafür die dies-
bezüglichen Entscheidungen des EuGH
in Sachen Kohl/Decker sowie Peer-
booms/Geraedts heran. Die vermeintli-
che Abweichung der Entscheidung
Peerbooms/Geraedts ließe sich er-
klären, wenn man diese auf die pri-
vatrechtliche Arzt/Patientenbeziehung
zurückführe. Diese ist in allen Ländern
der EU gleichermaßen geregelt und so-
mit kleinster gemeinsamer Nenner. Über
diesen erheben sich die Regelungen zur
Finanzierung von Gesundheitsleistun-
gen, die in den Ländern der EU unter-
schiedlich geregelt sind. Die Finanzie-
rungssysteme sind demnach nur dann
betreffs Kostenübernahme vor einer
grenzüberschreitenden Inanspruchnah-
me von Leistungen zu befragen, wenn
die Finanzierung der Systeme dadurch

Zahnärztekammer
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dards zu fordern ist. Der Artikel 152 des
EU-Vertrags fordert ein hohes Gesund-
heitsschutzniveau und Maßnahmen zur
Festsetzung hoher Qualitätsstandards.

Auch die Zahnärzte sind mit ihren Pra-
xen Unternehmer, auch wenn sie sich
selbst als Freiberufler bezeichnen. Auf
europäischer Ebene ordnet sich die Frei-
beruflichkeit unter dem Begriff des funk-
tionalen Unternehmens ein. Dieser be-
gründet sich durch die fachliche Wei-
sungsfreiheit, welche Bestandteil der
Freiberuflichkeit ist.

Die belgischen Kollegen berichten, daß
es bei ihnen seit vier Jahren eine Kon-
vention der Zahnärzte und Krankenkas-
sen im Einvernehmen mit den zuständi-
gen Regierungsstellen und dem festge-
setzten Budget gibt. Nicht alle Behand-
lungen fallen in diese Konvention, und
dem einzelnen Zahnarzt steht es frei,
der Konvention beizutreten und zu be-
stimmen, wieviel von seiner Arbeitszeit
er den von der Konvention betroffenen
Behandlungsmaßnahmen widmet, d. h.
ein Viertel, zwei Drittel, ganz oder gar
nicht. Somit sind die von der Konvention
betroffenen Behandlungsmaßnahmen
an bestimmte Behandlungszeiten ge-
bunden, die öffentlich bekannt gemacht
werden müssen. Sechzig Prozent der
Behandlungsleistungen müssen der
Konvention folgen, vierzig Prozent sind
frei. In Belgien gilt das Prinzip der Ko-
stenerstattung, d. h. der Patient bekommt
in jedem Fall eine gleiche entsprechen-
de Erstattung, egal auf welcher Ebene
er Leistungen in Anspruch nimmt.

Die belgischen Kollegen haben diese Li-
beralität durch die Qualitätssicherung
mittels eines Peer Review erreicht. Ein
Peer Review kann nur durch Zahnärzte
erfolgen und bleibt somit in jedem Fall in
den Händen der Zahnärzte. In der Evi-
dence-based-Dentistry spielt der Peer

gefährdet sein würde. Auf die „Keimzel-
le“ des Behandlungsvertrages in der
Arzt/Patientenbeziehung sind jedoch die
vier europäischen Grundfreiheiten un-
eingeschränkt anzuwenden. Der ge-
samte Bereich der Leistungserbringung
untersteht den vier europäischen Grund-
freiheiten.

Im Falle einer Inländerdiskriminierung
gilt das jeweilige inländische Recht. Im
Falle der Ausländerdiskriminierung gilt
europäisches Recht.Wenn sich z. B. ein
inländischer Patient durch die Bestim-
mungen der GKV diskriminiert fühlt, so
hat er sich an das zuständige inländi-
sche Gericht zu wenden. Fühlt sich ein
Patient bei der Inanspruchnahme grenz-
überschreitender Leistungen durch sei-
ne nationale Krankenversicherung dis-
kriminiert, so gilt europäisches Recht.

Es gilt, in der EU-Region die Schwer-
punktbildung, den Bedarf und die Pati-
entenströme zu beobachten. Das Urteil
in Sachen Peerbooms spricht auch die
Qualitätssicherung an, wobei die Be-
achtung des Gemeinschaftsrechts so-
wie internationaler „Lege artis“-Stan-

Review eine große Rolle. Kern ist die
Arzt/Patientbeziehung. Der Peer Review
wird durch Qualitätszirkel durchgeführt
und ist Teil der Akkreditierung.

Die nordrheinischen Kollegen informie-
ren in einigen Grundzügen über ihr
Denkmodell zur Qualitätssicherung. Das
Denkmodell der Zahnärztekammer
Nordrhein zur Qualitätssicherung kann
sich in der Entwicklung veränderten Vor-
aussetzungen dynamisch anpassen. Es
ist somit voraussetzungsorientiert. Es
berücksichtigt das komplexe Geschehen
von der Befundaufnahme und Diagno-
stik bis hin zur Therapieauswahl und
Prognose. Dabei spielt die Beratung für
das Zustandekommen des Behand-
lungsvertrags eine zentrale Rolle.
Während der Beratung unterliegt die
Therapieauswahl einer Anzahl wegwei-
sender Kriterien: Die Indikation und Not-
wendigkeit, das Behandlungsspektrum
der Praxis auf der Seite des Zahnarztes,
die Compliance sowie die zur Verfügung
stehenden finanziellen Ressourcen auf
der Seite des Patienten. Die Notwendig-
keit zahnärztlicher Leistungen ist dabei
nach Indikation, Behandlung, Methode
und Qualität zu differenzieren. Die indi-
kationsspezifische Notwendigkeit fragt
nach dem grundsätzlichen Vorliegen ei-
ner Erkrankung bzw. nach der notwen-
digen Erneuerung einer vorhandenen
Versorgung. Im Sinne der behandlungs-
spezifischen Notwendigkeit wird ermit-
telt, welche Versorgungsform notwendig
ist. Die methodenspezifische Notwen-
digkeit stellt fest, welche Versorgungs-
methode erforderlich ist und die qua-
litätsspezifische Notwendigkeit fragt,
welcher Aufwand anzusetzen ist und
welches Ergebnis erreicht werden soll.
Im Sinne der voraussetzungsorientier-
ten Qualitätssicherung fördern die Ver-
besserung der Strukturen durch Aus-,

Dr. W. Diekhoff, Präsident der
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe.

Prof. Dr. M. Heinze, Fakultät für Europäische
Rechtswissenschaften der Universität Bonn.

Privatrechtlicher
Behandlungsvertrag
vier Europäische
Grundfreiheiten

Zahnärztekammer
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Fort- und Weiterbildung, Praxisausstat-
tung, Praxisorganisation, angemessene,
qualitätsfördernde Vergütung etc. und
Verbesserung der Prozesse durch Dia-
gnose, befundadäquate Behandlungs-
planung, Dokumentation, Therapie-
durchführung, orientiert an den Bedürf-
nissen des Patienten, eine gute Gesamt-
qualität. Das Leistungsangebot der
Zahnmedizin in der Gesamtheit aller Be-
handlungsmaßnahmen der modernen
Zahnheilkunde (z. B. im Handbuch
Zahnheilkunde der ZÄK NR), ist sehr
vielfältig und vielschichtig und dies nicht
zuletzt in dem Sinne, daß sich häufig für
eine gestellte Diagnose gleich mehrere
therapeutische Möglichkeiten anbieten,
wobei jede der Varianten einer indikati-
onsgerechten lege artis Versorgung ent-
sprechen, aber sich grundsätzlich ver-
schiedenen Leistungsebenen zuordnen
lassen.

Die niederländischen Kollegen überrei-
chen von ihnen erarbeitete Verfahren zur
Zertifizierung der Zahnarztpraxen nach
ISO, der Qualitätssicherung, des Qua-
litätsmanagements, der Praxisbegehung
und Richtlinien über die Krankenblatt-
führung. Diese werden von den Teilneh-
mern zu lesen sein und werden Gegen-
stand weiterer zukünftiger Erörterungen.

Die Teilnehmer sind sich darüber einig,
eine gemeinsame Ansicht über Fortbil-
dung zu schaffen. Die belgischen Kolle-
gen erhalten für Fortbildungsmaßnah-
men innerhalb der Akkreditierung
gemäß einem Fortbildungspunktesy-
stems ein Honorar von zur Zeit umge-
rechnet DM 4 000. Die Akkreditierung
bei den Sozialversicherungen erfolgt im
Einvernehmen mit den Hochschulen
und dem Berufsverband. Die belgischen
Kollegen sind der Ansicht, daß man
zunächst über Aus- und Fortbildung dis-
kutieren sollte, bevor über Leitlinien ge-

sprochen wird. Außerdem solle auch
über Prävention gesprochen werden
und welche die Rolle der Zahnärzte da-
bei ist und wer mit eingebunden sei. Die
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe er-
läutert die geplante strukturierte Fortbil-
dung mit dem Ziel des Zertifikats und
meint, daß der Begriff Akkreditierung in
diesem Zusammenhang möglicherwei-
se besser sei.

Abschließend einigen sich die Teilneh-
mer über fünf regionale Arbeitsthemen:

Thematik Koordinierendes Land

1. Gesundheitssysteme B, flämisch

2. Ausbildung, Zulassung,
Weiterbildung D, ZÄK Westf.-Lippe

3. Fortbildung, Akkreditierung 
(Zertifizierung) NL, NMT

4. Qualität und Prävention
D, ZÄK Nordrhein

5. Wettbewerb, Selbstdarstellung 
der Praxis B, wallonisch

Jede verantwortliche Organisation erar-
beitet und koordiniert die von ihr über-
nommene Thematik und moderiert die-
se auf der nächsten Sitzung, die im Ja-
nuar 2002 in Münster stattfinden wird.
Zur gegebenen Zeit soll eine gemeinsa-
me Projektbeschreibung erfolgen, um
für mögliche Veranstaltungen EU-Mittel
zu bekommen. Ebenso werden sich die
Teilnehmer darüber einigen, wann und in
welcher Form das zuständige General-
direktorat V, heute SANKO, und der Rat
der Regionen über die Ergebnisse der
Arbeitsgemeinschaft der Region infor-
miert wird, um Einfluß auf die geplanten
Europäischen Leitlinien zur Qualitätssi-
cherung zu nehmen.

Dr. Rüdiger Butz

Die Teilnehmer am Treffen
der Euregio-Kommission:
Prof. Dr. M. Heinze, Bonn, D
Fakultät für Europäische Rechts-
wissenschaften, Universität Bonn

Dr. Munnix, Eupen, B
Chambre Syndicales Dentaires
Asbl. (CSD)

Stefaan Hanson, Brüssel, B
Executiv Direktor

Paul Speder, Brüssel, B
Secretaris 
Verbond der Vlamse Tandartsen

N.J. Bakker, Nieuwegein, NL
Department Legal affairs/
International affairs

Nicolette Kroezen, Nieuwegein, NL
Hooft Kwaliteit
Nederlandse Maatschapei tot bevor-
dering der Tandheelkunde (NMT)

Dr. W. Diekhoff, Münster, D
Präsident der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe

Dr. J. Sobek
Mitglied des Vorstands 
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe

Dr. P. Engel, Düsseldorf, D
Präsident der Zahnärztekammer
Nordrhein

Dr. R. Butz, Düsseldorf, D
Vizepräsident der Zahnärztekam-
mer Nordrhein und Vorsitzender der
Kommission Euregio in NRW

M. van Driel, Brüssel, B
Referentin der Bundeszahnärzte-
kammer Büro Brüssel

Zahnärztekammer Nordrhein

Legislaturperiode 2002 bis 2005

Die konstituierende Sitzung 
der Kammerversammlung 

der Zahnärztekammer Nordrhein 
für die Legislaturperiode 2001 bis 2005 

findet statt am

Samstag, 2. Februar 2002

Tagungsort: Lindner Congress Hotel
Emanuel-Leutze-Str. 17, Am Seestern
40547 Düsseldorf (Lörick)
Telefon (02 11) 5 99 70

Beginn: 9.00 Uhr c.t.

Gemäß Paragraph 1 (1) der Geschäftsordnung werden die
Mitglieder der Kammerversammlung über die Einberufung
durch einfachen Brief verständigt.

Die Sitzungen der Kammerversammlung sind für Kam-
merangehörige öffentlich.

Dr. Peter Engel, Präsident

Zahnärztekammer



I.
RECHTSPRECHUNG DES EU-

ROPÄISCHEN GERICHTSHOFS:
In seiner Entscheidungspraxis hat der
Europäische Gerichtshof nunmehr
nachdrücklich bekräftigt, daß mangels
einer sozialen Sicherheitsklausel im EG-
Vertrag die Grundfreiheiten der Freizü-
gigkeit, der Niederlassungsfreiheit, des
freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs weitestgehend Anwendung finden
müssen, und zwar in Unterscheidung der
Zulassung zur inländischen Leistungs-
erbringung einerseits und der Zulassung
zur grenzüberschreitenden Leistungser-
bringung andererseits. „Aus der Freizü-
gigkeit und der Niederlassungsfreiheit
gemäß Art. 39, 43 EGV folgt nach dem
Verbot der unmittelbaren Diskriminie-
rung, daß die Zulassung zur inländischen
Leistungserbringung in- und (EU-)aus-
ländischen Staatsbürgern gleicher-
maßen offenstehen muß.“ Nach den
meisten nationalen Regelungen und
auch nach dem europäischen Sekun-
därrecht der EWG-VO 1408/71 zum in-
ternationalen Leistungsrecht besteht
demgegenüber aber eine nationale Ter-
ritorialisierung der Leistungserbringung
vor allem im Kranken- und Unfallver-
sicherungsrecht, aber partiell auch im
Rentenversicherungsrecht. Zulassungs-
beschränkungen, Budgetierungen,
staatliche Regulierung kennzeichnen die
Leistungserbringung in den zahlreichen
Bereichen der sozialen Sicherheit in den
meisten Mitgliedsländern der europäi-
schen Gemeinschaft. Um so dringlicher
hat sich in der Vergangenheit die Frage
gestellt, ob diese aus nationalem und
europäischem Recht folgende territoria-
le Begrenzung der Leistungserbringung
mit den Grundfreiheiten des Waren- und
Dienstleistungsverkehrs vereinbar ist.
Als nun der Europäische Gerichtshof im
Jahre 1998 die zwei Entscheidungen
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Europa

Konsequenzen der Recht-
sprechung des EuGH für die
Gesundheitsreform in der
Bundesrepublik Deutschland
Von Professor Dr. Meinhard Heinze, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht 
der Sozialen Sicherheit an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Kohll und Decker1) gefällt hat, ging durch
die politischen Kreise der Bundesrepu-
blik Deutschland ein Aufschrei, der al-
lerdings in der deutschen Rechtswis-
senschaft auf weitgehendes Unver-
ständnis gestoßen ist. Denn es kann
überhaupt kein Zweifel daran bestehen,
daß europaweit in allen Mitgliedstaaten
der EU das Leistungserbringungsver-
hältnis als wirtschaftliche Betätigung im
Sinne des EU-Vertrages zu qualifizieren
ist, weil eben dieses Leistungserbrin-
gungsverhältnis – unabhängig von der
zumeist öffentlich-rechtlichen Ausge-
staltung des Versicherungsverhältnisses
– schlicht dem Privatrecht unterliegt.
Und dabei spielt es überhaupt keine Rol-
le, ob das jeweilige System ein Versi-
cherungssystem oder ein staatliches
Gesundheitssystem ist, ob das jeweilige
System dem Sachleistungsprinzip oder
dem Kostenerstattungsprinzip folgt.
Denn in jedem Fall ist das Rechtsver-
hältnis zwischen dem Leistungserbrin-
ger und dem Versicherten ein Rechts-
verhältnis des Privatrechts, dessen Fi-
nanzierung im deutschen Sozialversi-
cherungsverhältnis durch Dritte erfolgt.
Gebrauchen daher sowohl der Lei-
stungserbringer als auch der Leistungs-
berechtigte bei der Begründung des Lei-
stungsverhältnisses privatrechtliche
Freiheiten, liegt stets wirtschaftliche
Betätigung im Sinne des europäischen
Rechts vor. Das heißt aber zugleich
auch, daß Leistungserbringer und -emp-
fänger nicht nur eine privatwirtschaftli-
che Funktion wahrnehmen, sondern
daß ihnen das Recht zukommt, in einem
Binnenmarkt diese Freiheit grundsätz-
lich grenzüberschreitend entfalten zu
können. Dies zu garantieren, ist gerade
die Aufgabe der aktiven Waren- und
Dienstleistungsfreiheit, die der passive
Waren- und Dienstleistungsfreiheit auf

seiten der Leistungsberechtigten ent-
spricht.

Nachdem die Entscheidungen Kohll und
Decker die ambulante Behandlung im
Gesundheitswesen erfaßt hatten, hat
der Europäische Gerichtshof nunmehr
in der Sache Geraets-Smits und Peer-
booms am 12. 7. 20012) auch zu grenz-
überschreitenden Leistungen im sta-
tionären Bereich Stellung genommen.
Entgegen vielfältigen Befürchtungen
und entgegen erheblichem politischen
Druck seitens der meisten Mitglieds-
staaten, insbesondere auch der Bun-
desrepublik Deutschland, hat der Eu-
ropäische Gerichtshof in diesen neuen
Entscheidungen die vorangegangenen
Entscheidungen Kohll und Decker im
vollen Umfang bestätigt. Darüber hinaus
– und dies ist besonders bedeutsam –
hat der Europäische Gerichtshof klarge-
stellt, daß auch die stationären Kran-
kenhausdienstleistungen uneinge-
schränkt den Grundfreiheiten des eu-
ropäischen Rechts unterliegen und daß
im Europäischen Recht zwischen Kran-
kenversicherungssystemen, die dem
Kostenerstattungsprinzip unterliegen,
und solchen, die das Sachleistungsprin-
zip vertreten, kein rechtlicher Unter-
schied hinsichtlich der Geltung der
Grundfreiheiten besteht. Eine Kranken-
hausdienstleistung, die in einem ande-
ren Mitgliedsstaat als dem der Versiche-
rungszugehörigkeit erbracht wird, füge
sich gerade nicht in das Sachleistungs-
system des Heimatstaates ein, da der
Patient unmittelbar an die erbringende
Einrichtung zahlen müsse. Eine so vom
Patienten vergütete medizinische Lei-
stung verliere aber nicht allein deshalb
ihre Zugehörigkeit zum Geltungsbereich
des freien Dienstleistungsverkehrs, weil
die Erstattung der Kosten für die in Rede

1) EuGH Urt. v. 28. 4. 1998, Rs. C-158/96 (Kohll);
Rs. C-120/95 (Decker)

2) EuGH Urt. v. 12. 7. 2001, Rs. C-157/99



Decker müssen auch auf das deutsche
Krankenversicherungssystem im ambu-
lanten Sektor uneingeschränkt Anwen-
dung finden. Darüber hinaus macht der
Europäische Gerichtshof für den Be-
reich der stationären Versorgung deut-
lich, daß auch hier die Systemunter-
schiede zwischen Kostenerstattungs-
prinzip und Sachleistungsprinzip oder
staatlichem Gesundheitswesen irrele-
vant sind, soweit es um die Geltung der
Grundfreiheiten des europäischen Ver-
trags geht.

Im Unterschied zum ambulanten Be-
reich läßt der Europäische Gerichtshof
für den stationären Bereich im Gesund-
heitswesen jedoch zu, daß die jeweilige
nationale Krankenversicherung zuvor
eine Genehmigung erteilen muß. Der
Europäische Gerichtshof wendet auch
auf den stationären Bereich die eu-
ropäischen Grundfreiheiten uneinge-
schränkt an, was über die zur Entschei-
dung stehenden Sachverhalte hinaus in
Zukunft von grundsätzlicher Bedeutung
sein wird, erkennt aber für den sta-
tionären Bereich insbesondere unter
Berücksichtigung der Bedürfnisse bei ei-
ner Krankenhausplanung an, daß die
nationalen Krankenversicherungen sta-
tionäre Leistungen bei Grenzüber-
schreitung von einer vorherigen Geneh-
migung abhängig machen können. Al-
lerdings stellt der Europäische Ge-
richtshof zugleich darauf ab, daß die Ge-
nehmigungspflicht nur dann vorliegen
kann, wenn ein zwingender Grund des
Allgemeininteresses dies erfordert. Im
übrigen hat jede nationale Krankenver-
sicherung auch im stationären Bereich
stets die Genehmigung zu erteilen,
wenn entweder die Behandlung im Aus-
land nach internationalen Kriterien als
dem medizinischen Standard entspre-
chend angesehen wird oder eine für den
Patienten ebenso wirksame Behandlung
nicht rechtzeitig in einer Einrichtung er-
langt werden kann, die eine vertragliche
Vereinbarung mit der Krankenkasse ge-
schlossen hat, der der Versicherte an-
gehört. Die Entscheidungen Geraets-
Smits und Peerbooms stellen deshalb
einen politischen Kompromiß dar, der
beiden Seiten gerecht wird: Der Eu-
ropäische Gerichtshof hält einerseits an
dem Genehmigungserfordernis fest, bin-
det aber die Genehmigungspflicht an so
enge Voraussetzungen, daß damit prak-
tisch alle wesentlichen Fälle, die einen
Fall der grenzüberschreitenden Be-
handlung erfordern, erfaßt werden. Ver-
weigert die Krankenkasse dennoch die
Genehmigung, bleibt sie in der Konse-

stehende Versorgung in einem Kran-
kenversicherungssystem beantragt wer-
de, das im wesentlichen Sachleistung
vorsehe.

Im übrigen hat der Europäische Ge-
richtshof zutreffend darauf hingewiesen,
daß die Zahlungen der niederländischen
Krankenkassen, auch wenn sie pau-
schal erfolgen, durchaus die wirtschaft-
liche Gegenleistung für die Leistung des
Krankenhauses darstellen. Für die sich
wirtschaftlich betätigende Krankenan-
stalt weisen sie folglich Entgeltcharak-
ter auf.

Damit hat der Europäische Gerichtshof
zugleich seine bisherige Rechtspre-
chung in der Rechtssache Bond van Ad-
verteerders3) bestätigt, wonach es näm-
lich nicht erforderlich ist, daß derjenige,
dem die Dienstleistung unmittelbar zu-
gute kommt, auch das Entgelt entrichtet.
Dieser Rechtslage lag folgender ver-
gleichbarer Fall zugrunde: Der Betreiber
eines Fernsehkabelnetzes speist in sein
Netz Fernsehprogramme ein, die ihm
von den Fernsehanstalten kostenlos zur
Verfügung gestellt wurden. Die Sende-
anstalten finanzierten sich durch Wer-
beeinnahmen und der Kabelnetzbetrei-
ber finanzierte sich ausschließlich durch
die Gebühren, die er von den Abonnen-
ten des Kabelsystems erhielt. Hierin sah
der EuGH einen Fall der Dienstlei-
stungsfreiheit, da der Kabelnetzbetrei-
ber eine Dienstleistung für die Sende-
anstalten erbringe und Art. 50 EGV nicht
verlange, daß die Dienstleistungen von
demjenigen bezahlt werden, dem sie zu-
gute kommen. Dieses Dreiecksverhält-
nis läßt sich unschwer und sehr eindeu-
tig auf das deutsche gesetzliche Kran-
kenversicherungsrecht übertragen.

Mit den Entscheidungen Geraets-Smits
und Peerbooms hat der Europäische
Gerichtshof bestätigt, daß der häufig in
der Bundesrepublik Deutschland
geäußerte Einwand gegen die Ent-
scheidungen Kohll und Decker, der sich
auf die Unterscheidung zwischen Ko-
stenerstattungs- und Sachleistungsprin-
zip in der Krankenversicherung bezog, in
europarechtlicher Hinsicht irrelevant ist,
weil nunmehr die Entscheidungen un-
eingeschränkt auch auf das deutsche
Sachleistungsprinzip zu übertragen
sind. Damit wurde der bisherigen Dis-
kussion zur Gültigkeit der Entscheidun-
gen Kohll und Decker für das deutsche
Krankenversicherungssystem ein Ende
bereitet. Die Entscheidungen Kohll und
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quenz der Rechtsprechung des EuGH
gleichwohl zur Kostenerstattung ver-
pflichtet. Berücksichtigt man den Grund-
satz, daß Kranke ohnehin nicht gerne
reisen, hat der Europäische Gerichtshof
auch in seiner erneuten Entscheidung
die liberalen Grundtendenzen des eu-
ropäischen Rechtes in das stationäre
Krankenhausrecht überführt.

Hieraus folgt, daß der Europäische Ge-
richtshof sehr konsequent seine
grundsätzlichen Entscheidungen in den
Sachen Kohll und Decker durch seine
neuen Entscheidungen bekräftigt und
zugleich klargestellt hat, daß die Ent-
scheidungen Kohll und Decker uneinge-
schränkt auch auf grenzüberschreitende
ambulante Behandlungsfälle zu übertra-
gen sind, selbst wenn die Heimatversi-
cherung dem Sachleistungsprinzip un-
terliegt. Darüber hinaus hat der Eu-
ropäische Gerichtshof für den sta-
tionären Sektor festgestellt, daß hier im
Regelfall die grenzüberschreitende Be-
handlung den Grundfreiheiten des EGV
entspricht und nur unter Berücksich-
tigung der Krankenhausplanung eine
Genehmigungspflicht vorher grundsätz-
lich akzeptabel ist, allerdings unter en-
gen Voraussetzungen.

Damit hat der Europäische Gerichtshof
keineswegs die Regelung des § 18 Abs.
1 des deutschen Sozialgesetzbuchs V
bestätigt, wonach eine dem allgemeinen
anerkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse entsprechende Behand-
lung einer Krankheit dann von der Kran-
kenkasse kostenmäßig zu übernehmen
ist, wenn die Behandlung der Krankheit
nur im Ausland möglich ist.Vielmehr hat
er festgestellt, daß es beim allgemein
anerkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse nicht auf den nationalen
Stand der Erkenntnisse ankommt, son-
dern ein internationaler Standard gilt.
Darüber hinaus verkennt § 18 Abs. 1
SGB V das Merkmal der Rechtzeitigkeit
der Behandlung im Sinne der Unver-
züglichkeit. Auch in Deutschland haben
wir in nicht seltenen Fällen längere War-
tezeiten. Dies ist nach der Rechtspre-
chung des EuGH von den Patienten
nicht hinnehmbar, so daß insoweit eine
Genehmigungspflicht der deutschen
Krankenversicherungsträger besteht,
wenn der Patient eine unverzügliche Be-
handlung im Ausland wünscht. Insoweit
bedarf es einer Anpassung des § 18
Abs. 1 SGB V an die neue Rechtspre-
chung des EuGH.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen,
daß es gegenwärtig in Deutschland eine3) EuGH Urt. v. 26. 4. 1988, Rs. C-352/85
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durchaus beträchtliche Zahl von Be-
handlungsmöglichkeiten gibt, die inter-
nationalem Standard uneingeschränkt
entsprechen, gleichwohl nur von Spezi-
alkliniken angeboten werden, die in der
Regel Privatkliniken und nicht durch ei-
nen Versorgungsvertrag in die gesetzli-
che Krankenversicherung eingebunden
sind oder auch von niedergelassenen
Ärzten, die diese Behandlung aber nicht
gesetzlich Versicherten zukommen las-
sen dürfen.

Soweit es sich hier um in Deutschland
befindliche Krankenhäuser handelt, mag
der Grundsatz der Inländerdiskriminie-
rung zum Tragen kommen. Bezüglich
entsprechender ausländischer Kranken-
häuser oder ausländischer Ärzte kann
dies nicht gelten, so daß insoweit eine
Kostenerstattungspflicht der deutschen
Krankenversicherung unzweifelhaft be-
steht.

II.
DIENSTLEISTUNGS- UND

WARENVERKEHRSFREIHEIT
Nach dem gegenwärtigen Stand der eu-
ropäischen Rechtsprechung unterliegt
in allen Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft das Leistungs-
verhältnis zwischen dem Versicherten
und dem Leistungserbringer dem Pri-
vatrecht, und zwar völlig unabhängig von
der zumeist öffentlich-rechtlichen Aus-
gestaltung zu den Sozialversicherungs-
trägern. Wenn aber insgesamt das Lei-
stungsverhältnis zwischen dem Versi-
cherten und dem Leistungserbringer
dem Privatrecht unterliegt, ist die Lei-
stungserbringung in diesem privatrecht-
lichen Rechtsverhältnis insgesamt als
wirtschaftliche Betätigung der europa-
rechtlichen Grundfreiheiten – insbeson-
dere Art. 49 EGV im Rahmen des freien
Dienstleistungsverkehrs – zu qualifizie-
ren. Die in Art. 49 ff. EGV näher ausge-
formte Dienstleistungsfreiheit sichert
den Selbständigen, Gewerbetreibenden,
Handwerkern, Künstlern, Freiberuflern,
insbesondere den Ärzten und Kranken-
hausträgern das Recht auf grenzüber-
schreitende Tätigkeitsausübung, unab-
hängig davon, ob sie diese Dienste
höchstpersönlich oder durch Mitarbeiter
erbringen. Auf diese Freiheit kann sich
nicht nur der Erbringer, sondern in glei-
cher Weise auch der Empfänger von
Diensten berufen, weshalb im Rahmen
des Europarechtes zutreffend die aktive
und die passive Dienstleistungsfreiheit
unterschieden werden.

Entsprechendes gilt für die Freiheit des
Warenverkehrs gemäß Art. 28 EGV.
Diese Grundfreiheit gewährleistet die
Freiheit jeder grenzüberschreitenden
wirtschaftlichen Verwertung von Waren,
die weder durch Zölle noch durch ande-
re die Einfuhr belastende Abgaben,
Mengenbeschränkungen oder „Maß-
nahmen gleicher Wirkung“ behindert
werden darf. Vor allem unter dem
Rechtsbegriff der Maßnahmen gleicher
Wirkung werden technische, sanitäre,
preis- und ordnungsrechtliche Vorschrif-
ten, also sämtliche Akte einer Behörde
eines Mitgliedsstaates verstanden, die
Einfuhren gegenüber dem Absatz inlän-
discher Erzeugnisse erschweren, ver-
teuern oder benachteiligen. Danach ist
die Handelsbeschränkung unabhängig
von ihrer Tendenz und erzielten Wirkung
zu bestimmen, wobei es genügt, wenn
die Maßnahme als Behinderung des
freien Warenverkehrs objektiv und ge-
nerell geeignet ist.

Naturgemäß erweisen sich die Dienst-
leistungs- und Warenverkehrsfreiheit als
strukturell ähnlich, zumal sie überein-
stimmend auf folgenden Grundsätzen
beruhen: Den Selbständigen steht ein
Recht auf die Entfaltung grenzüber-
schreitender wirtschaftlicher Tätigkeiten
zu – diese Freiheit darf nicht durch na-
tionales Recht beschränkt werden, um
den innergemeinschaftlichen Wettbe-
werb zu behindern, eine Beschränkung
ist allenfalls aus nicht ökonomischen Be-
weggründen statthaft. In den Entschei-
dungen Decker und Kohll einerseits, Ge-
raets-Smits und Peerbooms anderer-
seits hatte der Europäische Gerichtshof
sich deshalb mit der Frage zu befassen,
ob diese Grundsätze der Dienstleistung-
und Warenverkehrsfreiheit auch für die
Erbringung von Diensten und Waren gel-
ten, die aufgrund des Sozialrechtes im
ambulanten und stationären Bereich ge-
schuldet sind. Bislang hatte nämlich der
Europäische Gerichtshof in ständiger
Rechtsprechung entschieden, daß „das
Gemeinschaftsrecht die Zuständigkeit
der Mitgliedsstaaten zur Regelung ihrer
Systeme sozialer Sicherheit unberührt
läßt“. Deshalb konnte es bis zu den ge-
nannten Entscheidungen fraglich sein,
wie die Dienstleistungs- und Waren-
verkehrsfreiheit überhaupt auf die Sy-
steme der sozialen Sicherheit Auswir-
kungen haben sollten. Der Europäische
Gerichtshof hat nunmehr klargestellt,
daß die Mitgliedsstaaten zwar bei der
Ausgestaltung ihrer Systeme sozialer Si-
cherheit im wesentlichen frei sind,
gleichwohl auf das Gemeinschaftsrecht



gerade im Bereich der sozialen Sicher-
heit erfüllt sind. Deshalb entspricht es
auch völlig unstrittiger Ansicht in der
rechtswissenschaftlichen Literatur, daß
das europäische Kartellrecht grundsätz-
lich im Leistungserbringungsrecht der
Sozialversicherung uneingeschränkt an-
wendbar ist.

Da allerdings die Anwendung der Art.
81 und 82 EGV voraussetzen, daß die
Betroffenen als „Unternehmen“ zu qua-
lifizieren sind, haben die deutschen So-
zialversicherungsträger bis in die Ge-
genwart stets geglaubt, als „Nicht-Un-
ternehmen“ einer Anwendung der ge-
nannten Artikel entgehen zu können.
Diese Ansicht übersieht jedoch, daß der
Europäische Gerichtshof stets einen
„funktionalen Unternehmensbegriff“ ver-
treten hat, der auch öffentlich-rechtliche
Einrichtungen als „Unternehmen“ erfaßt,
wenn sie wirtschaftliche Tätigkeiten aus-
üben. Dabei spielt die Rechtsform, der
rechtliche Status, die Art der Finanzie-
rungsakteurs, das Vorhandensein einer
Gewinnerzielungsabsicht oder die Über-
tragung der jeweiligen Aufgabe durch
den Staat keine Rolle. Bekanntlich hat
der Gerichtshof in der Rechtssache Höf-
ner und Elser4) die Tätigkeit eines Sozi-
alversicherungsträgers, nämlich der
Bundesanstalt für Arbeit, im Bereich der
Vermittlung von Führungskräften der
Wirtschaft als „unternehmerische Tätig-
keit“ eingestuft. Ebenso hat der Ge-
richtshof in der Entscheidung Sodema-
re5), Betreiber von Seniorenwohn-
heimen, die ihre Leistungen kraft So-
zialhilfe erbringen, unproblematisch als
„Unternehmen“ behandelt. Dem steht
zwar die Entscheidung Poucet und
Pistre6) entgegen, aber zur Rolle von So-
zialversicherungsträgern als Nachfrager
im Rahmen der Erbringung von Natural-
leistungen fehlt bislang jede Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs.
Demgegenüber steht die ganz herr-
schende Ansicht in der Literatur auf dem
Standpunkt, daß keine vernünftigen
Zweifel daran bestehen, daß Sozialver-
sicherungsträger, wenn sie im Rahmen
der Leistungserbringung als Nachfrager
am Markt für Gesundheitsleistungen
auftreten, zwingend als Unternehmen im
Sinne der Art. 81 und 82 EGV zu quali-
fizieren seien. Nachdem der Gesetzge-
ber selbst für das deutsche gesetzliche
Krankenversicherungsrecht mit der Ein-

in vollem Umfang Rücksicht nehmen
müssen. Und nur in diesem Zusammen-
hang hat er sich mit Art. 22 der VO
1408/71 und der bereits darin enthalte-
nen Genehmigungspflicht auseinander-
setzen müssen. Deshalb hat der Eu-
ropäische Gerichtshof sowohl im ambu-
lanten wie im stationären Sektor die
Ausgestaltung des jeweiligen nationalen
Systems der sozialen Sicherheit zu
Recht unmittelbar an der Warenver-
kehrs- und Dienstleistungsfreiheit ge-
messen. Das Ergebnis ist bekannt. Folgt
man aber insoweit der bereits oben dar-
gestellten These, daß das Rechtsver-
hältnis zwischen versicherter Person
und Leistungserbringer stets dem
Privatrecht untersteht und deshalb als
wirtschaftliche Betätigung im Sinne der
europäischen Grundfreiheiten zu quali-
fizieren ist, dann ergibt sich zwangs-
läufig, daß der Europäische Gerichtshof
zutreffend die Beschränkung der Ver-
sicherungsleistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung im Sinne des Ter-
ritorialitätsprinzips nicht aufrechterhal-
ten konnte, eben weil die Warenver-
kehrs- und Dienstleistungsfreiheit un-
mittelbar auf diese wirtschaftliche Betäti-
gung im Privatrechtsverhältnis zwischen
Leistungserbringer und Versichertem
durchschlagen muß.

III.
WETTBEWERBSRECHT

Ein weiterer, sehr wichtiger Einflußfaktor
des europäischen Rechts für das jewei-
lige nationale Gesundheitsrecht ergibt
sich aus Art. 81 und 82 EGV. Damit stellt
sich allerdings die Vorfrage, ob das eu-
ropäische Kartellrecht auf die Lei-
stungserbringung im Rahmen der so-
zialen Sicherheit überhaupt Anwendung
finden kann. In der Bundesrepublik hat
man lange liebevoll die Auffassung ge-
hegt, daß sich aus der ausdrücklichen
Erwähnung der Sozialpolitik in den Be-
stimmungen über Aufgaben und Ziele
der Gemeinschaft eine Ausnahme im
Rahmen der Wettbewerbsregeln des
Vertrages begründen lasse. Diese Auf-
fassung ist jedoch unhaltbar, weil nach
ganz herrschender Meinung die Wett-
bewerbsregeln nur dort unanwendbar
sind, wo der Vertrag dies ausdrücklich
anordnet. Da aber für den Bereich der
sozialen Sicherheit eine solche Rege-
lung fehlt, hat der Europäische Ge-
richtshof bereits in der Vergangenheit in
einer ganzen Reihe von Entscheidun-
gen geprüft, ob die Voraussetzungen der
Art. 81 und 82 des Vertrages auch und
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führung des allgemeinen Kassenwahl-
rechts den Wettbewerb bejaht hat, kann
meines Erachtens nicht verneint wer-
den, daß bereits der deutsche Gesetz-
geber die Unternehmenseigenschaft der
Krankenversicherungsträger bejaht,
wenn sie nach seinem Willen wie priva-
te gegeneinander antreten und um
Marktanteile kämpfen sollen.

Die verbreitete Hoffnung der Sozialver-
sicherungsträger, etwaige Wettbe-
werbsverstöße nach europäischem
Recht könnten gemäß Art. 86 Abs. 2
EGV gerechtfertigt sein, ist meines Er-
achtens unberechtigt. Zwar setzt Art. 86
Abs. 2 EGV lediglich voraus, daß bei An-
wendung der Wettbewerbsregeln des
europäischen Rechtes die Erfüllung der
den Sozialversicherungsträgern gesetz-
lich anvertrauten Aufgaben „gefährdet“
wird. Bislang waren allerdings die Natio-
nalstaaten bei dem Nachweis einer der-
artigen Gefährdung nicht sehr erfolg-
reich, auch wenn sie zum Teil im abwe-
gigen Zusammenhang stets derartiges
behauptet haben. Eine solche „freistel-
lende“ Gefährdung des sozialrechtlichen
Systems muß von den Trägern substan-
tiert dargetan und bewiesen werden,
wofür ein finanzieller Schaden allein
noch nicht ausreicht. Zwar ist nicht er-
forderlich, daß das Überleben des Un-
ternehmens bedroht ist, gleichwohl ver-
langt der Europäische Gerichtshof, daß
der Ausnahmetatbestand nur dann er-
füllt ist, wenn er für die Beibehaltung der
Rechte des Unternehmens erforderlich
ist, um ihrem Inhaber die Erfüllung sei-
ner im allgemeinen Interesse liegenden
Aufgaben zu wirtschaftlich tragbaren Be-
dingungen zu ermöglichen.

IV.
KONSEQUENZEN:

Faßt man die dargestellten Aspekte des
europäischen Rechts und der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichts-
hofes zum gegenwärtigen Stand zu-
sammen, so wird der Wettbewerb der
nationalen Gesundheitssysteme er-
zwungen. Das Gesundheitswesen der
Bundesrepublik Deutschland hat sich
nach der bisherigen Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs zumin-
dest bezüglich der dargestellten
Grundsätze der Warenverkehrs- und
Dienstleistungsfreiheit und des europäi-
schen Wettbewerbsrechtes als nicht eu-
roparechtskonform erwiesen. Diese Er-
kenntnis ist keineswegs neu. Deshalb ist
es dringend geboten, sich dem europa-

4) EuGH Urt. v. 23. 4. 1991, Rs. C-40/90
5) EuGH Urt. v. 17. 6. 1997, Rs. C-70/95
6) EuGH Urt. v. 17. 2. 1993, Rs. C-160/91
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rechtlichen Problem des nationalen Ge-
sundheitswesens insgesamt zu stellen,
um alternative Lösungen zu entwickeln
und in das jeweilige nationale Gesund-
heitssystem einzufügen. Die europa-
rechtliche Rechtslage und die Recht-
sprechung des europäischen Gerichts-
hofes lassen nämlich – was oftmals
übersehen wird – die Autonomie der na-
tionalen Gesundheitssysteme un-
berührt.

Um so schärfer greift allerdings zutref-
fenderweise das europäische Recht dort
ein, wo eben diese nationalen Gesund-
heitssysteme auf der Ebene des Pri-
vatrechts die Rechtsbeziehungen zwi-
schen dem Leistungserbringer und dem
Versicherten tangieren. Dabei ergibt sich
allerdings ein erheblicher, inhaltlicher
Widerspruch: Die dargestellte Rechtsla-
ge des europäischen Rechtes im Lichte
der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs kann bedeuten, daß da-
durch die europäischen Leistungser-
bringer im Gesundheitswesen besser-
gestellt werden als in Deutschland an-
sässige Leistungserbringer. Jene unter-
liegen vielfältigen Erfordernissen für die
Zulassung und Leistungserbringung, die
für Ansässige anderer Mitgliedsstaaten
durch die Inanspruchnahme der Waren-
verkehrs- und Dienstleistungsfreiheit
nicht zum Tragen kommen dürfen. Die in
Deutschland ansässigen Leistungser-
bringer müssen somit unter Umständen
zusätzliche Zugangshürden, Budgetbe-
grenzungen und weitere dirigistische Er-
schwernisse usw. auf sich nehmen, die
den ausländischen Mitkonkurrenten
nicht entgegenstehen und auch nicht
entgegengehalten werden dürfen. Im Er-
gebnis ist eine solche Konstellation, die
allerdings bereits heute als real abseh-
bar ist, absolut fragwürdig. Denn eine
solche Inländerdiskriminierung ist unge-
achtet der Rechtsprechungspraxis des
Europäischen Gerichtshofes durch die
nationale Regierung nur äußerst be-
grenzt erträglich. Dies bedeutet mit an-
deren Worten, daß die deutsche Ge-
setzgebung im Gesundheitswesen in
eine zunehmende Diskrepanz zur eu-
ropäischen Rechtslage tritt, so wie sie
der Europäische Gerichtshof ausformt.
Die dadurch bewirkte Inländerdiskrimi-
nierung der deutschen Leistungserbrin-
ger im Gesundheitswesen ist zwar eu-
roparechtlich nicht zu beanstanden,
aber wohl innenpolitisch nur sehr be-
grenzte Zeit ertragbar.

Ein Zahnarzt in Lindau z. B., der wegen
Erreichen der Altersgrenze von 68 Jah-

ren von der vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung ausgeschlossen wird, läßt sich
in Bregenz wieder als Zahnarzt nieder,
ausgerechnet an der Haltestelle, wo der
Bus aus Lindau nach einer Fahrtdauer
von maximal 15 Minuten hält. Der Zahn-
arzt behandelt nun die deutschen Pati-
enten aus Lindau in Bregenz weiter, so
wie er sie zuvor in Lindau behandelt hat.
Die deutschen Krankenversicherungs-
träger sind aus europarechtlichen Grün-
den gezwungen, diesem aus dem deut-
schen Krankenversicherungsrechtssy-
stem ausgeschiedenen Zahnarzt die Be-
handlungskosten der deutschen Patien-
ten weiter zu erstatten. Noch problema-
tischer ist die Fallgestaltung, wenn die
deutsche Spezialklinik, die bisher als
Privatkrankenhaus keine Zulassung zur
gesetzlichen Krankenversicherung be-
sessen hat, zwar europaweit Patienten
mit entsprechender Kostenerstattungs-
pflicht seitens der nationalen Kranken-
versicherungsträger behandeln kann,
nicht aber deutsche Patienten, obwohl
die Behandlungsmethoden ansonsten in
Deutschland nicht verfügbar sind. Im
operativen Bereich ebenso wie im
zahnmedizinischen Bereich zum Bei-
spiel durch Laserbehandlung gibt es be-
reits heute erhebliche Behandlungsun-
terschiede in Europa, obwohl die Be-
handlungen dem internationalen Stan-
dard der medizinischen Kunst voll ent-
sprechen. Wie sich hier die nationalen
deutschen Krankenversicherungsträger
in Zukunft verhalten werden, ist eine of-
fene Frage.

Gerade deshalb ist darauf hinzuweisen,
daß Gründe, welche die Warenverkehrs-
und Dienstleistungsfreiheit ebenso wie
das europäische Wettbewerbsrecht im
Interesse der deutschen Allgemeinheit
beschränken könnten, aus den bisheri-
gen Stellungnahmen weder des Bun-
desgesundheitsministeriums noch der
betroffenen Sozialversicherungsträger
entnommen werden können. Das hier
oftmals gebrauchte Kostenargument
läuft bei realistischer Betrachtung weit-
gehend leer, weil gleichermaßen Entla-
stungen im Falle grenzüberschreitender
Behandlungen oder grenzüberschrei-
tender Versorgung der Versicherten hier-
bei regelmäßig keine Berücksichtigung
finden. Man mag nur an die Osterweite-
rung denken. Daß Überkapazitäten an-
wachsen würden, ist nicht bewiesen,
weil die grenzüberschreitende Leistung
den inländischen Leistungserbringern
nicht notwendig zum Nachteil gereicht,
insbesondere dann, wenn der Leistung
eine besondere Qualität bescheinigt

wird. Zu behaupten, daß die Qualitäts-
standards des eigenen Mitgliedsstaates
höher sind als die der anderen Mit-
gliedsstaaten, rührt an ein gesell-
schaftsrechtliches Tabu, das ähnlich ei-
sern gilt wie im Inland das Tabu der prin-
zipiellen Gleichwertigkeit aller Ver-
tragsärzte. Daß dadurch grenzüber-
schreitende Leistungserbringung das
nationale System gefährden würde, ver-
wundert in einem Rechtsrahmen, in dem
internationale Marktöffnung das Prinzip
und die nationale Marktabschließung die
grundsätzlich nicht legitimierbare Aus-
nahme darstellt. Marktöffnung ist ge-
meinschaftsrechtlich gewollt – die Un-
terbindung der Marktöffnung ist nicht
durch ein außerökonomisches Allge-
meininteresse – Verbraucherschutz, Ge-
sundheitsschutz oder kulturelles Anlie-
gen – legitimiert. Komplikationen der Ab-
rechnungen dieser Leistungen sind
ebenfalls kein hinlänglicher sozialpoliti-
scher Grund, der eine Beschränkung
der Grundfreiheit legitimiert. Die Rege-
lung läßt sich allenfalls durch die Inter-
essen derer begründen, die vom bishe-
rigen Status quo ökonomisch profitieren.
Dieses Interesse ist aber gemein-
schaftsrechtlich nicht als Allgemeinin-
teresse anzuerkennen.

Die Konsequenzen des europäischen
Rechts werden im Rahmen der näch-
sten zehn bis fünfzehn Jahre eine ent-
scheidende Umgestaltung des gesam-
ten Gesundheitsrechtes in der Bundes-
republik Deutschland bewirken. Nach
den Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofes in den Sachen Decker
und Kohll sowie in der Rechtssache Ge-
raets-Smits und Peerbooms besteht kein
Zweifel daran, daß auf längere Sicht ge-
sehen der Wettbewerb der nationalen
Gesundheitssysteme schlicht dadurch
erzwungen wird, daß das europäische
Recht die bestehende Abschottung der
nationalen Gesundheitssysteme end-
gültig aufbrechen wird. Für die Bundes-
republik Deutschland, die sich in den
vergangenen zehn Jahren durch eine
zunehmende Budgetierung, Beschrän-
kung der Zulassung und weitere staat-
liche Reglementierungen hervorgetan
hat, wird dies zu einem äußerst weitrei-
chenden Umbau des nationalen Ge-
sundheitssystems führen. Dies wird si-
cherlich nicht schlagartig geschehen,
sondern bedarf – nicht zuletzt im Inter-
esse der Versicherten – einer vorsichti-
gen Entwicklung und eines langen
Atems. Es wird sich ein begrüßenswer-
ter Wettbewerb der nationalen Gesund-
heitssysteme ergeben, ein Wettbewerb,
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staatlichen Dirigismus und die Planwirt-
schaft im Gesundheitswesen immer wei-
ter voranzutreiben, hat sich, wie wohl
heute alle Akteure sehen, als Irrweg er-
wiesen. Es ist schon erstaunlich, daß im
Sozialversicherungsrecht insoweit das
europäische Recht als Motor einer aku-
ten und intensiven Liberalisierung wirkt,
der auf Dauer gesehen allen Akteuren
Freiraum für adäquate, sachgemäße
Entscheidungen zubilligen wird. Aller-
dings wird dies nicht ohne einschnei-
denden Umbau des deutschen nationa-
len Gesundheitswesens zu bewirken
sein. Bedauerlicherweise verschließen
die Politiker im Rahmen der kurzatmi-
gen Wahlperioden in Deutschland bis-
lang die Augen vor dieser durchaus ab-
sehbaren Entwicklung.

Mit den Entscheidungen Geraets-Smits
und Peerbooms hat der Europäische
Gerichtshof den nationalen, dirigisti-
schen Beschränkungen des Gesund-
heitswesens bezüglich der Leistungser-
bringung im nationalen Bereich den
Kampf angesagt. Die Versicherten brau-
chen sich nun nicht mehr auf die mehr
oder weniger hinreichende Versorgung
im nationalen Bereich verlassen, son-

der darauf angelegt ist, die jeweils bes-
sere nationale Lösung zum Durchbruch
zu bringen.

Hieraus folgt, daß das Sachleistungs-
prinzip in der deutschen Krankenversi-
cherung einem europarechtlichen Ende
entgegenzugehen scheint. Zwar werden
wir immer Bevölkerungskreise haben,
für die zu Recht auch unter europa-
rechtlichen Gesichtspunkten ein Sach-
leistungsprinzip in der gesetzlichen
Krankenversicherung besteht, aber dies
darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß
sowohl die Grundfreiheiten des europäi-
schen Rechtes wie vor allem auch das
Wettbewerbsrecht zu einem Übergang
in ein Kostenerstattungsprinzip im Lau-
fe der nächsten Jahrzehnte führen wer-
den, auch wenn dies die nationalen So-
zialpolitiker gegenwärtig noch für Teu-
felswerk halten. Darüber hinaus läßt sich
nicht verkennen, daß das europäische
Recht eine weitgehende Liberalisierung
des Gesundheitswesens und des Ge-
sundheitsmarktes bewirken wird, auf
das sich alle Akteure schon heute vor-
sorglich einstellen sollten. Der Weg des
nationalen Gesetzgebers in Deutsch-
land, in den letzten zehn Jahren in den

dern sie können innerhalb des europäi-
schen Binnenmarktes frei den jeweiligen
aktuellen Standard der medizinischen
Erkenntnisse und der medizinischen
Kunst wählen. Damit wird aber das Pro-
blem der Versicherung von Grund- und
Wahlleistungen erneut aktuell, auch
wenn man diese Trennung aus vorder-
gründigen politischen Gründen seman-
tisch anders betitelt. Denn letztlich
zwingt die europarechtliche Rechtspre-
chung dazu, auch im nationalen deut-
schen Rahmen neu zu definieren, was
Angelegenheit der Solidargemeinschaft
der Versicherten ist und was anderer-
seits durch private Initiative, durch
private Versicherungsverträge abzu-
deckendes zusätzliches Risiko ist. Die
Rechtslage in Europa, der gemeinsame
Binnenmarkt wird folglich dazu führen,
daß die Determinanten des deutschen
Gesundheitswesens grundsätzlich neu
überdacht werden müssen, und zwar
nicht im Sinne dirigistischen Staatsein-
griffs, sondern im Sinne eines liberalen
Wirtschafts- und Wettbewerbssystems.
Im Gegensatz zu den meisten Vertre-
tern des Sozialrechts in Deutschland
halte ich diesen Weg für den allein zu-
kunftsträchtigen.



nigen Menschen beinhaltet, die zu die-
ser eigenständigen Sicherung nicht in
der Lage sind, bedarf hier keiner weite-
ren Begründung.

Das europäische Recht und insbeson-
dere die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes hat im Bereich der
Sozialversicherung einen erstaunlichen
Zugewinn an freiheitlicher, souveräner
Rechtsgestaltung der einzelnen Rechts-
subjekte bewirkt. Die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes hat
deutlich gemacht, daß Europa keine
dirigistischen, verstaatlichen Elemente
im Rahmen des Gesundheitswesens
vermittelt, sondern demgegenüber übe-
raus freiheitliche Strukturelemente for-
dert. Dabei kann und darf, wie der Eu-
ropäische Gerichtshof deutlich gemacht
hat, der soziale Gedanke keinen Scha-
den nehmen. Aber der Nachweis, daß
der freiheitliche Gedanke und der sozia-
le Gedanke unvereinbar seien, läßt sich
weder der Geschichte noch den gegen-
wärtigen Bedingungen in den National-
staaten entnehmen.

Die europarechtliche Lage ebenso wie
die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes wird zu einem zuneh-
menden Wettbewerb der nationalen
Krankenversicherungssysteme in Euro-
pa beitragen. Die nationale deutsche

Deshalb vermag ich auch an den Ent-
scheidungen des Europäischen Ge-
richtshofes in den Streitsachen Decker
und Kohll einerseits und Geraets-Smits
und Peerbooms andererseits keine Kri-
tik zu üben. Die nationale Rechtskultur
des Krankenversicherungsrechtes in
Deutschland erscheint mir nach wie vor
im Kern unbeschädigt. Allerdings müs-
sen wir aus überzeugendem Respekt
auch vor den anderen Gesundheitssy-
stemen in Europa erkennen, daß ande-
re Lösungen und andere Regelungsin-
stitute notwendig erscheinen, um die eu-
ropäische Gemeinschaft in Zukunft wei-
ter zu entwickeln. Ich bin deshalb fest
davon überzeugt, daß wir uns auf eine
grundlegende Diskussion der Prinzipien
unseres nationalen deutschen Gesund-
heitswesens einlassen müssen, von ei-
ner Diskussion des Sachleistungsprin-
zips, eines bisherigen Tabus, bis hin zu
der Rolle der jeweiligen Leistungser-
bringer im Rahmen unseres Gesund-
heitssystems. Wir werden uns insbe-
sondere darauf einlassen müssen, wel-
che Funktionen, welche Aufgaben und
welche Leistungen der Solidargemein-
schaft in Zukunft zugemutet werden kön-
nen und welche Risiken dagegen der
einzelne zu übernehmen hat. Daß es da-
bei jeweils eines Auffangtatbestandes
bedarf, der eine Sicherung auch derje-
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Gesetzgebung wird sich zunehmend ins
Abseits begeben, je mehr sie staatli-
chem Dirigismus und dem Grundge-
danken einer Verstaatlichung des Ge-
sundheitswesens folgt. Die EWG-VO
1408/71 wird einer grundlegenden Über-
arbeitung bedürfen, der die gegenwärti-
gen Vorschläge mit Sicherheit nicht ge-
recht werden. Darüber hinaus ist zu
berücksichtigen, daß die beteiligten Ak-
teure auf Leistungserbringerseite völlig
zu Recht die wettbewerbsrechtlichen
Vorschriften und Regelungen des eu-
ropäischen Rechtes weitaus stärker als
in der Vergangenheit, in Zukunft aus-
schöpfen werden. Ganz im Sinne der
Unionsbürgerschaft wird auch und ge-
rade ein Binnenmarkt des Krankenver-
sicherungsrechtes, ein gemeinsamer
Binnenmarkt des Gesundheitswesens
entstehen. Gerade weil dies bereits heu-
te absehbar ist, sind alle Akteure aufge-
rufen, sich bereits heute Gedanken zu
machen, um ihre Stellung in ein zu-
kunftsträchtiges System des europäi-
schen Gemeinschaftsrechtes einzubrin-
gen. Hierzu gehört Mut und Phantasie,
beides hat leider bislang gefehlt. Wie
sagte schon George Bernhard Shaw:
„Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit.
Das ist der Grund, weshalb die meisten
Menschen sich vor ihr fürchten.“

Ermächtigung zur Weiterbildung
auf dem Gebiet

Kieferorthopädie
ZÄ Catarina Andersson

Frankfurter Straße 39, 51065 Köln
(befristet bis zum 2. 10. 2006)

Dr. med. dent. Monika Brosda
Uerdinger Straße 99, 47799 Krefeld

(befristet bis zum 2. 10. 2006)

Dr. med. dent. Norbert Rosarius
Rosentalstraße 38, 52159  Roetgen

(befristet bis zum 1. 10. 2006)

Dr. (H) Andrea Schlachter
Möhlenring 48, 47906 Kempen

(befristet bis zum 28. 8. 2006)

Ermächtigung zur Weiterbildung
auf dem Gebiet

Oralchirurgie
Dr. med. dent. Michael Sieper

Zahnarzt Oralchirurgie
Kölner Straße 294, 51645 Gummersbach

Dr. med. dent. Mathias P. Ch. Sommer
Zahnarzt Oralchirurgie 

Elstergasse 3, 50667 Köln

Dr. med. dent. Sebastian Ömer Turanli
Zahnarzt Oralchirurgie

Vieringhausen 51, 42857 Remscheid

ZA Jörg Weyel
Zahnarzt Oralchirurgie

Arzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie
Stresemannstr. 1–7, 41236 Mönchengladbach

�
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Die vier Säulen der zahnärztlichen
Berufsvertretungen in Nordrhein
haben eine gemeinsame Strate-

giekommission eingerichtet, an der je-
weils die Vorsitzenden der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung NR, der
Zahnärztekammer NR, des nordrheini-
schen Landesvorstandes des FVDZ und
des DZV mitwirken. Ziel dieser Exper-
tenrunde ist eine möglichst frühzeitige
Auseinandersetzung der nordrheini-
schen Zahnärzteschaft mit den zu er-
wartenden Systemveränderungen im
Rahmen der nächsten Gesundheitsre-
form.

Fast unabhängig vom Ausgang der
nächsten Bundestagswahl ist nämlich
davon auszugehen, daß zu Beginn der
neuen Regierungsperiode eine Geset-
zesnovelle auf den Weg gebracht wird,
die neue Wettbewerbselemente in die
gesetzliche Krankenversicherung und in
die vertragszahnärztliche Versorgung
einführen soll. Die von der Politik einhel-
lig angestrebte Kostendämpfung im Ge-
sundheitswesen soll nach den Vorstel-
lungen aller relevanten Parteien im
Deutschen Bundestag künftig vorrangig
vom Marktgeschehen geregelt werden.

Um diesen fälschlicherweise als „freien
Wettbewerb“ bezeichneten Machtge-
winn der Krankenkassen zu realisieren,
wollen die Politiker das „Vertragsmono-
pol“ der KZVen  aufbrechen. Hierbei soll

Kassenzahnärztliche Vereinigung

Expertenrunde zur Gesundheitsreform

Strategiekommission berät
über Abwehrstrategien
gegen Einkaufsmodelle

Die Strategiekommission: (v. l.) ZA Thomas Zwietasch, Dr. Carl-Daniel von Lennep, Dr. Sabine
Köhler, ZA Martin Hendges, Dr. Wolfgang Eßer, ZA Ralf Wagner, Dr. Peter Engel, Dr. Rüdiger Butz

Die beste Vorbereitung auf das Einkaufsmodell: ein starker DZV
Im Rahmen einer gemeinsamen
Strategiekommission setzen sich die
Vorstände der zahnärztlichen Berufs-
vertretungen in Nordrhein derzeit in-
tensiv mit den aktuellen Tendenzen
der Gesundheitspolitik auseinander.
Viele Indikatoren deuten konkret dar-
auf hin, daß in der nächsten „großen
Gesundheitsreform“, die unmittelbar
nach der nächsten Bundestagswahl
ins Haus stehen dürfte, das System
der vertragszahnärztlichen Versor-
gung grundlegenden Veränderungen
unterzogen wird. Es ist zu befürchten,
daß mit der Realisierung des Ein-
kaufsmodells für die Krankenkassen
die Abschaffung oder Relativierung
des Sicherstellungsauftrages der 
KZVen einhergehen wird. Es droht die
Vereinzelung der Leistungsträger bei
hochkonzentrierter Nachfragemacht
auf seiten der Krankenkassen.

Die Unterzeichner dieses Aufrufes
sind sich darin einig, daß die beste
Vorbereitung auf das drohende Ein-
kaufsmodell der Krankenkassen ein
starker DZV ist. Zur Abwehr genau sol-

cher Benachteiligungen ist der DZV
nämlich vor zwei Jahren gegründet
worden. Die Tatsache, daß innerhalb
der letzten zwei Jahre die angekün-
digten Systemveränderungen ausge-
blieben sind, darf nicht den Blick dafür
verstellen, daß die ursprünglichen In-
tentionen (Entmachtung der Selbst-
verwaltung in den KZVen) nicht nur
Fortbestand haben, sondern mittler-
weile zu einem parteiübergreifenden
Konsens ausgewachsen sind.

Vor diesem Hintergrund rufen die Un-
terzeichner hiermit noch einmal alle
nordrheinischen Kolleginnen und Kol-
legen dazu auf, dem DZV als Mitglied
beizutreten. Die gemeinsame Ver-
pflichtung auf die Satzung dieses Ver-
bandes – unabhängig vom jeweiligen
berufspolitischen oder fachlichen
Standpunkt des einzelnen Kollegen –
ist die beste Garantie dafür, daß Ein-
zelverträge zu Lasten des Berufsstan-
des unterbleiben.

Dr. Engel, ZA Wagner, Dr. von Lennep
ZA Hendges, Dr. Butz, Dr. Eßer
Dr. von den Hoff, Dr. Köhler, ZA Zwietasch

den Krankenkassenverbänden die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, mit einzel-
nen Zahnärzten oder Zahnarztgruppen

besondere Verträge abzuschließen
(„Einkaufsmodell“).

In Nordrhein soll aus dieser Situation
kein Zuständigkeitsgerangel der ver-
schiedenen Institutionen werden. Darin
sind sich die Vertreter von KZV, Zahn-
ärztekammer, DZV und FVDZ einig.
Wenn es außerhalb der KZV zur Ver-
handlung von Einzelverträgen kommt,
ist vorrangig der DZV gefragt, der in die-
ser Situation aber auf die Unterstützung
der im Vertragsgeschäft erfahrenen Kol-
legen in den anderen Bereichen zurück-
greifen will. Die Bereitschaft zu dieser
persönlichen und logistischen Unter-
stützung wurde von den anderen Grup-
pierungen eindeutig signalisiert.

Die Strategiekommission ist derzeit da-
mit befasst, mögliche Szenarien in Sa-
chen „Einkaufsmodelle“ zu beschreiben,
um darauf aufbauend entsprechende
konkrete Handlungskonzepte für die Ver-
tretung zahnärztlicher Interessen zu ent-
wickeln. Dank des Synergiekonzeptes
der vier Säulen in Nordrhein wird es den
Kassenverbänden nicht gelingen, eine
Zersplitterung der nordrheinischen
Zahnärzteschaft zu erreichen und dar-
aus Kapital zu schlagen.

ZA Martin Hendges

Fo
to

: D
ZV
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Dieses freundliche Lob stand unter
dem Schreiben eines Düsseldorfer
Zahnarztes an die Redaktion der

Patientenzeitschrift Zeit für Zähne. Ein
Kölner Zahnarzt schrieb: „Das Thema
Prophylaxe ist gut verständlich darge-
legt und erscheint dem Patienten si-
cherlich schlüssig und überzeugend. Pri-
ma!“ Von den „Öffentlichkeitsarbeitern“
anderer Kassenzahnärztlicher Vereini-
gungen und der KZBV kamen ebenfalls
lobende Worte.

Auch sonst gab es fast ausnahmslos
gute und sehr gute Urteile. Von den fast
90 Beurteilungen lauteten mehr als die
Hälfte „gefällt mir gut“, über 30 äußerten
sogar „gefällt mir sehr gut“. Nur fünf
Zahnärzte waren etwas zurückhaltender
und hielten das Heft für „recht anspre-
chend“, drei von ihnen bestellten aber
dennoch insgesamt 170 Exemplare des

Kassenzahnärztliche Vereinigung

Zeit für Zähne im Urteil der nordrheinischen Zahnärzte

„Gute Arbeit, 
liebe Kollegen!“

Wünschen Sie noch weitere Ex-
emplare von Zeit für Zähne? Infor-
mieren Sie auch Ihre ZFA über die
Möglichkeit, Hefte nachzubestellen
bei der

KZV Nordrhein, 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 
Lindemannstraße 34–42, 
40237 Düsseldorf, 
Telefon (0211) 9 68 42 79, 
Fax (0211) 9 68 43 32

Brunnenapotheke in Bad Honnef. Für
die Verteilung in Schulen wurden eben-
falls zusätzliche Hefte erbeten. Der rie-
sige Berg von Zuschriften zu den Preis-
ausschreiben zeugt davon, daß unser
Heft bei den Lesern bzw. den Patienten
sehr gut ankommt. Besonders erfreulich:
Bereits nach 14 Tagen lagen der Re-
daktion mehrere hundert Kinderzu-
schriften vor, unter anderem ein ganzer
Stapel von phantasievollen Bildern mit
Dr. Zahntiger, Coco und den anderen
Helden der Kinderseite. Da fiel die
Entscheidung bei der Preisverteilung
schwer, auch wenn die 12jährige
Emanuela Jelinski mit ihrem achtseiti-
gen Comic-Heft eindeutig „den Vogel ab-
schoß“, wie die Abbildung links beweist.
Weiteres Lob von verschiedener Seite
erreichte die Redaktion auf telefoni-
schem Wege und mündlich, zum Bei-
spiel beim Tag der Zahngesundheit. Die
vielfältigen und zahlreichen positiven
Reaktionen spornen den Ausschuß für
Öffentlichkeitsarbeit dazu an, die Pati-
enten im Laufe des nächsten Jahres mit
weiteren Ausgaben der Patientenzeit-
schrift in ihrer neuen Form anzuspre-
chen und auf diesem Wege über grund-
legende Themen zu informieren.

Dr. Uwe Neddermeyer

Heftes nach. Verbesserungsvorschläge
kamen von drei Zahnärzten. Ein Artikel,
in dem verschiedene Hilfsmittel zur
Zahnreinigung (Interdentalbürsten, Flo-
sette etc.) detailliert besprochen werden,
wird sicher in einem der nächsten Hefte
erscheinen. Bemühen werden wir uns
auch, noch „eingängigere (und geilere)
Bilder“ – so ein Wunsch – zu finden, so-
weit das zum Thema „Prophylaxe“ bzw.
„Zähne“ tatsächlich möglich ist.

Nachbestellungen sind noch
möglich
Die Bestellmenge von 20 Exemplaren
sah ein Großteil, beinahe 90 Prozent der
Befragten, als „genau richtig“ an. Den-
noch wurden bis heute bereits weit über
3 500 Hefte nachgefordert.Weitere kön-
nen noch bei der KZV Nordrhein, Abtei-

lung Öffentlich-
keitsarbeit, be-
stellt werden.
Fast zehn-
tausend Hefte
wurden außer-
dem bei ver-
schiedenen Ver-
anstaltungen
zum Tag der
Zahngesundheit
im gesamten
Raum Nordrhein
an das Kind, die
Frau und den
Mann gebracht.
Zahlreiche wei-
tere wurden und
werden im Rah-
men der Veran-
staltungsreihe
„Aktuelles zur In-
dividualprophyla-
xe“ verteilt.

Auch mehrere
Apotheken
äußerten sich er-
freut über Zeit
für Zähne: „Pri-
ma Sache“,
schrieb uns zum
Beispiel die
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Zu Recht betonte der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der KZV Nord-
rhein Dr. Wolfgang Eßer einleitend, daß
die Zahnärzte bekanntermaßen viel Zeit
in ihre Fortbildung investieren.War doch
trotz des nachfolgenden Feiertages
etwa jeder vierte Krefelder Zahnarzt ge-
kommen, dazu wurden zahlreiche wei-
tere durch ihre Praxismitarbeiterinnen
und Praxismitarbeiter vertreten.

Den über 700 Zuhörerinnen und Zuhö-
rern, darunter fast 200 Zahnärzte, gab
Dr. Eßer zunächst einen kurzen Über-
blick über die Bedeutung des Prophy-
laxe-Vertrages und die zukünftige zen-
trale Rolle, welche die Individualprophy-
laxe in der Zahnheilkunde spielen wird.
Als ein vernünftiges gesundheitspoliti-
sches Signal bewertete er den Erfolg der
KZV in den Verhandlungen mit den
Primärkassen, in denen es neben der
beträchtlichen Punktwerterhöhung auf
1,66 DM (nur in Bayern liegt der Punkt-
wert noch höher) gelang, die Prophyla-
xe von den budgetierten Leistungen ab-
zukoppeln. Gemeinsam mit den Primär-

„Aktuelles zur Individualprophylaxe“,
Auftaktveranstaltung in Krefeldxxxxxx

Zahnärzte investieren viel 
in die Fortbildung

Über den Prophylaxevertrag
zwischen den Primärkassen und der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Nordrhein wurde bereits im 
RZB 7-8/2001 berichtet. In diesem
Vertrag erklärt sich die KZV auch
bereit, Seminarveranstaltungen
durchzuführen, bei denen anhand
des Prophylaxe-Leitfadens Bema 
(vgl. RZB 11/2001) über die
Durchführung und Abrechung der
Prophylaxeleistungen innerhalb der
Gesetzlichen Krankenversicherung
informiert wird. Am 31.10. 2001 lud
die KZV Nordrhein die Krefelder
Zahnärzte zur Auftaktveranstaltung
ins Seidenweberhaus ein. 

Dr. Wolfgang Eßer

krankenkassen sei eine flächendecken-
de Förderung der Individualprophylaxe
als gemeinsames Ziel zwischen den Ver-
tragspartnern vereinbart worden.

Unmißverständlich verwies er auf die
Tatsache, daß ein solches Verhand-
lungsergebnis mit den Ersatzkranken-
kassen trotz aller Bemühungen nicht er-
reichbar gewesen sei. Die Verhand-
lungsdelegation des VdAK/AEV unter
Herrn Mudra rede zwar ständig von
kreativer Vertragspartnerschaft, sei aber
konkret seit Jahren nicht zu vertragli-
chen Vereinbarungen oder Verbesse-
rungen im Bereich der Individualprophy-
laxe bereit. Im Augenblick verzögere
Herr Mudra sogar einen Vertragsab-
schluß mit der Techniker Krankenkasse,
die ihn als dem gesetzlich bestimmten
Abschlußbevollmächtigten auf seiten der
Ersatzkassen mit der Ratifizierung eines
Vertrages mit der KZV Nordrhein zur
Förderung der Individualprophylaxe be-
auftragt habe. Eßer plädierte für eine
verstärkte Fortbildung der Praxismitar-
beiterinnen, da die Individualprophylaxe
nach Maßgabe der Richtlinien delegier-
bar sei, und warb in diesem Zusam-
menhang für das breite Angebot an Ver-
anstaltungen, die im und durch das Karl-
Häupl-Institut regelmäßig angeboten
werden.

Er betonte zudem die Chancen, die sich
aus einer flächendeckenden Förderung
und Aufwertung der Prophylaxe für Pa-
tient und Zahnarzt bieten. Gerade die In-
dividualprophylaxe stärke das Bewußt-
sein der Versicherten für Eigenverant-
wortung und mache ihnen nachvollzieh-
bar deutlich, daß über die Vertragslei-
stungen hinaus etliche individualpro-
phylaktische Leistungen besonders
nach dem 18. Lebensjahr als Wahllei-
stungen zur Gesunderhaltung von Zäh-
nen und Zahnhalteapparat sinnvoll sei-
en. Im folgenden präsentierte der Refe-
rent einen zusammen mit dem KZV-Vor-
standsvorsitzenden ZA Ralf Wagner, ZA
Martin Hendges und ZA Lothar Mar-
quardt erarbeiteten PowerPoint-Vortrag,
der sich an den Inhalten des Prophy-

laxe-Leitfadens Bema orientiert. Eßer
stellte zunächst das Bonusheft und die
entsprechenden Regelungen parallel zu
dem neu eingeführten Prophylaxepaß
der Primärkassen detailliert und klar ver-
ständlich vor. Er betonte, wie wichtig es
sei, den Mundhygienestatus der Patien-
ten durch das Erheben geeigneter Indi-
zes zu dokumentieren, und erläuterte
deshalb auch die Erhebung verschiede-
ner Indizes (API und PBI), die sich dafür
besonders anbieten. Hilfreich ist das
Schema (als Kopiervorlage) auf Seite 23
des Prophylaxe-Leitfadens. Es ermög-
licht dem Zahnarzt, API und PBI jedes
einzelnen Patienten über bis zu sieben
Sitzungen zu dokumentieren. Eine erste
Lieferung von 20 Drucken lag dem In-
formationsdienst im Oktober bei.

Die Erhebung geeigneter Indizes ist
nicht nur wegen der Abrechnungsbe-
stimmungen zur IP unbedingt notwen-
dig, sondern sei im Rahmen der Ver-
laufskontrolle wichtiges Indiz für die Mit-
arbeit des Patienten und den Erfolg der
individualprophylaktischen Bemühun-
gen des Praxisteams. Nachweisbare
Fortschritte in der Mundhygiene können
zur Motivation und Remotivation des Pa-
tienten dienen (IP 2 und IP 3). Der Re-
ferent betonte in diesem Zusammen-
hang wiederholt, daß viele Methoden,
die Zahngesundheit zu fördern bzw. zu
erhalten, im Katalog der Krankenkassen
gar nicht enthalten seien und darum
nicht nur von den Patienten, sondern
auch von den Zahnärzten leider nicht
ausreichend wahrgenommen würden.
Ein sinnbringendes und umfassendes
Prophylaxekonzept einer Praxis dürfe
sich sicherlich nicht alleine auf die pro-
phylaktischen Vertragsleistungen redu-
zieren lassen, andererseits müßten sich
die Anspruchsberechtigten der Primär-
krankenkassen aber auch darauf ver-
lassen können, in den nordrheinischen
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freundlich als „merkwürdig“ bewertete
Bestimmung, nach der Früherken-
nungsuntersuchungen bei Patienten
zwischen dem 43. und 48. Lebensmonat
nicht abrechenbar sind.

Praxisnah waren dagegen die zahlrei-
chen Tips, die der Referent den Zuhö-
rern im Laufe des Vortrags mitgab. Sie
finden sich zum Teil als eingängige
Merksätze im Prophylaxe-Leitfaden
Bema wieder. Zu beachten ist etwa, daß
neben den Nummern IP 1 bis IP 5 die
eingehende Untersuchung (Nr. 01) ent-
sprechend den zu dieser Nummer er-
lassenen Abrechnungsbestimmungen
abgerechnet werden kann, nicht aber
die Beratung (Ä1). Des weiteren ging der
Referent auch ausführlich auf die Früh-
erkennungsuntersuchungen (FU 1 bis
FU3) und warb in diesem Zusammen-
hang (FU 3) dafür, den wichtigen DMFT-
Index zur Dokumentation der Schwere
des Kariesvorkommens bei einem Pati-
enten einzusetzen.

Abschließend mahnte Eßer nochmals,
die „Zeichen der Zeit“ nicht zu überse-
hen. Schon seit einem knappen Jahr-
zehnt sei eine Umstellung auf die
präventionsorientierte Zahnheilkunde

Praxen flächendeckend qualifizierte Pro-
phylaxeangebote zu erhalten.

Eßer stellte dann die IP-Positionen im
einzelnen vor. Besonders ausführlich
ging er auf die IP 4 und damit das The-
ma „Fluoridierung“ ein. Die geforderte
„Fluoridierung in sinnvollen Umfang“ ist
wohl kaum ohne Anamnese sinnvoll
durchzuführen. Kritisch äußerte sich
Eßer dazu, daß der Gesetzgeber die
Fissurenversiegelung (IP 5) aus uner-
findlichen Gründen nur bei 6ern und
7ern in den Leistungskatalog übernom-
men habe, obwohl sie sowohl bei an-
dern Zähnen als auch beim Milchgebiß
sinnvoll bzw. notwendig sein könne.

Nicht nur an dieser Stelle wird deutlich,
wie praxisfern viele gesetzliche Bestim-
mungen im Gesundheitswesen sind.
Freundlich formuliert „unübersichtlich“
sind zum Beispiel die zeitlichen Abstän-
de, die bei der Erbringung individualpro-
phylaktischer Leistungen zu beachten
sind: kalender(halb)jährliche, auf ein be-
stimmtes Lebensalter und/oder in ande-
ren festgelegten Zeitabständen vorge-
sehene Leistungen sind in wenig sinn-
voller Weise vermischt. In dieses Umfeld
paßt die von ZA Ralf Wagner ebenfalls

bzw. Medizin wesentliches Ziel der Ge-
sundheitspolitik. Weil es erklärtes politi-
sches Ziel sei, nicht mehr, sondern eher
weniger Geld für die medizinische und
zahnmedizinische Versorgung der Be-
völkerung bereitzustellen, werde es
auch im Rahmen der anstehenden
Bema-Umstrukturierung bestenfalls zu
einer kostenneutralen Verschiebung der
Leistungen kommen. Man müsse damit
rechnen, daß die Förderung präventiver
Leistungen zu Lasten der restaurativen
und kieferorthopädischen Leistungen
vorgenommen werde. Für eine Akzep-
tanz des Vertrags- und Wahlleistungs-
konzeptes, das von der Zahnärzteschaft
als einzig schlüssiges Reformmodell
schon vor Jahren in die Diskussion ge-
bracht worden sei, seien auf seiten der
Politik keine hoffnungsvollen Anzeichen
zu erkennen. Die Zahnärzteschaft selbst
müsse diesem Modell innerhalb eines
von Vertrauen geprägten Arzt/Patien-
tenverhältnis zum Durchbruch verhelfen.

Die Zuhörer dankten dem Referenten für
den mehr als zweistündigen Vortrag 
mit kräftigem Applaus. Die sich an-
schließende Diskussion machte deutlich,
wie sehr der Vortrag bei den Zuhörern
zum einen eine positive Resonanz aus-
gelöst hatte und wie groß andererseits
die Verärgerung der Zahnärzte über das
unpartnerschaftliche Verhalten der Er-
satzkassen ist. Nach diesem erfolgrei-
chen Auftakt ist zu erwarten, daß sich
bei den weiteren Terminen im Novem-
ber und Dezember ebenfalls zahlreiche
Zuhörer einfinden werden. Zum Teil sind
bereits so zahlreiche Anmeldungen ein-
gegangen, daß zusätzliche Termine ein-
gerichtet werden mußten. Das Resümee
der gesamten Veranstaltungsreihe folgt
in einer späteren Ausgabe des RZB.

Dr. Uwe Neddermeyer

Mit über 700 Teilnehmern war selbst der große Saal des Krefelder Seidenweberhauses gut gefüllt.

Wir wollen das Licht in die Welt hineintragen.
Wir wollen Ja zum Leben sagen.

Wir wollen nicht im eigenen Leid verweilen.
Wir wollen Freud und Leid mit unseren Nachbarn teilen.

Wir müssen Vorbild sein auch noch im Leid.
Wir müssen den Schwächeren helfen zu jeder Zeit.

Wir müssen danken dem Herrgott, der verlassen uns nicht.
Wir müssen die Menschheit erleuchten mit unserem Licht.

Hanns-Georg Neubert
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Gesundes Lächeln 
wirbt wirksam!

Was hat ein fast zwei Jahre altes Patienteninfo im RZB
zu suchen? Nun, „unser“ Titelfoto hat nichts an Wir-
kung verloren. Die junge Frau lächelt nämlich seit Ok-

tober in jedem Kiosk werbewirksam und gesund für das „Test-
Jahrbuch“. Sie ist nicht die einzige von „unseren“ zahngesun-
den Models, die auch anderen gefiel. Die sommersprossige
Dame mit Biß, deren Portrait zunächst die Kampagne „Mein
Zahn und sein Arzt“ der KZV Nordrhein illustrierte, tauchte
später „zwischen den Stühlen“ (vgl. RZB 7-8/2001) in einem
Möbelkatalog auf und warb dann – oh Schreck! – auch noch
bei der Berlin-Wahl für die PDS. Blättert man Illustrierte und
Broschüren durch, wird noch deutlicher, daß sich Gesundheit
am besten mit schönen Zähnen symbolisieren läßt, ob es nun
ums Sportabzeichen (lauter zähnezeigende Acht- bis Achtzig-
jährige) oder um mehr oder minder gesunde Nahrungsmittel
bzw.Wellness-Produkte geht: Strahlemänner bzw. -frauen auf-
gefrischt allenthalben.

Daß man diese Erkenntnis auch platt formulieren kann, zeigen
folgende Werbesprüche zu den passenden Models aus dem
Internet: Susanne trainiert täglich auf dem Stepper. Aber was
nützt ihr das, wenn sie mit einem Lächeln alles wieder zer-
stört? – Sascha weiß, daß er mit seinem Waschbrettbauch bei
Frauen gut  ankommt. Aber was nützt der ihm, wenn er mit
einem Lächeln alles wieder zerstört? ...

Dr. Uwe Neddermeyer
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Die Vertreterversammlung der
Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) fand am 26.

und 27. Oktober 2001 in München statt.
Sie war die letzte in der Legislatur und
auch die letzte in der achtjährigen Amts-
zeit unter dem Vorsitz von Dr. Karl-Horst
Schirbort. Die 123 Delegierten aus 22
KZVen aus dem ganzen Bundesgebiet
zollten dem scheidenden Niedersach-
sen Beifall. Schirbort kritisierte die aktu-
elle „Hau-Ruck-Politik“ von Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt, die den
Mut zu ursachenorientierten Struktur-
veränderungen nicht erkennen lasse. Er
zeigte sein Unverständnis darüber, daß
das zahnärztliche Reformkonzept „Ver-
trags- und Wahlleistungen“ trotz aller In-
terventionen von der herrschenden Po-
litik nicht berücksichtigt würde.

Zukunftsweisende Ergebnisse sind vom
Runden Tisch nicht zu erwarten. Inter-
essant ist schon das Verhältnis der Be-
setzung: Neun Vertretern der Leistungs-
träger stehen 15 Vertreter anderer Grup-
pierungen wie z. B. Gewerkschaften und
Krankenkassen gegenüber. Bei dieser
Besetzung des Runden Tisches kann
es nicht verwundern, daß „alles beim al-
ten“ bleiben soll – nur noch mehr büro-
kratisch kontrolliert. Wer auf den „be-
währten Säulen“ weiter aufbauen will,
setzt wie bisher auf Planwirtschaft und
Kontrollen im Gesundheitswesen.

Vertreterversammlung der KZBV

Beifall zum Abschied 

Aufmerksame Zuhörer in der ersten Reihe, die Vertreter der APO-Bank und des Aufsichtsrates Günter
Preuß (li.) und Dr. Wilhelm Osing. Im Hintergrund links, Dr. Karl-Uwe Mahnken aus Niedersachsen.

ZA Ralf Wagner griff immer wieder in die
Diskussion ein. Der Freie Verband hat den
nordrheinischen KZV-Vorsitzenden für den
neuen KZBV-Vorstand nominiert.

Der KZBV-Vorsitzende sprach sich für
einen echten Wettbewerb im Gesund-
heitswesen zum Nutzen der Patienten
aus. Ein solcher Wettbewerb finde dann
statt, wenn sowohl die Krankenkassen
untereinander in Konkurrenz stehen als
auch die Zahnärzte. Nur dann habe der
Patient die freie Arztwahl und die freie
Wahl der Krankenkasse. Die sogenann-
ten Einkaufsmodelle, bei denen die
Krankenkassen sich bei Ärzten oder
Arztnetzen Leistungen einkaufen, lehn-
te die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung ab. Diese Modelle bringen we-
der Kostenvorteil noch mehr Qualität in
der zahnmedizinischen Versorgung. Im
Gegenteil, sie stärken einseitig die
Macht der Kassen. Sie zerstören durch
Preisdumping die bürgernahe Versor-
gungsqualität. Der Patient verliert nach
diesen Modellen endgültig die Souverä-
nität, seine eigenen Entscheidungen bei
der Auswahl von Ärzten und Zahnärz-
ten zu treffen. Einstimmig beauftragte
die Vertreterversammlung den Vorstand,
ein Alternativkonzept gegen Ein-
kaufsmodelle zu entwickeln.

Die beiden Leitanträge zum Konzept
Vertrags- und Wahlleistungen und
zum Wettbewerb im Gesundheits-
wesen wurden ebenfalls in großer Ein-
mütigkeit und einstimmig beschlossen.
Weniger harmonisch und einmütig ver-
lief die Diskussion zum Haushalt 2002.

Hier kam es zu scharfen Auseinander-
setzungen. Der Vorstand konnte sich mit
seinen Plänen, den Beitrag um fast 
27 Prozent anzuheben, nicht durchset-
zen. Nach hitziger Diskussion wurde
eine Anhebung der Beiträge für 2002 um
13,5 Prozent auf 14,50 Euro (28,36 DM,
vorher 25,– DM) mit der Mehrheit der
Stimmen beschlossen. In einem weite-
ren Antrag wurden die Paragraphen 7
und 8 der Satzung geändert. So kann
künftig ein Drittel der Delegierten bean-
tragen, daß den Vorstandsmitgliedern
das Mißtrauen ausgesprochen werden
kann. Bei der Abwahl von einzelnen Vor-
standsmitgliedern handelt es sich ei-
gentlich um ein normales demokrati-
sches Prinzip und ein altes Anliegen
nordrheinischer Standespolitiker. Der
Antrag muß fristgerecht gestellt sein und
bedarf nur der einfachen Mehrheit.

Im Februar 2002 werden in Berlin in der
konstituierenden Vertreterversammlung
der KZBV der Nachfolger von Dr. Karl-
Horst Schirbort und der neue Vorstand
gewählt. Auch dieser Vorstand wird –
und das ist heute schon klar – auf eine
großpolitische Wetterlage treffen, die
nicht sonderlich verheißungsvoll ist.
Dennoch wäre es völlig falsch, von den
Eckpunkten zahnärztlicher Reformvor-
schläge wie Präventionsorientierung,
Vertrags- und Wahlleistungen sowie
Festzuschüsse im Rahmen der Kosten-
erstattung abzulassen.

Dr. Kurt J. Gerritz 
Fotos: Renate Gerritz 
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Dr. Wolfgang Eßer beteiligte sich vehement an der Haushaltsdebatte. Er wies auf das Grundprinzip
einer sparsamen Haushaltsführung hin. ZA Jörg Oltrogge, Dr. Wolfgang Eßer, Dr. Hansgünther
Bußmann, Dr. Kurt J. Gerritz (halb verdeckt), ZA Lothar Marquardt (v.l.), im Hintergrund 
ZA Karl-Heinz Birkhoff.

Beschluß:

Die Vertreterversammlung der KZBV
fordert eine umfassende und nach-
haltige Strukturreform im Gesund-
heitswesen, die sich an den Prinzipi-
en der Subsidiarität, der Eigenver-
antwortung und der Solidarität orien-
tiert und sich darüber hinaus an den
Grundsätzen des Wettbewerbs und
den damit verbundenen Wahlmög-
lichkeiten für den Patienten ausrich-
tet. Nur eine grundlegende Umorien-
tierung in der Gesundheitspolitik
kann die gravierenden Probleme im
Gesundheitswesen dauerhaft lösen.
Die Zahnärzteschaft hat dafür mit
ihrem Vertrags- und Wahlleistungs-
konzept ein zukunftsorientiertes Re-
formmodell vorgelegt.

Beschluß:

Die Vertreterversammlung der KZBV
fordert einen echten ordnungspoli-
tisch freien und fairen Wettbewerb im
Gesundheitswesen zum Nutzen des
Patienten. Ein solcher Wettbewerb
findet dann statt, wenn sowohl die
Krankenkassen untereinander in sub-
ventionsfreier Konkurrenz stehen als
auch den Zahnärzten alle sonstigen
üblichen Kriterien der freien sozialen
Marktwirtschaft eröffnet werden.We-
sentlicher Aspekt hierbei ist für die
Patienten die freie Arztwahl und die
freie Wahl unter allen auf dem Markt
befindlichen Krankenkassen.Dr. Karl-Horst Schirbort (Mitte) wurde nach acht Jahren mit großem Beifall verabschiedet, links sein

Stellvertreter Dr. Peter Kuttruff, der in der neuen Legislaturperiode den neuen Vorstand anführen
soll. Rechts im Bild der Vorstandsbevollmächtigte Prof. Dr. B. Tiemann.
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Die Beiträge zum VZN ab dem 1.
Januar 2002 werden nicht nur von
den jährlichen Veränderungen der

Berechnungsgrößen beeinflußt, son-
dern auch von der Umstellung von DM
auf EUR (s. auch RZB 11, Seite 655).

Die Festbeiträge zur KV / fKV und UZV
werden nämlich nicht mit dem EUR-Fak-
tor („1,95583“) umgestellt, sondern
(durch Satzungsänderung) geglättet.
Der volle Beitrag zur KV beläuft sich da-
mit auf 100,– EUR (vorher: 200 DM), der
Beitrag zur UZV auf 5,– EUR (vorher 10
DM).

Der Höchstpflichtbeitrag zur Gesetz-
lichen Rentenversicherung wird für das
Jahr 2002 laut Aussage des Bundesmi-
nisters für Arbeit und Soziales wieder
erst kurz vor Ende dieses Jahres fest-
stehen. Erwartet wird ein Beitragssatz
von 19,1 Prozent bei einer Beitragsbe-
messungsgrenze von 4.500 EUR p. m.
Dies ergäbe einen Höchst-Pflichtbeitrag
in der gesetzlichen Rentenversicherung
von 859,50 EUR p. m. Bei Eintritt dieser
Erwartungen ergäben sich folgende
Beiträge zum VZN:

I. Niedergelassene Mitglieder 
(länger als 2 Jahre niedergelassen)

Der Höchst-Pflichtbeitrag zum VZN 
(= doppelter Höchst-Pflichtbeitrag der
gesetzlichen Rentenversicherung) be-
trägt ab Januar 2002 1.719,00 EUR 
p. m. Dieser Beitrag ist von allen Mitglie-
dern zu zahlen, die bis zum 31. Dezem-
ber 2001 ihre Berufseinkünfte des Jah-
res 2000 nicht nachgewiesen haben
oder deren Einkünfte im Jahre 2000 die
in dem Erhebungsbogen angegebene
Grenze (ca. 170.000 EUR / 332.500 DM)
überschritten haben.

Alle Mitglieder, die gemäß § 8 (3) c) ff.
der Satzung des VZN durch Nachweis
geringerer Berufseinkünfte eine ein-

VZN

VZN-Beiträge ab dem 
1. Januar 2002

künftebezogene Beitragsveranlagung
beantragt haben, erhalten nach endgül-
tiger Festlegung des Beitragssatzes in
der gesetzlichen Rentenversicherung
und Einreichung des Erhebungsbogens
einen individuellen Beitragsbescheid.
Sollte der Beitragsbescheid nicht späte-
stens drei Wochen nach Absendung des
Erhebungsbogens und Festlegung des
Beitragssatzes eingegangen sein, emp-
fiehlt sich eine Rücksprache mit der
Verwaltung des VZN.

Eine Neuveranlagung wird gemäß § 8
(3) c) letzter Satz der Satzung ab dem
auf den Eingang des Nachweises fol-
genden Monat vorgenommen. Es be-
steht daher auch die Möglichkeit, bei
späterem Nachweis der Berufseinkünfte
des Jahres 2000 (z. B. im April 2002)
eine Neufestsetzung für die Zukunft (in
diesem Fall: ab Mai 2002) zu beantra-
gen. Eine einkünftebezogene Veranla-
gung ab dem 1. Januar 2002 kann nur
vorgenommen werden, wenn der Nach-
weis der Berufseinkünfte beim VZN am
31. Dezember 2001 vorliegt.

Bitte beachten Sie: Eine rückwirkende
Neufestsetzung ist nicht möglich.

Dieser Hinweis gilt gleichzeitig als An-
mahnung gemäß § 8 (3)c) in Verbindung
mit § 6 (7) der Satzung des VZN.

Wir raten Ihnen daher, auch den Steu-
erberater ausdrücklich auf diese Frist
hinzuweisen.

Der im Oktober 2001 vom VZN ver-
sandte Erhebungsbogen dient lediglich
als Nachweis-/Antragshilfe. Seine Ver-
wendung ist nicht zwingend. Der Nach-
weis der Berufseinkünfte kann auch z. B.
durch eine formlose Bestätigung des
Steuerberaters erbracht werden.

II. Niedergelassene Mitglieder 
(bis zu 2 Jahren niedergelassen)

Der Regelbeitrag (Höchst-Pflichtbeitrag
zur Gesetzlichen Rentenversicherung in
der Dynamischen Rentenversorgung)
wird ab Januar 2002 859,50 EUR betra-
gen. Hinzu kommen die Beiträge zur Ka-
pitalversorgung, Unfallzusatzversorgung
sowie ggf. freiwillige Beiträge.

Mitglieder, die einen Antrag auf Bei-
tragsreduzierung für diesen Zeitraum
gestellt haben, zahlen im 1. Jahr 30 Pro-
zent dieses Beitrages und damit 257,85

EUR p. m. und im 2. Jahr (70 Prozent
dieses Beitrages) 601,65 EUR p. m. zur
DRV.

III. Nicht niedergelassene Mitglieder
Liegt das Gehalt über der Beitragsbe-
messungsgrenze, ist in der Dynami-
schen Rentenversorgung der Höchst-
Pflichtbeitrag zur gesetzlichen Renten-
versicherung (859,50 EUR p. m.) zu zah-
len sowie 25,– EUR zur Kapitalversor-
gung, 5,– EUR zur Unfallzusatzversor-
gung und evtl. freiwillige Beiträge.

In allen anderen Fällen erfolgt eine indi-
viduelle Beitragsfestsetzung aufgrund
des angegebenen Gehaltes.

IV. Freiwillige Mitglieder
Der Mindestbeitrag zur Dynamischen
Rentenversorgung für freiwillige Mitglie-
der beträgt jeweils 20 Prozent des
Höchst-Pflichtbeitrages zur gesetzlichen
Rentenversicherung, also 171,90 EUR
p. m.

V. Beachtung des Beitrags- und
Leistungsspiegels

Wir bitten alle Mitglieder, auch den Bei-
trags- und Leistungsspiegel zu beach-
ten, der ca. Ende Januar 2002 verschickt
wird. Dieser wird unter Berücksichtigung
der dem VZN am Erstellungstag vorlie-
genden Werte gefertigt.

VI. Zahlung der Beiträge
Soweit dem VZN eine Ermächtigung zur
Abbuchung der Beiträge erteilt wurde,
werden automatisch die neuen Beträge
abgebucht.

Auch hier wurde bereits darauf hinge-
wiesen, daß sich die Abbuchung der Ja-
nuarbeiträge aufgrund der erheblichen
EURO-Umstellungsarbeiten bis in die
ersten Februartage verschieben kann.
Bitte beachten Sie dies bei Ihren Dispo-
sitionen.

Sofern Sie Ihre Beiträge durch Dauer-
auftrag überweisen, denken Sie bitte
ggf. an die Änderung des Dauerauftra-
ges, insbesondere für den Fall, daß
hierüber ausschließlich Beiträge zur
KV/fKV und/oder UZV gezahlt werden.

Bei Rückfragen steht jedem Mitglied
selbstverständlich die Verwaltung des
VZN unter den nachfolgenden Telefon-
nummern zur Verfügung:

02 11 / 5 96 17-52 Frau Willamowski
02 11 / 5 96 17-53 Frau Beirau
02 11 / 5 96 17-45 Frau Rennefeld
02 11 / 5 96 17-43 Herr Prange

Versorgungswerk der 
Zahnärztekammer Nordrhein

– Der Verwaltungsausschuß –



Heft 12/Dezember 2001 ·  Rheinisches Zahnärzteblatt (Jg. 44) ·  Seite 739

Bei der alljährlichen Hausmesse der
Firma Schott Dental am 21. Sep-
tember 2001 in Krefeld erwartete

die zahlreichen Besucher altbewährtes
wie zum Beispiel der gutbesuchte Ge-
brauchtgerätemarkt und die Ausstellung
von Gesamtpraxiseinrichtungen. Aber
auch mit einer Neuheit konnte Schott
Dental in diesem Jahr aufwarten: Der
Schott Dental-Partner Finndent präsen-
tierte die gerade fertiggestellte Behand-
lungseinheit „Finndent Quint 8000“. Mit
neuem Design und optimierten Bedien-
funktionen stieß die neue Behandlungs-
einheit bei den Messebesuchern auf
großes Interesse. Für Fragen und tech-
nische Erläuterungen stand Finndent-
Entwicklungsingenieur Tapani Kiväla
den Besuchern zur Verfügung. „Da-
durch, daß diese Einheit technisch so
anspruchsvoll ist, war die Feinabstim-
mung entsprechend intensiv und zeit-
aufwendig“, so Herr Kiväla. „Aber nun
steht das Ergebnis vor uns, und Schott
und Finndent sind einer Meinung, daß
sich die harte Arbeit gelohnt hat.“

Auf die Frage nach den Besonderheiten
der „Quint 8000“ zählt Tapani Kiväla nur
einige der vielen Merkmale auf: „Die
neueste Elektronik ist bedienerfreund-
lich und vielseitig. Der Verstellbarkeits-
bereich des Behandlungsstuhles ist ei-
ner der großzügigsten auf dem ganzen
Markt, der Stuhl hat vier programmier-
bare Positionen, die Rückenlehne ist in
der Länge mit drei Positionen verstell-
bar. Große, einheitliche und glatte

Aus Industrie und Wirtschaft

Schott Dental-Hausmesse 2001

Ein Blick hinter die Kulissen
Flächen sind charakteristisch für das
Quint 8000-Behandlungsgerät und den
Behandlungsstuhl. Das Speibecken aus
Porzellan kann ohne Werkzeug zum Wa-
schen und Reinigen abgenommen wer-
den. Die zugfreien, gut zurückgehenden
und weit genug heranreichenden Instru-
mentenaufhängungen gehören zu den
wichtigsten und am meisten gelobten Ei-
genschaften der Einheit.“

In den oberen Stockwerken der Firma
Schott Dental waren am Tag der Haus-
messe die Hersteller für Material und
Verbrauchsartikel zu finden. Hier konn-
ten Besucher über die Produkte, die sie
sonst von Schott Dental aus einer Hand
beziehen, detaillierte Informationen
bekommen. Die Firma Imaging präsen-
tierte die Vorteile von digitalem Röntgen
im Dentalbereich, bei der Firma Lercher
erfuhr man alles über den Einsatz von
Kameras während einer Zahnbehand-
lung, die Firmen W&H und Satelec zeig-
ten verschiedenes Dental-Zubehör,  und
die Firma Dürr Dental demonstrierte ein
neues Verfahren zur Behandlung von
Parodontitis auf Ultraschallbasis.

Gegen Abend füllten sich die Räume bei
Schott Dental mit immer mehr Be-
suchern. Der gemütliche Teil des Tages
wurde eingeläutet und der Showroom
zum Partyraum umfunktioniert. Bei Mu-
sik, Schott-Sekt und einem riesigen Buf-
fet mit eigens herbeibestelltem Koch, der
Garnelen in der Pfanne frisch zubereite-
te, erreichte die Stimmung ihren Höhe-

punkt. Zu diesem Zeitpunkt erwiesen
sich Praxiseinrichtungen und Behand-
lungseinheiten erneut als multifunktio-
nal, wurden sie doch dankbar als Sitz-
gelegenheiten beim Schmausen ge-
nutzt.

In all dem Trubel und der lockeren At-
mosphäre zieht Thomas P. Schott das
Fazit des Tages: „Die alljährlichen Haus-
messen sind wie immer ein Dankeschön
an unsere Kunden, Hersteller und Part-
ner für die gute Zusammenarbeit. Und
die allabendliche Party ist genauso
wichtig wie die Ausstellung selber. Hier
werden Kontakte gepflegt und Informa-
tionen ausgetauscht. Wirklich sensatio-
nelle Neuigkeiten gab es für die Besu-
cher unserer Messe heute nicht. Erstens
wurde in diesem Jahr auf der IDS schon
sehr viel gesagt und vorgestellt, und
zweitens zeigt auch das ein wenig von
unserem Erfolgskonzept: Schott Dental
arbeitet beständig und kontinuierlich, un-
sere Linie ist einheitlich, und somit sind
und bleiben wir für unsere Kunden ein
solider und zuverlässiger Partner.“

Miriam Eckert

Der Firma FKG Dentaire (Schweiz)
ist es gelungen, mit einer völligen
Neukonstruktion von NiTi-Instru-

menten zur Behandlung von Wurzel-
kanälen eine Innovation mit echtem Nut-
zen für den Zahnarzt zu schaffen.
RaCe™, so heißt diese Neuentwicklung,
ist ein Sicherheitsinstrument voller Ideen
und Know-how:

Die patentierte Neu-Konstruktion der
Feile verhindert dank alternierender
Schneidekanten ein Festschrauben des
Instrumentes und bietet somit ein

Ein neuer Dreh in der Endodontie!
Höchstmaß an Sicherheit gegen abge-
brochene Instrumente. Brüche durch
Materialermüdung können mittels der
Safety Memo Disk einfach vermieden
werden. Die scharfen Schneidekanten
im Dreiecksprofil sorgen für eine effizi-
ente Räumung des Wurzelkanals. Eine
Zeitersparnis wird durch schnelleres Ar-
beiten erreicht, was wiederum auf die
geringere Anzahl benötigter Instrumen-
te und einer erhöhten Tourenzahl (emp-
fohlen 300–600 upm) zurückzuführen
ist.

Auf einen Nenner gebracht: Mit RaCe™
können Sie jetzt Wurzelkanalaufberei-
tungen einfach, sicher und effizient
durchführen – mit jeder Aufbereitungs-
technik und ohne zusätzliche Investiti-
onskosten. Mehrere Endo-Workshops
mit Univ.-Prof. Michael Baumann, Uni-
versität Köln, werden im kommenden
Jahr stattfinden.

Die RaCe™-Instrumente werden in
Deutschland über die Müller Dental
GmbH vertrieben.

Müller Dental GmbH, Schlosserstr. 1,
51789 Lindlar, Tel: 0 22 66 / 47 42-0,
Fax: 0 22 66 / 34 17, 
E-Mail: info@mueller-omicron.de
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rede die Vergangenheit der Stadt Würz-
burg Revue passieren und ging auch
sehr präzise auf die zahnmedizinische
Historie ein.

In einer gewissen Vorwegnahme der in-
tensiven und zum Teil sehr emotionalen
Diskussionen über politische Inhalte und
Personen wies er die von nah und fern
Angereisten auch auf die noch recht
zeitnahe Geschichte des Kongreßsaales
hin. Hier war bis vor 20 Jahren das Blut
in Strömen geflossen, hatte sich doch
exakt an der Stelle des Franconia-Saals
im Congress-Centrum ein Schlachthof
befunden. Nach dieser bayerischen Ein-
führung war der preußische Bericht-
erstatter nicht unbeeindruckt und ge-
spannt wie ein Flitzebogen. Aber vor
dem Kampfgetümmel gab es zunächst
fast nur Freundlichkeiten.

Singer-Medaille für 
Dr. Müller-Boschung 
Dem scheidenden Präsidenten der Eu-
ropäischen Regionalen Organisation
(ERO) des Weltzahnärzteverbandes
(FDJ) Dr. Peter Müller-Boschung aus
Bern wurde die Fritz-Singer-Medaille
verliehen. Der Bundesvorsitzende des
Freien Verbandes Dr. Wilfried Beck-
mann bezeichnete den Schweizer in
seiner Laudatio als die Persönlichkeit,
welche die europäische zahnärztliche
Berufspolitik der vergangenen Jahre
entscheidend geprägt hat: „So hat er
sich maßgeblich dafür eingesetzt, daß
anläßlich der ERO-Vollversammlung in
Bled 1999 ‚Grundsätze für die freie
zahnärztliche Berufsausübung in Euro-
pa‘ verabschiedet wurden. Die Idee ei-
ner gemeinsamen europäischen Inter-
essenvertretung der freiberuflich tätigen
Zahnärzte Europas, unabhängig von
staatlicher Bevormundung, steht im Mit-
telpunkt seines Engagements.“ Peter
Müller-Boschung sparte in seiner Erwi-
derungsrede nicht mit Kritik an den ver-
alterten Strukturen der ERO: „Zudem ist
sie politisch unmotiviert, finanziell am
Verhungern und – was besonders ge-
fährlich ist – von der Bundeszahn-
ärztekammer Deutschlands und dem
Block der nordischen Staaten, Großbri-
tannien und Skandinavien, abhängig.“
Er begrüße sehr die Initiative des Freien

Würzburg, die liebliche Univer-
sitätsstadt im Frankenland, von
Weinbergen eingerahmt, unmit-

telbar am Main gelegen, deren Ge-
schichte Kaiser, Könige und Fürsten-
bischofe bestimmten und wo bedeuten-
de Künstler wie Tilman Riemenschnei-
der, Balthasar Neumann und auch
Giovanni Tiepolo Kunstwerke von Welt-
ruf hinterließen, war in diesem Jahr der
Tagungsort für die Hauptversammlung
des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte. In unmittelbarer Nachbar-
schaft der Universitätskliniken und nur
wenige Meter von dem denkwürdigen
Ort entfernt, wo der Nordrheiner Wilhelm
Conrad Röntgen 1895 eine auch für die
Zahnheilkunde bahnbrechende Ent-
deckung machte, die im Jahre 1901 mit
dem ersten Nobelpreis für Physik be-
lohnt wurde, hielten 177 Delegierte aus
allen Bundesländern ihre Jahresver-
sammlung ab.

Der bayrische Landesvorsitzende Tho-
mas Thyroff ließ in seiner Begrüßungs-

Hauptversammlung des FVDZ

Freier Verband in Würzburg

Regina Schmidt-Zadel MdB, Gesundheits-
politische Sprecherin der SPD-Bundestags-
fraktion: „Es steht jedem Patienten frei, mit
seinem Zahnarzt eine Vereinbarung über
außervertragliche Leistungen abzuschließen.
Diese Leistungen muß er allerdings komplett
aus eigener Tasche bezahlen, wenn und soweit
nicht eine der gesetzlichen Mehrkostenrege-
lungen anzuwenden ist... Ich habe mit
Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß
die deutschen Zahnärzte im Leistungssegment
‚Prothetik’ gute Arbeit leisten. Die Tragezeit
prothetischer Arbeiten geht weit über den
Zeitraum hinaus, der in den Lehrbüchern
bisher genannt worden ist.“
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Dr. Dieter Thomae MdB, Gesundheits-
politischer Sprecher der FDP-Bundestags-
fraktion: „Der Wettbewerb für versicherten-
und patientengerechtere Lösungen muß in-
tensiviert werden. Wir müssen wegkommen
von staatlichen Vorgaben und staatlicher
Planung. Preis- und Verhandlungslösungen
sind dem allemal überlegen. Die Honorierung
der Zahnärzte und Ärzte muß auf eine neue
Basis gestellt werden. Weg mit den Budgets
und statt dessen leistungsgerechte Vergütun-
gen. Dazu gehört auch, daß Patient und Arzt
wissen müssen, wie teuer eine Behandlung ist
und zwar im vornherein und nicht erst Mona-
te später. Das Sachleistungsprinzip hält den
Patienten künstlich uninformiert. Wie soll
sich ein Patient kostenbewußt verhalten,
wenn er nicht einmal den Preis für seine
Behandlung kennt? Daher fordern wir die
Abschaffung des Sachleistungsprinzips und
statt dessen die Einführung der Kostener-
stattung.“

Verbandes, zusammen mit gleichge-
sinnten Berufsverbänden anderer Län-
der nun schon zum zweiten Male das
„Europäische Forum für freie Zahn-
medizin“ in Brüssel durchzuführen. Es
könnte sogar sehr bald notwendig wer-
den, diese Initiative gezielt auszubauen.
„Als kleine Gruppe unter den Medizinern
können wir Zahnärzte uns im Rahmen
der EU, aber auch gesamteuropäisch
gesehen, einen Dornröschenschlaf
nicht leisten. Wir müssen unsere Inter-
essen offensiv, effizient und politisch
wirksam vertreten!“

Müller-Boschung ging auch auf die ge-
sundheitspolitische Entwicklung in
Deutschland ein: „Als Allheilmittel wer-
den nunmehr parteiübergreifend soge-
nannte Einkaufsmodelle gefordert. Ich
halte diese Entwicklung für sehr be-
denklich, da dieses System die freie
Arztwahl und die direkte Zahnarzt-Pati-
ent-Beziehung massiv einschränkt. Der
Freie Verband stellt sich dieser Heraus-
forderung. Er läßt es nicht zu, daß ein-

FVDZ
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zelne Zahnärztinnen und Zahnärzte in
Deutschland einem Machtkartell alleine
gegenüberstehen. Er tut dies in kon-
struktiver Weise und stellt dem Ein-
kaufsmodell ein Alternativmodell entge-
gen.“

Deutliche Grußworte
Da die angesprochenen Gesundheits-
politiker der CDU/CSU, der SPD und der
FDP trotz Zusage wegen der Anthrax-
problematik mit Präsenzpflicht in Berlin
nicht nach Würzburg gereist waren, fie-
len die mündlich vorgetragenen Gruß-
worte in diesem Jahr kürzer aus, dafür
aber nicht weniger deftig. Der Vertreter
der Bundeskurie Zahnärzte der Öster-
reichischen Ärztekammer Dr. Günther
Knogler gab einen aktuellen Bericht aus
der Alpenrepublik: „Die Schwarz-Blaue
Regierung hat die erste Halbzeit ihrer
Legislaturperiode recht turbulent hinter
sich gebracht und dabei mehr verändert
als alle anderen Regierungen der letz-
ten 25 Jahre.“ Gegen den erbitterten Wi-
derstand der Gewerkschaften und der
Opposition wird eine Konsolidierung und

Entbürokratisierung der Sozialversiche-
rungen vorangetrieben, obwohl Öster-
reich mit einer Sozialversicherungsbe-
lastung von rund acht Prozent im Sinne
eines positiven Preis-Leistungs-Verhält-
nisses international noch an der Spitze
liegt. „Aber durch die rasante Entwick-
lung der Medizin, die steigende Leben-
serwartung, durch Qualitätssicherung
und Befolgung unzähliger Normen und
Vorschriften, lassen sich die bestehen-
den Tarifsätze bei den diversen Kas-
senverträgen nicht länger aufrechter-
halten. Qualität hat ihren Preis! Und wer
Forderungen stellt, muß auch dafür be-
zahlen. Im konkreten Fall geht es nach
Berechnungen der österreichischen
Ärztekammer um einen Betrag von 
18 Milliarden Österreichische Schillinge,
allein um die geforderten Standards auf-
recht erhalten zu können.“ Der Vor-
standssprecher der Nordbadischen Ärz-
te-Initiative, der Arzt und Politologe
Ekkehard Ruebsam-Simon, gestand,
daß wesentliche Impulse im Rahmen
seiner berufspolitischen Arbeit innerhalb
der Gremien der deutschen Ärzteschaft
vom Freien Verband Deutscher Zahnärz-
te stammen.

Er berichtete von einem Symposium in
Berlin, wo der Sozialrechtler Prof. Dr.
Rüdiger Kern von der Universität Leip-
zig konstatierte: „Das ist das Schlimm-
ste, was eine Rechtsordnung tun kann,
jemanden zwei Verpflichtungen aufzu-
erlegen, die er nicht gleichzeitig erfüllen
kann.“ Haftungs- und Sozialrecht haben
sich für den niedergelassenen Arzt und
Zahnarzt immer weiter auseinanderent-
wickelt. „Einerseits fordert die Rechts-
wirklichkeit medizinische Behandlung
nach dem allgemein anerkannten Stand
der Wissenschaft, zugleich aber auch –
mit Sanktionen bewehrt – die Einhal-
tung von Budgets. Künstlich erzeugter
Geldmangel durch Budgetierung ist
eben kein Rechtfertigungsgrund, im Ein-
zelfall den medizinischen Standard zu
verlassen. Der einzelne Arzt soll faktisch
etwas zuwege bringen, was die Rechts-
ordnung selbst nicht leisten kann. Diese
Situation wirkt schizophrenogen und
wird von vielen Ärzten mit Resignation
und verhaltener Wut quittiert. In der Ärz-
teschaft entwickelt sich progredient so
etwas wie eine Angestelltenmentalität –
exakt den realen Sachverhalt der zu-
nehmenden Abhängigkeit von den Kran-
kenkassen abbildend.“ Um einen fulmi-
nanten Crash zu vermeiden, sieht
Ruebsam-Simon als einzig sinnvolle Al-
ternative die Liberalisierung und auch
Privatisierung im Gesundheitswesen.

Grundsatzreferat von 
Dr. Beckmann
Als konfuse Polypragmasie beschrieb
der alte und neue Bundesvorsitzende
des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte Dr. Wilfried Beckmann die
aktuelle Gesundheitspolitik von Ministe-
rin Ulla Schmidt (SPD). In seinem
Grundsatzreferat geißelte er ihre Kon-
zeptlosigkeit. Da forderte die Ministerin
einen Mindestbeitragssatz für die ge-
setzlichen Krankenkassen. Die Freiheit
der Versicherten, ihre Kasse zu wech-
seln, wurde deutlich eingeschränkt, der
Risikostrukturausgleich dagegen büro-
kratisch aufgebläht. Man verbittet sich
echte inhaltliche Diskussionen zur Be-
grenzung des Leistungskataloges, ob-
wohl man krampfhaft an der Budgetie-
rung festhält. „Dabei wäre die Ministerin

Wolfgang Lohmann MdB, Gesundheits-
politischer Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion: „Die in der letzten Legislatur-
periode durchgesetzte Neuordnung beim
Zahnersatz war ein großer Schritt in die
richtige Richtung. Es ist bitter, daß Rot-Grün
diesen Ansatz wieder beseitigt hat. Es war
aber richtig und bleibt richtig und würde von
uns im Falle einer Regierungsübernahme
wieder Gesetz werden. Daß kein Gesundheits-
wesen in der Welt mit begrenzten Mitteln
unbegrenzte Leistungen versprechen kann,
dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Des-
halb muß überprüft werden, was zukünftig
solidarisch finanziert werden muß und was
vom einzelnen privat bezahlt werden kann.
Dabei ist die Zahnmedizin anerkanntermaßen
als medizinischer Sonderbereich besonders
geeignet.“

Dr. Carl-Daniel von Lennep aus Düsseldorf ist
der neue Landesvorsitzende in Nordrhein. 
In Würzburg agierte er mit großem Geschick.

ZA Klaus-Peter Haustein aus Duisburg wurde
ohne Gegenkandidat in die Versammlungs-
leitung gewählt.

FVDZ
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gut beraten, im Expertenkreis die Ent-
wicklung des EU-Gesundheitsmarktes
zu analysieren. Nationalstaatliche Ge-
sundheitssysteme, wie das deutsche
Sachleistungssystem, sind kein Grund,
Wettbewerbsschranken aufrechtzuer-
halten und Individualfreiheiten zu be-
grenzen. Wie soll verantwortungs-
bewußt die Ost-Erweiterung der EU or-
ganisiert werden, wenn die EU keine
Antwort darauf formulieren kann, wie
europaweit die Kompatibilität von Lei-
stungsansprüchen aus dem jeweiligen
nationalen Gesundheitssystemen bür-
gerfreundlich zu organisieren ist.“

Statt sich den Herausforderungen eines
Vereinten Europas zu stellen, hält die
Regierung weiter an einem System fest,
dem jegliche Voraussetzungen für Markt
und Wettbewerb fehlen und in dem den
Ärzten zahlreiche bürgerliche Freiheiten
vorenthalten werden.

Beckmann versprach auf europäischer
Ebene verstärkt die Systemfrage zu stel-
len und am 6. November 2001 in Brüs-
sel beim 2. Forum Freiheit das zahnärzt-
liche Reformkonzept vorzustellen. „Da-
mit die Heilberufler nicht zu spät kom-
men, müssen wir gemeinsame Grund-
positionen erarbeiten und geschlossen
in der Öffentlichkeit vertreten. Ge-
spräche mit Ärzten und Apothekern lau-
fen und sind weit fortgeschritten. Ein
zentraler Punkt wird die Position der
Heilberufe zu Einkaufsmodellen sein.“
Für den Bundesvorsitzenden ist klar,
daß der Freie Verband seiner Führungs-
verantwortung nachkommen muß. Er ist
die einzige bundesweite Organisation,
die körperschaftsunabhängig ein schlüs-
siges Gegenkonzept erarbeiten kann.

Freier Verband fordert
Neuorientierung
Zur Neubeschreibung der Zahnheilkun-
de als aktuellen Auftrag der Gesetzge-
bung an die Selbstverwaltung meinte
Beckmann, daß eine Neurelationierung
nichts anderes darstellt als die Ver-
schiebung von Vergütungen innerhalb
desselben alten und falschen Systems.
Der Freie Verband fordert dagegen eine
völlige Neuorientierung. Eine echte
präventionsorientierte Zahnheilkunde
erfordert politische Rahmenbedingun-
gen, die die Information, die Motivation
und Eigenverantwortung des Patienten
zur Voraussetzung einer langfristig
erfolgreichen Zahnheilkunde machen.
Mit einer Neurelationierung des BEMAs
ist das nicht zu bewerkstelligen. Inner-
halb des alten und falschen Sachlei-

stungssystems ist die moderne Zahn-
heilkunde nicht darstellbar. Im übrigen
ist dies auch die Erkenntnis der Wissen-
schaftler, die die Neubeschreibung der
Zahnheilkunde fachlich verantworten. Al-
len Patienten soll unabhängig vom Ver-
sicherungsstatus ein fairer Zugang zur
modernen wissenschaftlich aktuellen
Zahnmedizin ermöglicht werden. Der
Freie Verband Deutscher Zahnärzte
muß sich an dieser Diskussion beteili-
gen, wenn er freiere Rahmenbedingun-
gen für die Beziehung zwischen Patient
und Zahnarzt erreichen will.

Aufgrund obiger Erkenntnisse hat die
Hauptversammlung im letzten Jahr die
Eckpunkte zur Neustrukturierung des
Gesundheitswesens verabschiedet.
Subsidiarität und Solidarität müssen neu
definiert werden und bedürfen einer neu-

Mit der Wahl von Evertz Lindmark (re.) und Dr. Kurt J. Gerritz gehören
zwei Nordrheiner dem Bundesvorstand an.

Der Bundesvorstand des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte für die Legislaturperiode
2001–2003. Zum ersten Male in der Geschichte des Freien Verbandes wurde mit Kerstin Löwe 
eine Frau gewählt.

Der geschäftsführende Bundesvorstand, Vorsitzender Dr. W. Beckmann
(Mitte) eingerahmt von Dr. K. H. Sundmacher (li.) und Dr. K. Löwe (re.).

FVDZ
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en Basis.Wird das traditionelle GKV-Sy-
stem abgelöst, werden die zahnärztli-
chen Körperschaften originäre Aufga-
ben verlieren. Ob ihnen der Staat unter
derart veränderten Vorzeichen eine Zu-
kunft gibt, liegt nicht in der Entscheidung
der Zahnärzte, ebenso wenig wie die
Abschaffung zahnärztlicher Körper-
schaften.

„Zahnärztliche Körperschaften sind
nicht Selbstzweck. Sie sind staatlich ge-
wollte Realität, weil der Staat großen
Nutzen aus der Existenz dieser Körper-
schaften zieht. Mein Vertrauen darin,
daß die Zahnärzteschaft in Zukunft
ebenfalls großen Nutzen aus diesen
Körperschaften ziehen kann, ist schwer
erschüttert. Deshalb kämpfe ich für ein
System, in dem die Eigenverantwortung
des Freiberuflers in einer Organisati-
onsform wahrgenommen werden kann.
Ich hoffe dafür auf Ihre Unterstützung.“

Dieser mündliche, aber auch der schrift-
liche Bericht des Bundesvorstandes bo-
ten den Delegierten für die nächsten
Tage genug Stoff zur Diskussion, die
zum Teil sehr kontrovers geführt wurde.
Die letztlich hieraus resultierenden Be-
schlüsse hatten folgende Überschriften
und Themen. Hier die wichtigsten:

1. Ordnungspolitische Neuorientierung
statt Planwirtschaft.

2. Aktualisierung des Grundsatzpro-
grammes des Freien Verbandes.

3. Berufspolitische Organisation der
Zahnärzteschaft.

4. Wiederherstellung der Grundrechte
für die Angehörigen der Heilberufe.

5. Liberalisierung der Berufsordnung.

6. Vertragspolitische Koordination.

7. Anpassung der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ).

8. GOZ-Gestaltungsmöglichkeiten.

Diese demokratisch gefaßten Beschlüs-
se der Hauptversammlung 2001 können
bei Interesse in der Bonner Bundesge-
schäftsstelle abgerufen werden. Neben
diesen berufspolitischen Themen hatten
die Delegierten in Würzburg nach Ab-
lauf der zweijährigen Legislaturperiode
einen neuen Bundesvorstand zu wählen
und erstmalig auch die Vorstandsmann-
schaft der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung zu nominieren.Wahrlich
ein Marathonprogramm, welches der
Versammlungsleitung unter dem sou-
veränen Vorsitz von Dr. Gunther Licht-
blau aus Bayern alles abverlangte.

Dr. Kurt J. Gerritz

Abgegebene Ja Nein Ent- Ungültige
Stimmen haltungen 

Dr. Wilfried Beckmann 
Bundesvorsitzender 173 100 54 14 5 

Dr. Karl-Heinz Sundmacher 
1. stellv. Bundesvorsitzender 175 92 72 10 1

Dr. Kerstin Löwe 
2. stellvertr. Bundesvorsitzende 175 102 3 1
+ ZA Peter Luthard 69 

ZA Peter Luthardt 176 106 4 3 
+ Dr. Wolfgang Heidenreich 63 

Dr. Ulrich Rubahn 171 163 7 1 0

Dr. Julius Beischer 173 83 80 9 1
Erforderliche Zweidrittelmehrheit als Landesvors. nicht erreicht 

ZA Peter Frank 164 121 31 11 1

Dr. Kurt Gerritz 169 155 10 2 2

Dr. Franz-Josef Wilde 165 139 16 9 1

Dr. Volker Plitz 169 136 19 14 0

Dr. Peter Kind 163 119 38 6 0

ZA Evertz Lindmark 163 134 20 9 0

Dr. Gunther Lichtblau 
Versammlungsleiter 157 157 0 0 0 

Dr. Konrad Koch 
1. stellvertr. Versammlungsleiter 154 95 – 2 5 
Dr. Dietrich Müller 52 

ZA Klaus-P. Haustein
2. stellvertr. Versammlungsleiter 142 119 17 5 1 

Die Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte hat am 
20. Oktober 2001 nachfolgende Kandidaten für die am 22./23. Februar 2002 in
der konstituierenden Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) anstehende Neuwahl des KZBV-Vorstandes nominiert:

1. Vorsitzender Dr. Peter Kuttruff (Leonberg/BW) 

2. Vorsitzender Dr. Rolf Löffler (Stephanskirchen/BY) 

Beisitzer: Julius Beischer (Fallingbostel/NS) 
Dr. Günther E. Buchholz (Telgte/WL) 
ZA Eugen Dawirs (Bremerhaven/BRE) 
Dr. Jürgen Braun-Himmerich (Nierstein/RP) 
Dr. Jürgen Fedderwitz (Wiesbaden/HE) 
Dr. Holger Weißig (Gaußig/SA) 
Dr. Peter Kriett (Bad Segeberg/SH) 
ZA Ralf Wagner (Heimbach/NR) 
ZA Dieter Krenkel (Wuppertal/NR) 

Wahl des Bundesvorstandes

Wahl des Versammlungsleiters 

KZBV-Wahlen 2002/Nominierungen gemäß § 18 der Satzung

FVDZ
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� RZB: Herr Kollege Heidenreich, Sie
sind 135 km in 15 Stunden 35 Minuten
gerannt. Das ist sicherlich ihre längste
Laufstrecke gewesen? Herzlichen
Glückwunsch zu dieser phänomenalen
Leistung.

Dr. Heidenreich: Danke schön! Das war
tatsächlich meine längste Strecke. Den
Iron Man-Triathlon habe ich nach

Für notleidende Kinder

Ultra-Marathon über 135 km

Dr. Wolfgang Heidenreich (li.) im Gespräch
mit Dr. Kurt J. Gerritz

Mehr als drei Marathonläufe hinter-
einander absolvierte am 17. Oktober
2001 Dr. Wolfgang Heidenreich aus
Georgensgmünd (Mittelfranken) an
einem einzigen Tag. Ziel der 135 km
langen Laufstrecke war das Tagungs-
hotel Maritim in Würzburg, dem Ort
der diesjährigen Hauptversammlung
des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte. Begleitet wurde der 
54jährige Zahnarzt aus Mittelfranken
von dem international bekannten Ul-
tralangstreckenläufer Achim Heuke-
mes aus Gräfenberg (Mittelfranken)
und dem Multimarathonläufer Ulrich
Weltzel aus München. Heukemes ist
mehrfacher Deutscher Meister auf
der extremen Langstrecke. So durch-
querte er z.B. im Laufschritt die 
5 550 km lange Strecke vom Nordkap
(Norwegen) bis zur Südspitze
Siziliens in nur 55 Tagen.
Dr. Wolfgang Heidenreich begann
vor zwölf Jahren mit dem Ausdauer-
sport. Seitdem hat er mehrere Mara-
thonläufe und internationale „Iron
Man“-Triathlons erfolgreich bestan-
den. Das RZB fragte am 18. Oktober
2001 in Würzburg nach den Hinter-
gründen für diese außergewöhnliche
sportliche Leistung. Die Fragen für
das RZB stellte Dr. Kurt J. Gerritz. Die
Fotos machte Renate Gerritz.

12 Stunden beendet. Meine Marathon-
Bestleistung liegt bei 3 Stunden 1 Minu-
te.

� RZB: Wann erfolgte der Start?

Dr. Heidenreich: Um vier Uhr morgens
fiel der Startschuß am Hubert-Schwarz-
Zentrum in Ungerthal bei Büchenbach in
Mittelfranken.

� RZB: Ich habe Sie bei der Ankunft -
beobachtet. Sie wirkten erstaunlich
frisch. Zum Schluß haben Sie sogar
noch einen Endspurt hingelegt.

Dr. Heidenreich: Es war ein schwerer
Lauf mit allen Höhen und Tiefen, weil
das Frankenland sehr hügelig ist. Das
Wetter war optimal, ebenso die Betreu-
ung während des Laufes. Ich habe mich
gewissenhaft vorbereitet und war durch
die unterstützende Teilnahme der Profis
voll motiviert.

� RZB: Wie bereitet man sich auf eine
solche Leistung vor?

Dr. Heidenreich: Das bedarf einer jah-
relangen Vorbereitung als Läufer und ist
nicht in ein oder zwei Jahren zu be-
werkstelligen. Auf den Würzburger Lauf
habe ich mich gezielt ein halbes Jahr
vorbereitet.

� RZB: Was bedeutet das?

Dr. Heidenreich: Konkret bedeutet das
mindestens 10 Stunden Lauftraining pro
Woche; also ungefähr 100 km.

� RZB: Sie sind aber auch noch prakti-
zierender Zahnarzt und aktiver Standes-
politiker?

Dr. Heidenreich: Natürlich, die Trai-
ningseinheiten muß ich in meiner Frei-
zeit absolvieren. Oft laufe ich noch am
späten Abend oder sogar in der Nacht.

� RZB: Trainieren Sie allein?

Dr. Heidenreich: Ja.

� RZB: Beim Würzburger Lauf waren
Sie nicht allein.

Dr. Heidenreich: Das war für mich wich-
tig. Ohne läuferische Unterstützung hät-
te ich das nicht geschafft. Die beiden,
Achim Heukemes und Ulrich Weltzel,
haben mich motiviert, mir gezeigt, wie
man den toten Punkt überwindet und
zum richtigen Zeitpunkt Pausen einlegt.

� RZB: Wie hoch war die durchschnitt-
liche Pulsfrequenz während des Lau-
fes?

Dr. Heidenreich: Je nach Gelände lag
die Herzfrequenz zwischen 115 und 125
pro Minute.

� RZB: Hatten Sie einen Punkt, wo Sie
aufgeben wollten?

Dr. Heidenreich: Nein. Tiefpunkte gab
es schon. Dann muß man langsamer
laufen oder sogar gehen. Man hat
Schmerzen. Der Körper verweigert die
Nahrungsaufnahme.

�RZB: Wie überwinden Sie solche Tief-
punkte?

Dr. Heidenreich: Dann kommt es auf
die mentale Stärke an. Das muß man
vorher üben. Ich versuche mein Gehirn
zu programmieren und bereite mich
mental auf den Streckenverlauf vor. Hier-
bei spielen positive Texte und Erfahrun-
gen eine bedeutsame Rolle.

� RZB: Brauchten Sie unterwegs ärzt-
liche oder medikamentöse Hilfe aus
dem Begleitfahrzeug?

Dr. Heidenreich: Nein.Wir bekamen le-
diglich die notwendige Nahrung und die
Getränke. Der Körper braucht bei einer
solchen Belastung vor allem Kohlenhy-
drate, Mineralien und sehr viel Flüssig-
keit.

� RZB: Der Lauf hat aber auch noch ei-
nen karitativen Hintergrund.
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Dr. Heidenreich: Gemeinsam bitten die
Läufer jeden hilfsbereiten Zahnarzt um
eine Spende für die „Weltkinderhilfe“.Wir
haben ein ganz bestimmtes Projekt im
Auge. Es handelt sich um das Hubert-
Schwarz-Kinderdorf in Rumänien. Der
Erlös der Laufaktion soll dazu beitragen,
in dem Kinderdorf eine medizinische
und zahnmedizinische Versorgung der
betreuten Waisenkinder aufzubauen.

� RZB: Es soll Hilfe zur Selbsthilfe ge-
währt werden?

Überweisungsadresse und
Stichwort:
Hubert-Schwarz-Stiftung
Konto: 750 911 000, BLZ: 764 500 00
Sparkasse Roth-Schwabach
Stichwort: „Weltkinderhilfe“

Sie erhalten eine steuerwirksame
Spendenquittung!

v. l. n. r.: Achim Heukemes, Dr. Wolfgang Heidenreich und Ulrich Weltzel v. l. n. r.: Dr. Wolfgang Heidenreich, Ulrich Weltzel und ZA Michael Schmiz,
der die letzten zwanzig Kilometer mitlief.

Dr. Heidenreich: Wir möchten, daß die-
se notleidenden Waisenkinder in Nord-
rumänien eine Chance bekommen, sich
ihr Leben in Eigenverantwortung einzu-
richten. Sie sollen einen Beruf lernen
und in die Gesellschaft als vollwertige
Mitglieder integriert werden. Wir Zahn-
ärzte fordern immer die Stärkung der Ei-
genverantwortung  und den mündigen
Bürger. Dann müssen wir solche un-
glückseligen Kinder unterstützen. Wer
keine Geborgenheit erfährt, kann sich
auch nicht sozial verhalten. Eine solche

Hilfe ist die beste Prävention gegen Haß
und Fanatismus in der Welt. Sie dient
uns allen und schafft Frieden.
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Der GOZ-Referent informiert

GOZ-Urteilssammlung der
Zahnärztekammer Nordrhein
5. Auflage / Version 2001

Die nunmehr vorliegende neueste
Ausgabe der GOZ-Urteilssamm-
lung wird aus der Notwendigkeit

heraus beständig fortgeführt, Ihnen den
fundierten Rat der Zahnärztekammer in
der von der Rechtsprechung zuneh-
mend geprägten Ausübung der Zahn-
heilkunde anbieten zu können.

Die unpräzise Gebührenordnung, die
bei ihrem Inkrafttreten 1988 schon fach-
lich nicht den Stand der damaligen
Zahnheilkunde wiedergab, provoziert
immer noch eine Flut von Einsprüchen,
Auseinandersetzungen und Ausle-
gungsschwierigkeiten. Einige Streit-
punkte wurden zwar inzwischen einer
höchstrichterlichen Entscheidung zuge-
führt, aber es kommen laufend neue
Fragestellungen hinzu.

Mit dieser neuesten Auflage der GOZ-
Urteilssammlung wird der Zahnärzte-
schaft eine aktualisierte Argumentati-
onshilfe gegeben und darüber hinaus
werden die sich abzeichnenden Ten-

denzen in der Rechtsprechung erkenn-
bar.

Nicht zuletzt soll die GOZ-Urteilssamm-
lung Hoffnung wecken, daß nicht bereits
prinzipiell jeder Gang vor die deutschen
Gerichte erfolglos ist, nur weil man der
besonderen Berufsgruppe „Zahnärzte“
angehört.

Ihre Zahnärztekammer möchte Ihnen
auch zukünftig helfen!

Dr. Hans Werner Timmers

Auftraggeber: Anschrift / Stempel

Zahnärztekammer Nordrhein
GOZ-Referat
Postfach 10 55 15

40046 Düsseldorf

Hiermit bestelle ich die GOZ-Urteilssammlung,
5. Auflage / Version 2001, 
lieferbar an nebenstehende Anschrift:

_____ Exemplar/e als Druck-Version zum 
Preis von Euro 20,00

_____ Exemplar/e als CD-Version zum 
Preis von Euro 10,00

Der Gesamtbetrag von Euro 

� liegt als Verrechnungsscheck bei,

� wurde auf das Konto Nr. 0001635921 bei 
der Deutschen Apotheker- und Ärztebank 
(BLZ 300 606 01) überwiesen.

Mit diesem Coupon können Sie die GOZ-Urteilssammlung bestellen. Sobald ein Verrechnungsscheck vorliegt bzw. die entsprechende
Überweisung bei der Zahnärztekammer Nordrhein eingegangen ist, erfolgt die Auslieferung direkt durch den Verlag.

�

Dr. Hans Werner Timmers
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ren interforaminal im Unterkiefer. Er teil-
te bei den Mißerfolgen die Ursache nach
Implantattyp; Nekrosen, Infektionen und
zu frühe Belastung; Spätmißerfolge;
technische und Planungsfehler ein. Des
weiteren stellte er die Forderung auf,
daß eine Implantatschablone ein Muß
ist, um eine optimale Pfeilerpositionie-
rung zu erreichen.

Dr. Erich Theo Merholz stellte die  Re-
aktion des Knochens auf die verschie-
denen Augmentationsmaterialien vor.
Eine Möglichkeit zum Aufbau von Kno-
chendefekten ist die Osseodistraktion.
Diese kann vor allen Dingen im Front-
zahnbereich erfolgreich sein, ist aller-
dings kein Wundermittel. Zukünftig wird
in schwierigen Fällen auch die
CAD/CAM-Technologie eingesetzt wer-
den.

Die neuen Anforderungen an die Im-
plantation gerade bei Einzelzahnim-
plantaten standen im Mittelpunkt des
Vortrages von Dr. Matthias Sommer.
Früher war es die Osseointegration, die
primär interessierte, heute wird zusätz-
lich ein Optimum an Ästhetik gefordert.
Ziel ist eine Harmonie von Hart-und
Weichgewebe. So soll zwischen zwei
Implantaten ein Abstand von drei Milli-
metern, zwischen Zahn und Implantat
von zwei Millimetern vorhanden sein.
Der Oberkiefer ist durch den ästheti-
schen Anspruch die größte Herausfor-
derung für den implantologisch und re-
staurativ tätigen Zahnarzt.

ZTM Dominik Kruchen stellte die ver-
schiedenen Aufbausysteme auf Implan-
taten vor und ging auf Rationalisie-
rungsmöglichkeiten und damit verbun-
dener Kostensenkung ein.

Den Vormittag eröffneten Dr. Helmuth
Althoff und Dr. Adrian Ortner, die über
ihre Fünf-Jahres-Ergebnisse bei der
Augmentation bei Implantaten berichte-
ten. Dr. Althoff stellte zunächst die ver-
schiedenen zur Verfügung stehenden
Materialien vor und gab einen Überblick
über Vor- und Nachteile und die Verar-
beitungstechnik. Dr. Ortner ergänzte die-
ses durch Fallbeispiele aus der Praxis.
Er arbeitet vorwiegend mit Cerasorb al-
leine, nicht mehr in der Mischung mit
Knochenspänen. Bei Auffüllen der Al-
veole nach Extraktion wartet er acht Mo-
nate mit der Implantation.

Dr. Hans Joachim Nickenig stellte die
Implantation als Pfeilervermehrung im
stark reduzierten Restgebiß dar. Es wur-
de gezeigt, welche Pfeilerverteilungen
günstig bzw. ungünstig sind, und wie die-
se durch Implantate ergänzt werden
können.

Nicht nur aus den Erfolgen, sondern ge-
rade aus den Mißerfolgen kann man am
besten lernen! So stellte Dr. Martin
Bonsmann eindrucksvoll eine große
Sammlung an Mißerfolgen und ihren
möglichen Ursachen vor. Beeindruckend
ist sicherlich eine Erfolgsquote bei Im-
plantaten von 95 Prozent nach 10 Jah-

Karl Häupl Institut: Zweiter Studiengruppentag 

Interessierter Teilnehmerkreis
diskutierte Themen aus der
Praxis

Der zweite Studiengruppentag am
KHI wurde am 20. Oktober 2001 von
den Implantologischen und
Parodontologischen Studiengruppen
mit Vorträgen gestaltet. Auch dieses
Mal standen Themen aus der Praxis
für die Praxis im Mittelpunkt. Es wur-
den die Erfahrungen aus der Studien-
gruppentätigkeit weitergegeben,
Therapieschemata anschaulich dar-
gestellt und vor allen Dingen Risiken
und Mißerfolge so erläutert, daß
diese in der zukünftigen Arbeitsweise
hinreichend Berücksichtigung finden
werden. Das Gehörte wurde von ei-
nem hochinteressierten Teilnehmer-
kreis intensiv diskutiert, und am
Abend wurde noch über das Mitein-
ander in den Gruppen philosophiert.

Dr. Nickenig sprach zum Thema Pfeilervermehrung durch Implantate. Dr. Sommer hob den hohen ästhetischen Anspruch bei Oberkiefer-
implantaten hervor.

Fortbildung
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Wie wichtig Aufklärung und Dokumen-
tation ist, stellte Dr. Teut-Achim Rust in
seinem Vortrag dar. Er zeigte die in
seiner Praxis verwendeten Dokumenta-
tionsbögen, die unterteilt waren in
Anamnese, implantologische Planung,
prothetische Planung, Implantatdaten,
prothetische Versorgung, Recall und Be-
sonderheiten.

Der Nachmittag wurde eröffnet von Dr.
Christian Sampers, der Entscheidungs-
hilfen in der Therapie der Rezessions-
behandlung gab. Er ging auf die vielfäl-
tigen Ursachen der Rezessionen ein,
stellte der adäquaten die inadäquate
Gingiva gegenüber und nahm eine Klas-
sifikation vor, aus der ein Therapieerfolg
vorhersehbar wird. Die Hauptindikatio-
nen für die Rezessionsdeckungen sind
die Ästhetik, Sensibilität, Wurzelkaries,
Prävention, KFO und prothetische Be-
handlung. In seiner Behandlungsstrate-

gie sind zwei Grundsätze seiner Mento-
ren wichtig: Don’t be a hero (Mick Dra-
goo) und Try to be 90% predictable (Bob
Lamb).

In den folgenden Vorträgen wurden die
verschiedenen Operationstechniken be-
sprochen. Dr. Peter Holtkamp stellte den
koronalen und lateralen Verschiebelap-
pen in ausgewählten Praxisfällen vor. ZA
Peter Guntermann ging auf die Envelo-
petechnik beim Bindegewebtransplantat
ein, mit der eine Verdickung von Ge-
websstrukturen erreicht werden kann.
Dr. Georg Drüke zeigte die Schnittechnik
beim lateralen Verschiebelappen. Die
besten Ergebnisse bei einer notwendi-
gen Zahnhalsfüllung unter dem Lappen
erzielt er mit Glasionomerzement. Dr.
Martin Spukti ging auf das Freie
Schleimhauttransplantat ein. Dieses hat
über einer freien Wurzeloberfläche eine
schlechte Prognose, kann somit also

nicht zur Deckung allerdings zur Absi-
cherung der Verhältnisse verwendet
werden. Erfolgreich ist auch die Kombi-
nation aus Transplantat und lateralem
Verschiebelappen.

Dr. Stefan Schmid gab abschließend
noch einmal einen Überblick über die
verschiedenen Techniken an Hand von
ausgesuchten Praxisfällen.

In der Diskussion zeigte sich, mit welch
großem Engagement in den Studien-
gruppen gearbeitet wird und wie erfolg-
reich das daraus entwickelte Wissen in
der Praxis umgesetzt werden kann. Alle
Beteiligten waren zufrieden und freuen
sich auf den dritten KHI-Studiengrup-
pentag am Samstag, dem 28. Septem-
ber 2002, der dann unter dem Motto
Funktionsdiagnostik und -therapie und
Laser stehen wird.

Dr. Michael Hohaus

Dr. Sampers stand in der Diskussion Rede und Antwort zur
Rezessionstherapie.

Dr. Merholz stellte die Möglichkeiten bei der Osseodistraktion vor.

Zum ersten Mal vergibt in diesem Jahr die „Apollonia zu Münster –
Stiftung der Zahnärzte in Westfalen-Lippe“ einen Förderpreis für
journalistische und/oder wissenschaftliche Leistungen. Durch den
Preis, der mit 5 000,– Euro dotiert ist, will die Stiftung der Zahnärz-
te in Westfalen-Lippe die präventionsorientierte Zahnheilkunde för-
dern und die Zahnheilkunde als präventives ärztliches Handeln im
Ansehen der Bevölkerung verankern.

Die Apollonia-Stiftung wurde im letzten Jahr von der Zahnärzte-
kammer Westfalen-Lippe ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist
die Förderung der präventionsorientierten Zahnheilkunde durch
Öffentlichkeitsarbeit, Vergabe von Journalisten- und Wissenschaft-
lerpreisen sowie Förderung entsprechender Weiterbildung.

Wesentlichen Anteil an der Errichtung hatte der jetzige Präsident
der Bundeszahnärztekammer, Herr Dr. Dr. Jürgen Weitkamp.

Der Preis kann sowohl für wissenschaftliche Leistungen auf diesem
Gebiet als auch für journalistische Publikationen erlangt werden.
Die Bewerbung um den Preis ist an die 

Apollonia zu Münster – Stiftung der Zahnärzte in Westfalen-Lippe, 
Auf der Horst 29, 48147 Münster 
oder per E-Mail an ZAEKWL@t-online.de zu richten.

Abgabetermin ist der 31. Dezember 2001. Die Preis- und Verga-
bekriterien können unter o.g. Anschrift angefordert werden.

Ausschreibung
Förderpreis der „Apollonia zu Münster – Stiftung der Zahnärzte in Westfalen-Lippe“

Fortbildung
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Ausschreibung der AG Keramik

Forschungspreis 2001
prämiert Fortschritte 

in der Zahnrestauration
mit Dentalkeramiken 

Zum zweiten Mal seit ihrem Bestehen und ermuntert
durch die Kompetenz der bisherigen Arbeiten, schreibt
die „Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkun-
de e.V.“ erneut den Forschungspreis für bisher noch nicht
eingereichte wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet
der vollkeramischen Zahnversorgungen aus.

Für den Forschungspreis 2001 können sich
Zahnärzte sowie Wissenschaftler und Arbeitsgrup-
pen bewerben, die in der medizinischen oder zahn-
medizinischen Forschung tätig sind. Auch das aus-
führende Dentallabor ist eingeladen, als Mitglied ei-
ner Arbeitsgruppe teilzunehmen. Die Initiatoren der
Ausschreibung begrüßen insbesondere die Bewer-
bung von Nachwuchswissenschaftlern, wahlweise
zusammen mit den ausführenden Labors. Zugelas-
sen sind auch klinische und zahntechnische Arbei-
ten, die sich mit der computergestützten Fertigung
(CAD/CAM) und Eingliederung von Brückengerü-
sten, Kronen, Einlagefüllungen und Implantat-Su-
prastrukturen befassen.

Der Forschungspreis ist mit 3 600 Euro dotiert. Die
Arbeit wird vom unabhängigen wissenschaftlichen
Beirat der AG Keramik bewertet. Dieser Jury
gehören an: Prof. Haller (Ulm), Prof. Dr. Kunzelmann
(München), Prof. Noack (Köln), Prof. Dr. Pospiech
(München), Dr. Reiss (Ettlingen), Prof. Walther
(Karlsruhe), Dr.Wiedhahn (Buchholz). Die Preisver-
leihung findet statt am 15. Juni 2002 im Rahmen
einer wissenschaftlichen Fachtagung in Leipzig.

Interessierte Bewerber von Hochschulen, Wissen-
schaftler und Doktoranden baten um eine Verlänge-
rung der Abgabefrist. Die Jury kam diesem Begeh-
ren nach und setzte die Abgabefrist von September
2001 auf den 28. Februar 2002.

Nähere Angaben zum Forschungspreis und
Procedere erfahren Sie über www.ag-keramik.de.
Unterlagen erhalten Sie von der 
Arbeitsgemeinschaft Keramik, 
Dürerstraße 2 A, 76275 Ettlingen, 
Tel. (07 21) 9 45 29 29, 
E-Mail: info@ag-keramik.de
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Kassenzahnärztliche Vereinigung

Zulassungsausschuß Zahnärzte der KZV Nordrhein 

Sitzungstermine 2001/2002
Mittwoch, 12. Dezember 2001
Mittwoch, 23. Januar 2002
Mittwoch, 27. Februar 2002
Mittwoch, 27. März 2002
Mittwoch, 17. April 2002
Mittwoch, 29. Mai 2002
Mittwoch, 26. Juni 2002
Mittwoch, 24. Juli 2002

Anträge auf Zulassung zur vertragszahnärztlichen Tätigkeit
müssen vollständig – mit allen Unterlagen – spätestens ei-
nen Monat vor der entsprechenden Sitzung des Zulassungs-

ausschusses bei der Geschäftsstelle des Zulassungs-
ausschusses, Lindemannstraße 34–42, 40237 Düsseldorf,
vorliegen. Sofern die Verhandlungskapazität für einen
Sitzungstermin durch die Anzahl bereits vollständig vorlie-
gender Anträge überschritten wird, ist für die Berücksichti-
gung das Datum der Vollständigkeit Ihres Antrages maßge-
bend. Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß eine rein fristgerechte Antragsabgabe keine Garan-
tie für eine wunschgemäße Terminierung darstellen kann.

Anträge, die verspätet eingehen oder zum Abgabetermin un-
vollständig vorliegen, müssen bis zu einer der nächsten
Sitzungen zurückgestellt werden.

Wir bitten um Beachtung, daß Anträge auf Führen einer
Gemeinschaftspraxis und damit verbundene Zulassung
ab dem 1. Januar 2002 nur zu Beginn eines Quartals ge-
nehmigt bzw. ausgesprochen werden.

�Verwaltungsstelle Aachen 
Alsdorf ZA Theodoros Nicolaou
Düren Dr. Ute Genter
Kreuzau ZÄ Christiane Heltewig
Stolberg Dr. Ulrike Kempfert
Titz ZA Andreas Meiß

�Verwaltungsstelle  Düsseldorf
Düsseldorf ZÄ Annelise Larsen

Dr.-medic stom. (RO) Yanina Litvak
ZA Siavash Pedrood
Dr. Kerstin Petersen
ZA Thomas Rengier

Grevenbroich Dr. Dr. Joachim Wurdack – Oralchirurgie
Jüchen Dr. Henrik Schleifer
Meerbusch Dr. Christiane Willmann
Wülfrath Dr. Thomas Fischer

�Verwaltungsstelle Duisburg
Dinslaken ZÄ Brigitte Brankov

ZÄ Stephanie Müller
Duisburg ZA Mustafa Ayna

Dr.-medic stom. (RO) Simona Stana
Dr. Frank Staschull
ZÄ Andrea Stephanblome

Mülheim ZA Marcus Rettek
Oberhausen ZÄ Petra Bagusche

Dr. Dr. Jörg Rediger

�Verwaltungsstelle Essen
Essen Dr. Dejan Curic

Dr. (H) Christian Grünhagen
Dr. Michael Kaim 
ZA Torsten Kleinen
ZA Arnd Kramer
ZA Abdolali Koravi

Zulassung zur Teilnahme an der vertragszahnärztlichen Versorgung
für den Bereich der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein
Sitzungen des Zulassungsausschusses von August bis September 2001

�Verwaltungsstelle  Köln
Bergisch Gladbach ZA Thomas Bartels

Dr. Philipp Brincker
Burscheid ZA Rüdiger Lukas
Gummersbach ZÄ Ina Mirbach
Köln ZÄ Martina Kaletsch

Dr. André Reimer
Dr. Meike Sonnenburg

Königswinter ZÄ Birgit Sellmer-Vogt
Leverkusen Dr. Jürgen Schulte

ZÄ Sanja Teitscheid
Troisdorf ZA Gholamhossein Chitsaz

ZA Raimund Hatscher

�Verwaltungsstelle  Krefeld 
Krefeld Dr.-medic stom. (RO) 

Laurentius Kirchmann
ZA Peer Spieker

Mönchengladbach Dr. Holger Maßen

�Verwaltungsstelle  Wuppertal
Remscheid ZA Christoph Singer

Zulassung zur Teilnahme an der
vertragszahnärztlichen Versorgung 
für den Bereich Kieferorthopädie
�Verwaltungsstelle Köln
Lindlar Dr. Ariane Erdmann
Köln Dr. Sibille Pohl

�Verwaltungsstelle Krefeld
Tönisvorst Dr. Gero Kinzinger

Dr. Ansgar Schroeder
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Am 27. Oktober 2001 veranstaltete
das Zentrum für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde der Universität

Bonn einen „Tag der offenen Tür“ mit
dem Motto: „Betreuen statt behandeln?“
Nach mehr als 15 Jahren Renovierung
ermöglichte die Zahnklinik den Bürgern
der Region Köln/Bonn einen Einblick
hinter die Kulissen. In einem umfang-
reichen Vortrags- und Demonstrations-

Aus den Universitäten

Tag der offenen Tür 
der Universitäts-Zahnklinik 
in Bonn

Gespannt warten die Kinder auf die Verzauberung ihrer herausgefallenen Milchzähne durch die
Zahnfee. 

Ein Fachmann erklärt einigen Besuchern im Laserlabor die Anwendung
eines Lasers. 

Angeregte Gespräche im Phantomkursraum der Poliklinik für
Zahnerhaltung und Parodontologie. 

programm wurden moderne Aspekte ei-
ner präventionsorientierten Zahnheil-
kunde von allen Kliniken und Poliklini-
ken des Hauses vorgestellt. Hierzu zähl-
ten zum Beispiel ein Kinderprogramm
(„Zahnfee verzaubert Milchzähne“) mit
individueller Beratungsmöglichkeit für
Eltern und Kinder, ein Mundhygiene-
Training für jung und alt sowie Demon-
strationen zur modernen Implantologie

und Hypnose. Im Laserlabor der Klinik
wurden chirurgische Anwendungen vor-
gestellt und im Phantomkursraum neue
Möglichkeiten des multimedialen Ler-
nens erläutert. Auf dem Programm stan-
den viele Aktionen zum Mitmachen und
Anfassen, wie zum Beispiel „Die Füllung
aus dem Computer“, „Eine Reise mit der
Kamera durch die Mundhöhle“ oder „Ka-
rieserkennung mit dem Laserstrahl“.

Ziel dieses Tages war es vor allem, den
Besuchern einen angstfreien Einblick in
neuzeitliche Entwicklungen der Zahn-
heilkunde zu geben, ohne daß diese
sich in eine Patientenrolle gedrängt fühl-
ten.

Der Andrang war entgegen den ersten
Erwartungen der Organisatoren überra-
schend groß. Die vielfältigen Beratungs-
und Gesprächsangebote in allen Abtei-
lungen des Hauses wurden stark fre-
quentiert. Auch von seiten der Presse
wurde die Veranstaltung mit Interesse
verfolgt. Mehr als 800 Besucher konnten
in der Zeit von 10 bis 15 Uhr registriert
werden. Wie Gespräche mit vielen Be-
suchern gezeigt haben, scheint es mit
dieser Veranstaltung ein wenig gelungen
zu sein, durch neutrale Information über
Möglichkeiten und Grenzen einer mo-
dernen Zahnheilkunde Vorurteile, Vor-
behalte und Ängste gegenüber unserem
Fach abzubauen.

Auch eine Reihe von Kollegen aus der
Region hat diese Gelegenheit genutzt,
ihre Klinik wieder einmal zu besuchen,
um den derzeitigen „Zustand“ ihrer al-
ten Wirkungsstätte in Augenschein zu
nehmen.

Prof. Dr. Matthias Frentzen, 
Poliklinik für Zahnerhaltung 

und Parodontologie des 
Universitätsklinikums Bonn 
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Fortbildung

Karl-Häupl-Institut • Zahnärztekammer Nordrhein • Postfach 10 55 15 • 40046 Düsseldorf • Telefon (02 11) 5 26 05-0

Z A H N Ä R Z T L I C H E  F O R T B I L D U N G
Zahnärztliche Kurse im Karl-Häupl-Institut
01164 (B)
Magnetresonanztomographie in der Funktionsdiagnostik
Dr. Peter Ottl, Frankfurt 
Mittwoch, 12. Dezember 2001, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 300,00

01107 P (B)
Postendodontische Chirurgie
Prof. Dr. Dr. Wolfgang H.-M. Raab, Düsseldorf 
Freitag, 14. Dezember 2001, 14.00 bis 20.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 400,00

01030
Forum – Physiotherapie
Samstag, 15. Dezember 2001, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 250,00

02012 (B)
PowerPoint – A –
Einsteigerseminar mit praktischen Übungen
Wolfgang Burger, Dipl.-Ing. (BA), Korschenbroich 
Heinz-Werner Ermisch, Nettetal
Freitag,18. Januar 2002, 14.00 bis 21.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 150,00

02056 (B)
Implantatgetragener Zahnersatz
Prof. Dr. Michael Augthun, Aachen 
Samstag, 19. Januar 2002, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 230,00

02007 (B)
PowerPoint – B –
Intensivseminar mit praktischen Übungen
Wolfgang Burger, Dipl.-Ing. (BA), Korschenbroich 
Heinz-Werner Ermisch, Nettetal
Samstag, 19. Januar 2002, 9.00 bis 13.30 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 75,00

02008 (B)
Regeln und Hinweise für eine optimale PowerPoint-Präsentation
Intensivseminar mit praktischen Übungen
Wolfgang Burger, Dipl.-Ing. (BA), Korschenbroich 
Heinz-Werner Ermisch, Nettetal
Samstag, 19. Januar 2002, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 100,00

02049 (B)
Einführung in die DCP(r)-Technik, das praxisgerechte Konzept für
die restaurative Versorgung
Dr. Norbert Linden, Meerbusch 
Mittwoch, 23. Januar 2002, 14.00 bis 20.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 220,00

02045 (B)
Klinische Funktionsanalyse – 
Einführung in das Hamburger Konzept der 
therapiespezifischen Diagnostik
Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg 
Prof. Dr. Holger A. Jakstat, Leipzig
Freitag, 25. Januar 2002, 9.30 bis 18.30 Uhr
Samstag, 26. Januar 2002, 9.00 bis 16.30 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 450,00

02122 P (B)
Implantologie für Einsteiger
Grundlagenkurs mit praktischen Übungen
(Teil 1 einer zweigeteilten Kursreihe)
Prof. Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier, Düsseldorf 
Dr. Dr. Ulrich Stroink, Düsseldorf 
Mittwoch, 30. Januar 2002, 14.00 bis 20.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 250,00

02073 P (B)
Ästhetische Zahnerhaltung – Bleichtechnik und Keramikveneers
Prof. Dr. Werner Geurtsen, Hannover 
Dr. Thomas Harms, Schwarmstedt 
Mittwoch, 30. Januar 2002, 14.00 bis 19.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 250,00

KZV-Kurse im Karl-Häupl-Institut
01320 
Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragszahnärztlichen
Versorgung mit besonderer Berücksichtigung der ab 1. 1. 1989
geltenden neuen Bestimmungen des SGB V in der durch die
aktuelle Gesetzeslage angepaßten Fassung
Dr. Hans-Joachim Lintgen, Remscheid 
ZA Ralf Wagner, Langerwehe
Mittwoch, 12. Dezember 2001, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 50,00

01321 
Die leistungsgerechte Abrechnung prophylaktischer Leistungen
nach Bema und GOZ unter besonderer Berücksichtigung der Ab-
dingung
Seminar für Zahnärzte und Praxismitarbeiter
Dr. Wolfgang Eßer, Mönchengladbach 
Freitag, 14. Dezember 2001, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 50,00

02301
Zahnersatz beim Kassenpatienten – Teil 1 –
– Die aktuelle Gesetzeslage ist Grundlage des Kurses –
Seminar für Zahnärzte und Praxismitarbeiter
ZA Lothar Marquardt, Krefeld
Dr. Hans Werner Timmers, Essen
Mittwoch, 23. Januar 2002, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 30,00

02302
Abrechnung Bema
Gebührentarif B: K-Positionen (Schienung) – der aktuelle Stand
Seminar für Zahnärzte und Praxismitarbeiter
ZA Lothar Marquardt, Krefeld
ZA Jörg Oltrogge, Velbert
Mittwoch, 30. Januar 2002, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 30,00

Für weitere Informationen: 
www.khi-direkt.de
khi-zak@t-online.de
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Fortbildung

Karl-Häupl-Institut • Zahnärztekammer Nordrhein • Postfach 10 55 15 • 40046 Düsseldorf • Telefon (02 11) 5 26 05-0

Z A H N Ä R Z T L I C H E  F O R T B I L D U N G
Fortbildung in den Bezirksstellen
� Düsseldorf

02421 
Möglichkeiten und Grenzen der Knochenaugmentation
Dr. Erich-Theo Merholz, Solingen
Mittwoch, 16. Januar 2002, 16.00 bis 18.00 Uhr
Veranstaltungsort: Hörsaal im Karl-Häupl-Institut der 

Zahnärztekammer Nordrhein
Emanuel-Leutze-Straße 8, 
40547 Düsseldorf (Lörick)

gebührenfrei, Anmeldung nicht erforderlich

� Bergisch Land in Verbindung mit dem Bergischen Zahnärzteverein

02471
Galvanoforming – Ein Marketingdiktat der Industrie oder eine
wissenschaftlich begründete Bereicherung der Zahnheilkunde?
Dr. Karl-Peter Meschke, Wuppertal
Samstag, 12. Januar 2002, 10.00 Uhr
Veranstaltungsort: Hörsaal der Pathologie im 

Klinikum Wuppertal-Barmen
Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal

gebührenfrei, Anmeldung nicht erforderlich

Fortbildung der Universitäten
� Düsseldorf

02351 
Prothetischer Arbeitskreis
Professor Dr. Ulrich Stüttgen, Düsseldorf und Mitarbeiter
Jeden 2. Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr
Veranstaltungsort: Karl-Häupl-Institut, Fortbildungszentrum der 

Zahnärztekammer Nordrhein
Emanuel-Leutze-Straße 8, 
40547 Düsseldorf (Lörick)

Teilnehmergebühr: pro Quartal: EUR 55,00

� Köln

02361
Prothetischer Arbeitskreis
mit dem Schwerpunktthema Konventionelle 
und Implantatprothetik
Professor Dr. Wilhelm Niedermeier, Köln und Mitarbeiter
Die Seminartermine werden interessierten Teilnehmern unter
der 
Telefonnummer 02 21 / 4 78 63 37 mitgeteilt.
Veranstaltungsort: Kleiner Hörsaal der Klinik und Poliklinik für 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der 
Universität zu Köln, Kerpener Straße 32, 
50931 Köln (Lindenthal)

Teilnehmergebühr: EUR 30,00 für ein Seminar und 
EUR 55,00 für jede Visitation

Hinweise zu den Veranstaltungen
Verbindliche Anmeldungen bitte an die:
Zahnärztekammer Nordrhein
Karl-Häupl-Institut
Emanuel-Leutze-Str. 8, 40547 Düsseldorf (Lörick)
oder
Postfach 10 55 15, 40046 Düsseldorf

Telefon: 02 11 / 5 26 05 - 0
oder 02 11 / 5 26 05 50 (nur während der Kurszeiten)
FAX : 02 11 / 5 26 05 21

02 11 / 5 26 05 48

Internet www.khi-direkt.de
E-Mail: khi-zak@t-online.de

Die Zulassung zum Kurs erfolgt in der Reihenfolge des Anmeldeeingangs.
Ihre Anmeldung wird umgehend bestätigt. Für reservierte – jedoch nicht
eingenommene – Kursplätze kann die Teilnehmergebühr nicht zurücker-
stattet werden. Der Kursplatz ist jedoch übertragbar.

Die Reservierung des Kursplatzes ist erst nach Eingang der Kursgebühr
verbindlich. Die Kursgebühr können Sie per Überweisung an die 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf
Konto-Nr.: 0001635921, BLZ 300 606 01 
oder per Scheck begleichen. Das Scheckdatum und das Kursdatum sollten
übereinstimmen. Für Mitglieder der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nord-
rhein gilt, daß die Kursgebühr jeweils über das KZV-Abrechnungskonto ein-
behalten wird.

Die angegebenen Kursgebühren im Bereich der zahnärztlichen Fortbildung
gelten für den niedergelassenen Zahnarzt. Assistenten, beamtete und an-
gestellte Zahnärzte sowie Zahnärzte, die ihren Beruf zur Zeit nicht oder nicht
mehr ausüben, können an Kursen, die durch ein * gekennzeichnet sind, zur
halben Kursgebühr teilnehmen. Des weiteren können Zahnärzte in den
ersten zwei Jahren nach ihrer Erstniederlassung diese Ermäßigung in
Anspruch nehmen. Zur Berechnung der Zweijahresfrist gilt das Datum der
Veranstaltung. Für Studenten der Zahnmedizin im 1. Studiengang ist die Teil-
nahme an den vorgenannten Veranstaltungen kostenlos. Entsprechende
Nachweise sind jeder Anmeldung beizufügen.

Ausführliche Informationen und Kursunterlagen – wie Material- und Instru-
mentenlisten – erhalten Sie vor Kursbeginn.

Zeichenerklärung: (B) Die Teilnehmerzahl ist begrenzt
P Praktischer Arbeitskurs
T Kurs für das zahnärztliche Team

In unmittelbarer Nähe des Karl-Häupl-Institutes stehen vier renommierte Ho-
tels mit großer Bettenkapazität zur Verfügung.

COURTYARD BY MARRIOTT, Am Seestern 16 
40547 Düsseldorf (Lörick) 
Tel.: 02 11 / 59 59 59, Fax: 02 11 / 59 35 69

Lindner Hotel Rheinstern, Emanuel-Leutze-Str. 17
40547 Düsseldorf (Lörick)
Tel.: 02 11 / 5 99 70, Fax: 02 11 / 5 99 73 39
E-Mail: info.rheinstern@lindner.de 
Internet: http://www.lindner.de 

Mercure Hotel Seestern, Fritz-Vomfelde-Straße 38
40547 Düsseldorf (Lörick)
Tel.: 02 11 / 53 07 60, Fax: 02 11 / 53 07 64 44
E-Mail: h2199@accor-hotels.com 

INNSIDE Residence Hotels
Niederkasseler Lohweg 18a
40547 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 52 29 90, Fax: 02 11/ 52 29 95 22
E-Mail: duesseldorf@innside.de 

Kursteilnehmer werden gebeten, Reservierungen selbst vorzunehmen.
Die Reservierung sollte möglichst frühzeitig erfolgen, da während der zahl-
reichen Ausstellungen und Messen in Düsseldorf Zimmerengpässe möglich
sind. Mit einigen Hotels wurden Sonderkonditionen, die jedoch nur an
messefreien Tagen gelten, vereinbart.

Weitere Informationen, wie Hotelverzeichnisse, können beim Verkehrsver-
ein der Stadt Düsseldorf, Tel.: 02 11 / 35 05 05 bzw. unter der Anschrift 
www.dus-online.de angefordert werden.
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02208 
Personal Power I oder erfolgreiches Selbstmanagement
für Praxismitarbeiterinnen
Dr. Gabriele Brieden, Hilden 
Freitag, 18. Januar 2002, 14.00 bis 20.00 Uhr
Sonntag, 20. Januar 2002, 9.00 bis 13.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 175,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

02217
Übungen zur Prophylaxe
Gisela Elter, ZMF, Korschenbroich 
Samstag, 19. Januar 2002, 9.00 bis 14.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 45,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

02211 
Prophylaxe beim Kassenpatienten nach IP1 bis IP4
Ralf Wagner, ZA, Langerwehe 
Daniela Ostlender, ZMF, Herzogenrath 
Freitag, 25. Januar 2002, 15.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 26. Januar 2002, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 180,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

02227 
Ernährungskurs im Rahmen der Zahnmedizinischen Prophylaxe
Stephani Weritz, ZMF, Essen 
Freitag, 25. Januar 2002, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 26. Januar 2002, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 200,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

02244 
Hygiene in der Zahnarztpraxis unter geänderten
gesetzlichen Bestimmungen
Dr. Johannes Szafraniak, Viersen
Mittwoch, 30. Januar 2002, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 55,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

02222
Telefontraining – Intensiv-Workshop
Ursula Weber, Ludwigshafen
Freitag, 1. Februar 2002, 13.00 bis 19.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 150,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

01278 
Entspannungstechniken und Selbsthypnose – B –
Dr. Rolf Pannewig, Hamminkeln 
Freitag, 14. Dezember 2001, 14.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, 15. Dezember 2001, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 320,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

01279 
Prophylaxe beim Kassenpatienten nach IP1 bis IP4
Ralf Wagner, ZA, Langerwehe 
Daniela Ostlender, ZMF, Herzogenrath 
Freitag, 14. Dezember 2001, 15.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 15. Dezember 2001, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 350,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

01280 
Personal Power II oder mit Freude erfolgreich sein
Dr. Gabriele Brieden, Hilden 
Samstag, 15. Dezember 2001, 9.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag, 16. Dezember 2001, 9.00 bis 14.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 300,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

01281 
Übungen zur Prophylaxe
Gisela Elter, ZMF, Korschenbroich 
Sonntag, 16. Dezember 2001, 9.00 bis 14.00 Uhr
Teilnehmergebühr: DM 80,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

02202
Röntgenkurs für Praxismitarbeiterinnen (20 Stunden)
Prof. Dr. Jürgen Becker, Düsseldorf 
Freitag, 11. Januar 2002, 8.30 bis 17.30 Uhr
Samstag, 12. Januar 2002, 8.30 bis 17.30 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 220,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

02243 
Zahntechnischer Laborkurs für die Praxismitarbeiterin
Ulrich Große-Lordemann, Krefeld 
Freitag, 11. Januar 2002, 14.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 12. Januar 2002, 9.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag, 13. Januar 2002, 9.00 bis 13.30 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 320,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

02216 
Übungen zur Prophylaxe
Gisela Elter, ZMF, Korschenbroich 
Samstag, 12. Januar 2002, 9.00 bis 14.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 45,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

A N P A S S U N G S F O R T B I L D U N G  F Ü R  P R A X I S M I T A R B E I T E R / Z F A

Karl-Häupl-Institut • Zahnärztekammer Nordrhein 
Postfach 10 55 15 • 40046 Düsseldorf

Telefon (02 11) 5 26 05-0

Fortbildung

Zahnmedizinische Fachangestellte:
Abschlußprüfung Sommer 2002

Gemäß § 7 der Prüfungsordnung der Zahnärztekammer
Nordrhein für die Durchführung der Abschlußprüfung im Aus-
bildungsberuf „Zahnmedizinische Fachangestellte/ Zahn-
medizinischer Fachangestellter“ vom 24. Mai 1997 in der ge-
nehmigten Fassung vom 20. Mai 1998 gibt die Zahnärzte-
kammer Nordrhein den Termin der zentralen schriftlichen
Prüfung wie folgt bekannt:

Dienstag, 9. April 2002 (vormittags)

Mittwoch, 10. April 2002 (nachmittags)

Die mündlichen Prüfungen bzw. die praktischen/münd-
lichen Prüfungen sollten bis zum 17. Juli 2002 beendet sein.

Anmeldungen zu dieser Prüfung müssen an die Zahnärzte-
kammer Nordrhein in Düsseldorf bis zum 2. Februar 2002 ein-
gereicht werden.

Verspätet und unvollständig eingehende Anträge kön-
nen wegen der verbindlichen Fristen nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Die Zulassungsvoraussetzungen sind den o. g. Prüfungs-
ordnungen §§ 8, 9 ff. zu entnehmen. Eventuell erforderliche
Rückfragen bitten wir an die Landesgeschäftsstelle unter der
Rufnummer 02 11 / 5 26 05 16 zu richten.

Zahnärztekammer Nordrhein
Referat Ausbildung
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Am 13. November beging Dr. Rolf
Lemmer seinen 80. Geburtstag.
Es gilt, einem Kollegen zu gratu-

lieren, der die nordrheinische Berufs-
politik seit fast 40 Jahren mit seiner Art
beeinflußt und geprägt hat.

Der gebürtige Marburger wechselte mit
dem Reifevermerk von 1939 von der
Schulbank zum Kriegseinsatz. Er kehrte
als Marineoffizier aus der Gefangen-
schaft zurück und begann im Sommer-
semester 1946 an der Alma mater sei-
ner Geburtsstadt das Studium der Zahn-
heilkunde. Am Nikolaustag des Jahres
1949 erhielt der Jubilar sein Staats-
examen und promovierte im Folgejahr.
Die ersten beruflichen Schritte führten
an die Universität Marburg, nach Es-
chwege und an eine amerikanische
Zahnklinik. 1956 ließ sich Kollege Lem-
mer in Bad Godesberg dann in eigener
Praxis nieder.

Zehn Jahre später trat er, nachdem er
bereits seit 1963 im VdAK-Landesbetei-
ligungsbeschwerdeausschuß als Ob-
mann-Stellvertreter und als Delegierter
der Bezirksstellenversammlung in Köln
eingebunden war, in das berufspoliti-
sche Rampenlicht, das im Rückblick
kurz gefaßt folgende Etappen umfaßt:

� 1966 bis 1969 Pressereferent der Be-
zirksstelle Köln der Zahnärztekam-
mer,

� 1968 bis 1984 Delegierter der Vertre-
terversammlung der KZV Nordrhein,

� seit 1969 Mitglied der Kammerver-
sammlung,

� 1969 bis 1972 Mitglied des Satzungs-
ausschusses der Kammer und der
KZV Nordrhein,

� 1972 bis 1977 Kreisstellenobmann in
Bonn,

� 1973 bis 1976 Kreisstellenvereini-
gungsobmann in Bonn,

� 1973 bis 1977 und 1981 bis 1985 Mit-
glied des Vorstandes der Zahnärzte-
kammer,

� 1981 bis 1984 Vorsitzender des Öf-
fentlichkeitsausschusses der KZV
Nordrhein,

Personalien

Dr. Rolf Lemmer
80 Jahre

� 1981 bis 1985 Vizepräsident der
Zahnärztekammer, zugleich Referent
für das Obleute-Konzept und die Öf-
fentlichkeitsarbeit und Redakteur des
Rheinischen Zahnärzteblattes.

Dr. Rolf Lemmer, seit 1958 verheiratet,
Vater einer Tochter und zweier Söhne,
war nie einer der stromlinienförmigen
Angepaßten, sondern er tritt bis heute
von seinen Überzeugungen getragen
auf, dies mit dem ihn prägenden positi-
ven Habitus des Marineoffiziers, der sich
geradlinig, couragiert und direkt den Din-
gen stellt. Er war es, der gegen eine be-
stimmte Form der Öffentlichkeitsarbeit
der KZV Nordrhein erfolgreich prozes-
sierte und danach selbst den Vorsitz im
Öffentlichkeitsausschuß der KZV über-
nahm. Solche Eigenschaften prädispo-
nierten Kollegen Lemmer unter ande-
rem auch zu einem der sicherlich
schwersten Ämter in den Körperschaf-
ten, zum Vorsitzenden des Schlich-
tungsausschusses der Zahnärztekam-
mer, das er lange bekleidete.

Vor einigen Jahren erfolgte sein Enga-
gement im Deutschen Arbeitskreis für
Zahnheilkunde (DAZ), dem er als Vor-
standsmitglied angehörte. Dieser Schritt
wurde von Dr. Lemmer mit der gleichen

Überzeugung getan, mit der er seine
zurückliegenden Ämter erfüllte. So ihm
dies berufspolitische Feindschaften be-
schert hat, trägt sie der hier zu Ehrende
mit der gleichen Würde, mit der er stets
die ihm übertragenen Ämter erfüllt hat.

Für seine Verdienste um die nordrheini-
sche Kollegenschaft erhielt Dr. Lemmer
1986 die Ehrennadel der Deutschen
Zahnärzteschaft. Für die vor ihm liegen-
den Jahre möge dem Jubilar eine glück-
liche Zeit in Gesundheit gegönnt sein.

Dr. Peter Engel

Aachener Fortbildung für Zahnärzte e. V.  Pottenmühlenweg 28  52064 Aachen

7. AF-Tagung
Samstag, 19. 01. 2002

Eurogress, Aachen

Prof. Dr. Thomas Attin, Göttingen
Dr. Christoph Zirkel, Köln

Endodontie heute
Anmeldeunterlagen: Tel. 02 41-7 56 65  Fax 02 41-7 56 69  

Teilnahmegebühr (inkl. Mittagessen und Getränke)
Mitglieder: 70,00 Euro Nichtmitglieder: 120,00 Euro
Studenten: 50,00 Euro Assistenten: 75,00 Euro (Nachweis)

Anzeige
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„Lernen ist wie Rudern gegen den
Strom. Sobald man aufhört, treibt man
zurück.“ Dieses Wort von Benjamin Brit-
ten könnte man als eines der Leitworte
betrachten, an denen sich die private
und insbesondere die berufliche Ent-
wicklung von Jürgen Schmitter orien-
tierte.

Er feierte am 21. November in Mülheim
a. d. Ruhr, seiner Wahlheimat, seinen
65. Geburtstag und eine große Zahl von
Freunden, Kollegen und Patienten hat
gratuliert.

Geboren in Wickede, auch an der Ruhr
gelegen, zog es den Jungstudenten bald
in den Süden der Republik. Er studierte
das Fach Zahnmedizin in Würzburg und
Freiburg, sein Examen legte er 1962 in
Düsseldorf ab, wo er auch 1963 promo-
vierte. Die Zeit im südlichen Teil
Deutschlands war doch so schön gewe-
sen, daß er für seine zweijährige Assi-
stentenzeit nach Stuttgart umsiedelte.
War es die Treue zur Ruhrheimat oder
die Tatsache, daß sich 1965 ein günstig
zentral gelegener Standort für seine Pra-
xis in Duisburg anbot – beides könnte
als typisch gelten für seine Art, Dinge
zu beurteilen – Treue und ein klares,
aber vorsichtiges Kalkül. Diese Treue
hält er auch seit 1968 seiner Frau Karin,
die ihm 1969 die Tochter Katja und 1984
Tochter Kira schenkte. Schon als wir uns
1974 anfreundeten, war Jürgen Schmit-
ter Mitglied der „Neuen Gruppe“, der
wissenschaftlichen Vereinigung von
Zahnärzten. Seit ihrer Gründung ist er
Mitglied der internationalen Gesellschaft
für Ganzheitliche Zahnmedizin – „GZM“.

Personalien

Dr. Jürgen Schmitter 65 Jahre 
Da seine Interessengebiete sehr um-
fangreich und ganzheitlich angelegt
sind, wurde er Mitglied auch in zahlrei-
chen anderen zahnärztlichen Gesell-
schaften, schließlich 1992 auch der Pri-
vatzahnärztlichen Vereinigung Deutsch-
lands e. V. Er hatte auf Verträge mit den
gesetzlichen Krankenkassen verzichtet
und seine Praxis rein privat strukturiert,
nachdem der politische und bürokrati-
sche Druck der Verwaltungen eine Zahn-
heilkunde nach freier Patienten-Arzt-
Orientierung kaum mehr zuließ.

An dieser Entscheidung zeigten sich
weitere Eigenschaften Jürgen Schmit-
ters: Mut, auch zur Lücke im Bestell-
buch, und der Stolz eines Westfalen, der
von der Fähigkeit und der Substanz, die
er den Patienten und der Gesellschaft
allgemein anbot, überzeugt war.

Sein wissenschaftliches Engagement
setzte er mit interessierten Freunden
und Kollegen auch in Praxiskurse um.
Ich erinnere mich besonders gern an die
praktischen PA-OP-Kurse, bei denen ein
weiterer Leitspruch Jürgen Schmitters
deutlich wurde: „Guter Wein hat seinen
Lohn, daß man lange lebt davon“ (J. W.
von Goethe). Insbesondere der „Rote“,
aber auch alle anderen Kreszenzen, die
an Wein erinnern, halfen des Nachts, die
am Tage erfahrenen praktischen Lernin-
halte theoretisch-bacchantisch zu ver-
tiefen.

Zwischen den Phasen der Weiterbildung
in ganzheitlicher und naturheilkundlicher
Zahnheilkunde, den Zusammenhängen
der Ganzkörperstatik und Kiefergelenk-

funktionen, der Erwachsenenkiefer-
orthopädie, der totalen Rehabilitation
und, last but not least, der ästhetischen
Zahnheilkunde, kamen Kultur – insbe-
sondere Musik – und Reisen nicht zu
kurz. Auf einer dieser Reisen lernte er
eine besondere Leidenschaft, die in ihm
ruhte, kennen – die Liebe zur Insel Ibiza.
Dort siedelte er und hat dort nun schon
seit 20 Jahren seine zweite „Erstheimat“.
Auf Ibiza entstanden auch wesentliche
Abschnitte seines Buches: „Schmerz –
Nein danke (Zähne – Kiefergelenk – Wir-
belsäule/eine starke Einheit für Ihre Ge-
sundheit)“.

Lieber Jürgen, „ad multos annos!“ bei
gutem Gläschen Wein, bei positiven Ge-
danken und Ideen, mit weiterhin viel Er-
folg und vielen schönen und erholsamen
Aufenthalten auf Deiner Trauminsel –
das wünschen Dir Deine Kollegen und
Dein Rolf.

Dr. Rolf Blaich 

3. Symposion der AZIP/
Arbeitsgruppe Zahnärztliche Implantatprothetik

Sofortbelastung von Implantaten
Möglichkeiten und Stand der Technik

19. Januar 2002, 9.30 bis ca. 14.00 Uhr
Fortbildungszentrum am Seestern
Emanuel-Leutze-Str. 8
40547 Düsseldorf

Programm:

� Eröffnung und Begrüßung

� MIOP – die minimal-invasive Insertionstechnik bei Ver-
wendung des ITI-Implantatsystems

anschl. Diskussion und Pause

� Anfertigung spannungsfreier Stege 
unter Zuhilfenahme des Sheffield-Tests:
Von der klinischen Abformung bis zur
labortechnischen Herstellung

anschl. Diskussion und Pause

� Sofortbelastung der Implantate durch Eingliederung
der stegretinierten Deckprothese

� Kritische Schlußbetrachtung und
Abrechnungshinweise

anschl. Diskussion

Information und Anmeldung:
Dr. P. Werner, Haselnußhof 1, 50767 Köln
Tel. 02 21-79 91 50, Fax 02 21-3 90 67 02

Dr. med. habil. (Univ. Stettin) Dr. G. Arentowicz
Waidmarkt 24, 50676 Köln
Tel. 02 21-23 20 20, Fax 02 21-23 23 93
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Am 19. November feierte Dr. Peter
Minderjahn seinen 50. Geburts-
tag. Als ältester Sohn durchlief er

nach dem Abitur zuerst eine kaufmänni-
sche Ausbildung im Holzhandel seines
Vaters in Stolberg. 1973 begann er dann
mit dem Studium der Medizin und Zahn-
medizin in Göttingen, welches er dort
1978 mit dem zahnärztlichen Examen
abschloß. Mitte 1980 folgte, ebenfalls in
Göttingen, die ärztliche Approbation und
1983 die Promotion zum Dr. med. in
Aachen.

Nach mehrjähriger Assistenzzeit in
Roetgen eröffnete er im November 1986
seine Praxis in Stolberg, in der er bis
heute als Arzt und Zahnarzt tätig ist. Da-
mit die ärztliche Seite seiner Ausbildung
nicht zu kurz kam, war Peter Minderjahn
jahrelang als Polizeiarzt tätig und leitet
bis heute eine Herzsportgruppe.

Schon bald zog es ihn als Mitglied des
Freien Verbandes in die Berufspolitik. Ab
1987 war er in unterschiedlichen Funk-
tionen tätig. Aber die Tätigkeit als Be-
rufsschullehrer, die Mitgliedschaft im
Prüfungsausschuß für Helferinnen fes-
selten ihn nicht so sehr wie die Arbeit in

Personalien

Dr. Peter Minderjahn
50 Jahre

der Zahnärztekammer Nordrhein in Düs-
seldorf. So ist Peter Minderjahn seit
1994 kontinuierlich Delegierter in der
Kammerversammlung, Mitglied des
Kammervorstands und Referent für Fi-
nanzen. Darüber hinaus arbeitet er in
verschiedenen Ausschüssen der Kam-
mer mit. Für die Kollegen vor Ort ist er
noch als Gutachter tätig.

Ganz „nebenbei“ hat er als Vorstand der
Raiffeisenbank in Stolberg noch die Wei-
chen für eine unumgängliche Fusion mit
der Volksbank Stolberg gestellt.

Man fragt sich, wie Peter Minderjahn da
noch Zeit für seine caritativen Projekte in
Chile finden konnte, für die der Papst
ihm vor zwei Jahren den päpstlichen
Verdienstorden verlieh.

Neben diesen und den beruflichen Din-
gen schätzen wir in Aachen aber noch
andere Eigenschaften an Peter Minder-
jahn. Er ist stets kollegial und freundlich.
Er nimmt sich Zeit für unsere Fragen und
hilft bei Problemen mit seinem unge-
wöhnlich reichhaltigen Faktenwissen.

Der Vater von drei Kindern hat aber auch
noch Zeit für seine Hobbys behalten: ein

gutes Buch lesen, mit lieben Freunden
bei einem Glas Wein feiern. Und Ur-
laubsreisen durch die Welt machen Pe-
ter Minderjahn zu einem informierten
Gesprächspartner.

Lieber Peter, ich freue mich ganz be-
sonders für Dich, daß Du die „Halbzeit“
noch zusammen mit Deinen lieben El-
tern feiern kannst, die Deinen Lebens-
weg bis heute bei guter Gesundheit be-
gleiten. Vielleicht gewährst Du Deinem
Vater zu dessen Neunzigsten im kom-
menden Jahr endlich den Einstieg in den
Vorruhestand und machst dann die
Buchführung selbst! Wir Freunde und
Kollegen aus Nordrhein wissen jeden-
falls unsere „Kammergroschen“ bei Dir
in bester Hand und wünschen Dir und
uns, daß Du nach der Neuwahl im Ja-
nuar weitermachen kannst.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburts-
tag!

Dein Ernst Goffart

Unseren Lesern und Inserenten
wünschen wir ein schönes

Weihnachtsfest, Glück, Erfolg
und Gesundheit im neuen Jahr!

Vereinigte Verlagsanstalten GmbH, Anzeigenverwaltung

g \

Dr. Huhnt neuer Präsident
der PZVD

Am 3. November 2001 fand in
Jena die Jahrestagung der
PZVD (Privat-Zahnärztliche

Vereinigung Deutschland e.V.) statt.
Die Mitglieder wählten Dr. Jürgen
Huhnt (Köln) zum neuen Präsidenten.
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Der interdisziplinäre Arbeitskreis für
Forensische Odonto-Stomatologie
der Deutschen Gesellschaft für

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und
der Deutschen Gesellschaft für Rechts-
medizin – kurz AKFOS genannt – be-
ging in diesem Jahr sein 25jähriges Be-
stehen. Die 25. Jahrestagung des AK-
FOS fand vom 11. bis 13. Oktober als
große Gemeinschaftstagung mit der
DGZKM und der DGI im Congress Cen-
ter Mannheim statt. Das gut besuchte
wissenschaftliche Programm des AK-
FOS bot viele Informationen zu rechtli-
chen Aspekten, insbesondere im Zu-
sammenhang mit zahnärztlich-implanto-
logischen Maßnahmen, sowie zu der Be-
deutung dentaler Befunde bei (kriminal-
technischen) Identifikationsvorgängen.

Im Rahmen der anschließenden Mitglie-
derversammlung wurden u. a. zwei nord-
rheinische Kollegen zu Ehrenmitgliedern
des AKFOS ernannt:

Personalien

AKFOS-Auszeichnung 
für Prof. Dr. Schübel und 
Dr. Dr. Grundmann

Die soeben ernannten Ehrenmitglieder in
„präsidialer“ Gesellschaft: AKFOS-Ehrenvor-
sitzender Prof. Dr. Dr. Werner Hahn, Kiel, Dr.
Dr. Claus Grundmann, Moers, Prof. Dr. Schü-
bel, Düsseldorf und der amtierende 1. Vor-
sitzende des AKFOS, Dr. Dr. Klaus Rötzscher
aus Speyer (v. l.).

Foto: Diedrichs

Univ.-Prof. Dr. med. dent. Franz Schü-
bel, emeritierter Ordinarius der West-
deutschen Kieferklink der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, ist Mitglied
der ersten Stunde und bringt seine Er-
fahrungen als Hochschullehrer in den
AKFOS ein. Er ist ein ausgewiesener
zahnmedizinischer Experte bei der in-
terdisziplinären Identifikation Unbe-
kannter und hat durch zahlreiche Vor-
träge und Veröffentlichungen zu forensi-
schen und kriminalistischen Fragen in
der Zahnheilkunde stets die Wichtigkeit
dieses zuweilen vernachlässigten Teil-
bereiches bei der zahnärztlichen Tätig-
keit betont.

OMR Dr. med. Dr. med. dent. Claus
Grundmann, Moers, ist langjähriges
Mitglied des Arbeitskreises und arbeitet
als Arzt und Zahnarzt in einem der we-
nigen nicht-universitären Institute für
Rechtsmedizin der Stadt Duisburg. Sei-
ne Tätigkeit als Obduzent und Zahnarzt

führte bereits zu zahlreichen positiven
Identifizierungen von unbekannten To-
ten, die u. a. in Rhein und Ruhr sowie
dem großen Duisburger Binnenhafen
aufgefunden wurden.Wissenschaftliche
Verdienste erwarb er sich vor allem mit
vielbeachteten Publikationen zur Maze-
rationsmethode von bei den Sektionen
entnommenen Kiefern mittels Enzyrim.

Herzlichen Glückwunsch zur ehrenvol-
len Ernennung!

Uwe Diedrichs, Neuss

RZB 10/2001
Wenn man sich – als Ernährungsfor-
scher – die diversen Fotografien von
Professoren, Präsidenten, Forschern
und Geburtstagskindern am Ende ihrer
Ausgabe ansieht, dann fällt einem natür-
lich auf, daß nur die wenigsten noch
Haare haben, die meisten allerdings
haarlos oder fast haarlos sind.

Leider weiß auch unsere Schulmedizin
mit ihrer „Vollwerternährung“ nicht, wie
sie Haarausfall erklären oder auch wie-
der heilen soll. Dafür müssen wir uns an
das erste Ernährungsinstitut in Dresden
(1887) wenden, das den Menschen und
seine Nahrungsmittel nach pH-Werten
aufgegliedert hat. Und nach diesem In-
stitut entsteht Haarausfall durch Über-
säuerung des Blutes. Daß dies stimmt,
können wir bei Sportlern beobachten 
(z. B. Radrennsportler oder Marathon-
läufer). Weil bei jeder Muskelarbeit
Milchsäure entsteht, die zunächst nur
Muskelkater macht, aber dann auch
Haarausfall; es sei denn, daß einige
Sportler sich besser oder basischer

L E S E R B R I E F E
ernähren. Da wir Menschen keinen Nah-
rungsinstinkt – wie die Tiere – haben,
können wir alle Haarausfall bekommen,
aber auch wieder Haare bekommen.

Die haarlos gewordene Autorin Halima
Neumann z. B. schreibt in ihrem Buch
Stopp der Azidose, Allergien und Haar-
ausfall: „Das übersäuerte Blut versucht
schnellstmöglich, die Säuren in die
schwächsten Durchblutungszonen ab-
zuladen, wie z. B. in Beinen, Schultern,
im Nacken und Kopfbereich, entlang der
Wirbelsäule bis unter die Kopfhaut...“
und „dies führt zum schleichenden Zell-
verfall, einschließlich der Haarwurzeln“.

Dr. Winfried Hellemann, 
Bonn 

RZB 9/2001, Seite 542
„Ich möchte in meinem Hobby 
kein Weltmeister sein“

Über Ihren Bericht im Rheinischen
Zahnärzteblatt unter der Rubrik „Nach

der Praxis“ habe ich mich sehr gefreut
und ihn mit großem Interesse gelesen.

Eine derartige Kolumne in Ihrer Zeit-
schrift finde ich sehr aufschlußreich und
motivierend für all diejenigen, die erfah-
ren möchten, womit sich nun unsere Kol-
legen im Ruhestand beschäftigen und
wie sie ihre Freizeit gestalten.

Vielleicht findet die eine oder der ande-
re Kollegin/Kollege dadurch auch einen
brauchbaren Tip bzw. Anreiz, wie man
die Freizeit, auch während der Beruf-
stätigkeit, am besten und sinnvoll ge-
staltet.

Ich bin mir sicher, daß der überwiegen-
de Teil unserer Kolleginnen und Kolle-
gen, allein schon bedingt durch die
zahnärztliche Tätigkeit, bestrebt ist, auch
im Ruhestand ähnlich präziser und sinn-
voller Beschäftigung nachzugehen.
Denn „Nach der Praxis“ würde ohne
eine adäquate Tätigkeit gerade uns
Zahnärzten die Trennung von dem lieb-
gewordenen Beruf sicherlich viel schwe-
rer fallen.

Dr. Bahman Bawendi



Heft 12/Dezember 2001 ·  Rheinisches Zahnärzteblatt (Jg. 44) ·  Seite 767

In einer Feierstunde in der Bezirks- und Verwaltungsstelle
der Zahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung Nordrhein wurde dem Zahnarzt Dr. Franz Meuser

für seinen vorbildlichen ehrenamtlichen Einsatz durch das Vor-
standsmitglied der Zahnärztekammer Nordrhein Dr. Peter Min-
derjahn, Düsseldorf, die Verdienstmedaille der Zahnärzte-
kammer verliehen.

Zu diesem Anlaß kam der mittlerweile 80jährige Zahnarzt aus
seiner Wahlheimat Salzburg, Österreich, am 12. Oktober 2001
nach Aachen. In Anwesenheit des Bezirksstellenvorsitzenden
der Zahnärztekammer Dr. Axel Heinen und des Verwaltungs-
stellenleiters der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Dr. Ernst
Goffart wurden die Verdienste des Zahnarztes Franz Meuser
besonders für die Aachener Zahnärzteschaft gewürdigt.

Im Jahre 1953 hatte sich der gebürtige Stolberger nach dem
Studium der Zahnmedizin in Alsdorf-Often niedergelassen.
Als engagierter und dynamischer Zahnarzt fand er schnell
das Vertrauen der Kollegenschaft und war mehr als zwei Jahr-
zehnte lang Ansprechpartner für die Aachener Zahnärzte.
Darüber hinaus war er Mitglied der Kammerversammlung der
nordrheinischen Zahnärzte und hat sich im Aufsichtsausschuß
des Versorgungswerkes für die Belange seiner Altersgruppe
eingesetzt. Daneben war er viele Jahre Mitglied im Sozial-
ausschuß der Zahnärztekammer.

Sein größtes Engagement galt der zahnärztlichen Fortbildung.
Schon vor 30 Jahren erkannte er, daß Fortbildung zu den ele-

Personalien

Verdienstmedaille der
Zahnärztekammer
Nordrhein an 
Dr. Franz Meuser

Dr. Franz Meuser (re.) erhielt die Ehrung von Dr. Peter Minderjahn, Vor-
standsmitglied und Finanzreferent der Zahnärztekammer Nordrhein (li.).

In der Feierstunde fühlte sich der Geehrte inmitten ehemaliger Kollegen
sichtlich wohl.

mentaren Aufgaben der Körperschaften zählt. So etablierte er
neben dem Fortbildungsinstitut der Zahnärztekammer Nord-
rhein in Düsseldorf als „Konkurrenz“ die Aachener Fortbildung
für Zahnärzte e.V. Für diese persönlichen Verdienste wurde er
1990 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeich-
net.

Dr. Peter Minderjahn
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Bezirksstelle Aachen
50 Jahre
ZÄ Christina Missong
Brauereistraße 15
52525 Waldfeucht
* 25. 12. 1951

60 Jahre
Dr. Rolf Jourdant
Harscampstraße 43
52062 Aachen
* 28. 12. 1941

Dr. (Iran) Vadjihossadat Dara
Severinstraße 10
52080 Aachen
* 11. 1. 1942

90 Jahre
Dr. Ernst Delahaye
Hasselholzer Weg 141
52074 Aachen
* 9. 1. 1912

Bezirksstelle 
Düsseldorf
50 Jahre
Dr. Karl-Wilhelm Korte
Hauptstraße 85–87
41540 Dormagen
* 24. 12. 1951

60 Jahre
Dr. Heinz-Egon Piel
Hamtorstraße 5–7
41460 Neuss
* 2. 1. 1942

65 Jahre
Dr. Otfried Röser
Görsenkothen 53
40882 Ratingen
* 21. 12. 1936

Dr. Hans Günter Schaal
Voßkuhlstraße 51
42555 Velbert
* 13. 1. 1937

75 Jahre
Dr. Klaus Krüger
Weinstockstraße 17
41466 Neuss
* 17. 12. 1926

81 Jahre
Dr. Marie Christine
Gelkermann-Wolter
An der Erftmündung 3 A
41468 Neuss
* 29. 12. 1920

85 Jahre
ZA Wilhelm Heinrich Hahn
Peter-Rosegger-Straße 13
40699 Erkrath
* 14. 1. 1917

88 Jahre
Dr. Margarete Mosich
Tersteegenstraße 66
40474 Düsseldorf
* 24. 12. 1913

95 Jahre
Dr. Gerda Keßelheim
Stockgartenfeld 32
40627 Düsseldorf
* 27. 12. 1906

Bezirksstelle 
Duisburg
50 Jahre
ZÄ Maria Petrat
Viehtor 8
46483 Wesel
* 28. 12. 1951

Dr. Heinrich-W. Buchholz
Neumühler Straße 59
46149 Oberhausen
* 7. 1. 1952

Dr. Leo Rehm
Klückenhofstraße 1
46459 Rees
* 8. 1. 1952

ZA Klaus Peter Haustein
Raiffeisenstraße 132–136
47259 Duisburg
* 14. 1. 1952

65 Jahre
Dr. Mehrdad Khatir
Friedrichstraße 20
45468 Mülheim
* 31. 12. 1936

Bezirksstelle 
Essen
60 Jahre
ZA Evertz Lindmark
Sommerburgstraße 14
45149 Essen
* 7. 1. 1942

80 Jahre
Dr. Heinz Wessler
Unterer Pustenberg 55
45239 Essen
* 21. 12. 1921

Bezirksstelle 
Köln
50 Jahre
Dr. Ernst Paul Wawer
Kölner Straße 33
53947 Nettersheim
* 20. 12. 1951

Dr. Eberhard Bitters
Hahnenstraße 32
50171 Kerpen
* 25. 12. 1951

Dr.-medic stom. (R)
Christine Schmidt-Rusu
Berliner Straße 58
51063 Köln
* 25. 12. 1951

Dr. Karlheinz Matthies
Kaiserplatz 14
53113 Bonn
* 2. 1. 1952

ZÄ Edeltraud Glaß
Birker Straße 69
53797 Lohmar
* 6. 1. 1952

60 Jahre
Dr. Hans-Georg Engelhardt
Münsterstraße 18
53111 Bonn
* 18. 12. 1941

Dr. Hans-Joachim Penzlin
Jahnallee 34
53173 Bonn
* 5. 1. 1942

ZA Erol Özgelen
Hauptstraße 110
50996 Köln
* 5. 1. 1942

Dr./Med. Univ. Budapest
Sofia Szopko
Rubensstraße 1
50999 Köln
* 13. 1. 1942

65 Jahre
Dr. Frank Uwe Mewes
An Groß St. Martin 5
50667 Köln
* 22. 12. 1936

Dr. Georg Brincker
Kardinal-Schulte-Straße 32
51429 Bergisch Gladbach
* 30. 12. 1936

Dr. Werner Judt
Gabriele-Münter-Straße 17
50999 Köln
* 8. 1. 1937

Dr. Cyrous Ghavami
Ringstraße 14
53225 Bonn
* 13. 1. 1937

70 Jahre
Dr. Ellen Esser
Grimmelshausener Straße 24
50996 Köln
* 23. 12. 1931

ZA Ryszard Dagarve
Hans-Grade-Straße 9
53125 Bonn
* 4. 1. 1932

75 Jahre
Dr. Christel Lüling-Wilz
Dottendorfer Straße 31
53129 Bonn
* 27. 12. 1926

Dr. Dr. Franz-Josef Broicher
Genovevastraße 16-18
51065 Köln
* 30. 12. 1926

ZÄ Ingeburg Eckert
Moltkestraße 3
53604 Bad Honnef
* 7. 1. 1927

ZÄ Halina Gelbert
Liblarer Straße 61 C
50321 Brühl
* 9. 1. 1927

Dr. Egon Liessem
Hausdorffstraße 92–94
53129 Bonn
* 15. 1. 1927

80 Jahre
Dr. Anton Bosen
Frenzenstraße 59
50374 Erfstadt
* 31. 12. 1921

ZA Heinrich Edelkamp
Königsberger Straße 74
51145 Köln
* 10. 1. 1922

Dr. Adolf Nölle
Morbacher Straße 35
50935 Köln
* 15. 1. 1922

81 Jahre
Dr. Gisela Ritzel-Ihde
Am Wasserturm 15
51519 Odenthal
* 1. 1. 1921

Dr. Felix Heinen
Immermannstraße 28
50931 Köln
* 15. 1. 1921

82 Jahre
ZÄ Marianne Schuler
Gartenstraße 28
53229 Bonn
* 24. 12. 1919

83 Jahre
Dr. Dr. Bernhard Frericks
Am Botanischen Garten 31
50735 Köln
* 18. 12. 1918

87 Jahre
ZA Willy Soll
Telegrafenstraße 57
42929 Wermelskirchen
* 17. 12. 1914

Dr. Hans Michelske
Teutoburger Straße 10
50678 Köln
* 21. 12. 1914

ZÄ Herta Blachnitzky
Ferdinand-Schmitz-Straße 25
53639 Königswinter
* 23. 12. 1914

88 Jahre
ZA Walter Kühn
Schöllerstraße 20
51379 Leverkusen
* 30. 12. 1913

Dr. Ilse Keller
Richard-Wagner-Straße 28
51145 Köln
* 6. 1. 1914

Personalien

W I R  G R A T U L I E R E N
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89 Jahre
Dr. Karl-Heinz Lieber
Schloßstraße 11
51429 Bergisch Gladbach
* 27. 12. 1912

Dr.Univ.Teheran/Iran
Mehdi Vargha
Paul-Lücke-Straße 17
51429 Bergisch Gladbach
* 7. 1. 1913

Dr. Erwin Rogge
Haus Irmgard, Im Weiher
51588 Nümbrecht
* 11. 1. 1913

Bezirksstelle 
Krefeld
50 Jahre
Dr. Dr. Friedrich Deußen,
M.M.Sc.
Regentenstraße 6 a
41061 Mönchengladbach
* 30. 12. 1951

Dr.-medic stom. (RO) 
Maria Brüß
Pestalozzistraße 34
41236 Mönchengladbach
* 1. 1. 1952

Dr. (PL) Barbara Wonschik
Remigiusplatz 14–16
41747 Viersen
* 10. 1. 1952

60 Jahre
Dr. Eugen Ripplinger
Kirchweg 10 B
47447 Moers
* 31. 12. 1941

65 Jahre
Dr. Ingrid Jaeger
Kimplerstraße 110
47807 Krefeld
* 30. 12. 1936

75 Jahre
ZA Herbert Cremer
Haiderfeldstraße 16
41063 Mönchengladbach
* 24. 12. 1926

80 Jahre
Dr. Carl van Flodrop
Liesentorweg 17 a
47802 Krefeld
* 10. 1. 1922

86 Jahre
Dr. Thea Heidelberg-Abts
Steinrathshof 16
41239 Mönchengladbach
* 4. 1. 1916

88 Jahre
ZA Rudolf Sackers
Schlesienstraße 25
47906 Kempen
* 10. 1. 1914

Personalien

WIR TRAUERN
Bezirksstelle
Düsseldorf
Dr. Dr. Joseph Holschbach
Paulistraße 20
40597 Düsseldorf
* 29. 3. 1912
† 13. 10. 2001

Bezirksstelle 
Duisburg
Dr. Carlfrieder Bacmeister
Wallensteinstraße 22
47058 Duisburg
* 11. 8. 1925
† 2. 10. 2001

Bezirksstelle 
Essen
Dr. Margarethe Kraft-Göhr
Wohnstift Augustinum
Renteilichtung 8–10
45134 Essen
* 28. 6. 1924
† 10. 10. 2001

Bezirksstelle 
Köln
ZA Günther Schlieber
Mozartstraße 12
53639 Königswinter
* 8. 6. 1929
† 17. 9. 2001

ZÄ Irma Riehl
c/o M. Köster
Merkelweg 2 a
51427 Bergisch Gladbach
* 13. 11. 1924
† 26. 9. 2001

Dr. Siegfried Lietz
Theodor-Heuss-Ring 58
50668 Köln
* 21. 2. 1929
† 29. 9. 2001

ZA Jochen Tengeler
Neue Landstraße 8
42477 Radevormwald
* 29. 9. 1934
† 29. 9. 2001

Prof. Dr. Dr. Eberhard
Krüger
Andreas-Schlüter-Straße 23
53639 Königswinter
* 13. 4. 1927
† 30. 9. 2001

Bezirksstelle 
Krefeld
Dr. Heinrich Schraauw
Dülkener Straße 40
41747 Viersen
* 29. 12. 1950
† 21. 10. 2001

Dr. Heinz-Theo Jansen
Richard-Wagner-Straße 59
41065 Mönchengladbach
* 8. 7. 1963
† 23. 10. 2001

Bezirksstelle 
Bergisch-Land
Dr. Gerhard Hasselkuss
Wettiner Straße 14
42287 Wuppertal
* 15. 5. 1914
† 15. 10. 2001

Dr. Ruth Jennemann-Aller
Wuppertaler Straße 157
42653 Wuppertal
* 5. 1. 1928
† 17. 10. 2001
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93 Jahre
Dr. Hedwig Schotten
Drabbenstraße 5
47906 Kempen
* 23. 12. 1908

Bezirksstelle 
Bergisch-Land
50 Jahre
Dr. Thomas Stoltz
Adolfstraße 6
42853 Remscheid
* 21. 12. 1951

Dr. (IMF) Bukarest
Michael Dietrich
Ehrenhainstraße 111
42329 Wuppertal
* 24. 12. 1951

83 Jahre
Dr. Dr. Imrich Rudas
Dittmannstraße 50
42287 Wuppertal
* 24. 12. 1918

89 Jahre
ZA Otto Wehner
Langerfelder Straße 96
42389 Wuppertal
* 22. 12. 1912
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Im Alter von 76 Jahren verstarb am 
2. Oktober 2001 Dr. med. dent.
Carlfrieder Bacmeister aus Duisburg.

Kollege Bacmeister war in jeder Hinsicht
ein außergewöhnlicher Mensch und ein
hervorragender Zahnarzt. Als Oberarzt
in der prothetischen Abteilung der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn hatte er schon sehr früh Kontakt zu
den führenden Politikern der noch jun-
gen Bundesrepublik Deutschland.

Der erste Bundespräsident Theodor
Heuß (FDP) war sein Patient, genauso
wie der legendäre Sozialdemokrat Kurt
Schuhmacher. Und viele andere mehr.

Kollege Bacmeister muß seine promi-
nenten Patienten gut versorgt haben. Es
gab nämlich ernsthafte Überlegungen,
für die vielen Politiker am Regierungssitz
eine eigene Klinik im Bundestag mit Dr.
Bacmeister als Leiter einzurichten. Dazu
kam es nicht.

Personalien

Nachruf

Dr. Carlfrieder Bacmeister
Carlfrieder Bacmeister eröffnete eine
große Praxis in Duisburg. Die prominen-
ten Patienten blieben ihm treu.

Nicht nur Politiker. Auch Prominente aus
dem Unterhaltungssektor wie Peter
Frankenfeld  oder  Hannelore Schroth
setzten sich in Bacmeisters Behand-
lungsstuhl. Hazy Osterwald kam mit
schöner Regelmäßigkeit nach Duisburg.
Selten wegen eines Konzerts, meistens
zur zahnärztlichen Behandlung. Am
Rande eines Konzertes in Duisburg im
Jahre 1998 erzählte der damals 75jähri-
ge Schweizer seinen begeisterten Zuhö-
rern: „Seit 30 Jahren bin ich mindestens
zweimal jährlich hier. Sie haben nämlich
den besten Zahnarzt der Welt in Ihrer
Stadt.“ 

Der Kaufhauskönig Helmut Horten ließ
seinen Freund und Zahnarzt Carlfrieder
Bacmeister für eine Nachbehandlung
mit Nahtentfernung in das Tessin einflie-
gen.

Bekannt ist Dr. Bacmeister der Bevölke-
rung auch als Freund der Tiere. Ein Kö-
nigstiger im Duisburger Zoo trägt nach
ihm den Namen Baku. Dem mächtigen
Gorilla Catou zog er vor einigen Jahren
in Analgesie mehrere schmerzhaft ent-
zündete Zähne. Einer dankbaren Wal-
roß-Dame schiente Bacmeister den ge-
brochenen Unterkiefer.

Obwohl er sehr viele prominente Politi-
ker, Industrielle und Künstler zu seinen
Patienten zählte, machte Bacmeister
keinen Unterschied zwischen Privat-
und Kassenpatienten.

Bewußt behielt er die Kassenzulassung,
um auch seine treuen „Kassenpatien-
ten“ behandeln zu können. Den Verlust
der Kassenzulassung mit 68 Jahren per
Seehofer-Gesetz hat er niemals verwin-
den können. Das Klagelied seiner aus-
gesperrten Patienten: „Wo soll ich denn
jetzt hingehen?“ ging ihm sehr zu Her-
zen.

Die Urteilsbegründung des Bundesver-
fassungsgerichtes zur Altersgrenze, wo-
nach „vom älteren Arzt möglicherweise
eine Gefährdung für die Gesundheit der
Patienten ausgeht“, hat ihn und seine
Frau Annemarie, die mehr als 45 Jahre
treu an seiner Seite in der Praxis arbei-
tete, tief getroffen. Damals sagte er mir:
„ Ich war lange an der Universitätsklinik
in Bonn kommissarischer Leiter der
prothetischen Abteilung und habe viele
Kollegen ausgebildet. Die Gefährdung
eines Patienten durch eventuell unfähi-
ge Ärzte liegt nicht in der Altersstruktur.
Zur  ärztlichen und zahnärztlichen Aus-
bildung gehört, daß man ungeeignete
Bewerber erkennt und ihnen hilft, einen
anderen Berufsweg zu beschreiten. Mit
etwas Erfahrung ist es nicht schwierig,
Kriterien hierfür zu erarbeiten. Dem
Nachwuchs eine Chance zu geben, ist
richtig. Aber in irgendeiner Form gehört

Am 9. November 2001 verstarb im 81. Lebensjahr

Carl Heinz Bartels
Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland
Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Niedersächsischen
Verdienstordens
Träger der Ehrennadel in Gold der Bundeszahnärztekammer
Träger des Großkreuzes des Militärischen und hospitalischen Ordens
des hl. Lazarus von Jerusalem

C. H. Bartels war  von 1950 bis 1988 als Zahnarzt in eigener Praxis in
Göttingen tätig. Im Laufe seiner Berufstätigkeit hatte er zahlreiche Eh-
renämter auf berufs- und kommunalpolitischer Ebene inne. Besondere
Verdienste erwarb sich Carl Heinz Bartels um die Gründung und das Wir-
ken seiner Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Not-
gebiete. Seine umfangreiche karitative Tätigkeit in aller Welt fand in-
ternational höchste Anerkennung und wurde mit vielen, insbesondere
fernöstlichen Verdienstorden gewürdigt. Dabei lag ihm die zahnärztli-
che Behandlung von Leprakranken und die Hilfe für die Armen, Kran-
ken und Obdachlosen der Elendsviertel in vielen Teilen der Welt am Her-
zen. Sein Lebenswerk stand unter dem Motto: Menschen zu helfen, die
sich selbst nicht helfen können.

Wir werden Carl Heinz Bartels stets ein ehrenvolles Andenken
bewahren.

Kuratorium und Mitarbeiterschaft des Hilfswerks Deutscher Zahnärzte
für Lepra- und Notgebiete
Hagenweg 2, 37081 Göttingen
Dr. Klaus Winter, 1. Vorsitzender



der erfahrene ältere Arzt auch dazu. Nur,
wenn man dem Nachwuchs eine Chan-
ce geben will, muß eine andere Hoch-
schulpolitik betrieben werden. Es ist ein
Skandal in unserem Staat, wenn zu La-
sten der Steuerzahler viel zu viele Ärzte
und Zahnärzte ungenügend ausgebildet
und zugelassen werden.“

Die Verrücktheit des deutschen Systems
beschrieb Dr. Bacmeister gegenüber
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Personalien/Zeitgeschehen

dem RZB so: „Ich darf meinen langjähri-
gen Patienten nicht mehr weiterbehan-
deln, obwohl er das ausdrücklich
wünscht. In Venlo geht er ohne Bean-
standung zu einem 80jährigen Kollegen,
der keine Kassenzulassung hat, und die
deutsche Krankenkasse bezahlt die
Rechnung nach dem Kostenerstat-
tungsprinzip. Ich bin für die Gemein-
schaft der Bürger in Europa, hierbei

müssen allerdings gerechte und gleich-
wertige Rahmenbedingungen herr-
schen.“

Mit Carlfrieder Bacmeister haben wir ei-
nen vorbildlichen Kollegen und einen
Streiter für die Freiheit des Berufsstan-
des verloren. In Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von ihm.

Dr. Kurt J.Gerritz

Vor 100 Jahren erhielt Emil von
Behring (1854–1917) den ersten No-
belpreis für Medizin in Anerkennung sei-
ner grundlegenden Leistungen auf dem
Gebiet der Serumtherapie. Der Schüler
Robert Kochs gilt als Pionier der Schutz-
impfung. Unter den ersten acht Nobel-
preisträgern für Medizin sind drei Deut-
sche. Neben Emil von Behring erhiel-
ten Robert Koch im Jahre 1905 und
Paul Ehrlich 1908 diese höchste wis-
senschaftliche Auszeichnung. Hierin
spiegelt sich der weltweit hohe Standard
der damaligen medizinischen Forschung
in Deutschland.

Im Jahre 2001 wurde der Medizin-No-
belpreis an drei Forscher vergeben, wel-
che der Behandlung von Krebs neue

100 Jahre 
Nobelpreis 

Wolfgang Ketterle

Wege eröffneten. Es handelt sich um Le-
land H. Hartwell vom Fred-Hutchinson-
Krebsforschungsinstitut in Seattle (USA)
und seine britischen Kollegen Paul M.
Nurse und Timothy Hunt, die in der
Krebsforschungsstiftung (Imperial Can-
cer Research Fund) in London arbeiten.
Den drei Forschern gelang es, die
Schlüsselmoleküle zu identifizieren, die
den Zyklus der Zellteilung koordinieren.
Hartwell entdeckte Anfang der 70er Jah-
re einige Gene, die eine genau definier-
te Rolle im Zellteilungsprozeß spielen.

Nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten
werden die Zellen aktiv. Hartwell gelang
es, genau jenen Zeitpunkt zu beschrei-
ben, wann sich eine Zelle notwendiger-
weise teilen muß. Hunt und Nurse haben
sich in erster Linie der Erforschung der
Cyclinen gewidmet. Das sind Proteine,
die dazu beitragen, daß die Zellteilung in
Gang gesetzt wird. Die beiden britischen
Forscher beobachteten, daß sich die
Proteine unmittelbar vor der Teilung der
Zelle übermäßig vermehrten. Dieses gilt
in der Wissenschaft als Beweis für die
tragende Rolle der Cycline im Zelltei-
lungsprozeß.

Mit dem diesjährigen Nobelpreis wird
eine bahnbrechende Entdeckung in der
Krebsforschung und -behandlung be-
lohnt. Hartwell selbst gibt der Hoffnung
Krebskranker neuen Auftrieb. Durch ge-
zielten Einsatz von Antikörpern gegen
Krebszellen ist es vielleicht in Zukunft
möglich, Zellen, die sich krankhaft teilen
und Tumoren wachsen lassen, umzu-
programmieren und zu stoppen.

Den Nobelpreis für Physik in diesem
Jahr teilen sich ein deutscher und zwei
US-Forscher. Ihre Entdeckung ver-
spricht, die Nanotechnologie zu revolu-

tionieren. Unter dem Stichwort „U-Boot
für die Blutbahn“ kann auch die Medizin
von diesen Entdeckungen profitieren.

Es ist kein Zufall, daß der deutsche Phy-
sik-Nobelpreisträger des Jahres 2001,
Wolfgang Ketterle, am physikalischen
Institut in Cambridge im US-Bundes-
staat Massachusetts arbeitet.

Zwar hat der gebürtige Heidelberger
sich sein Rüstzeug an der Münchener
Ludwig-Maximilians-Universität geholt,
doch schnell verschlug es den hochbe-
gabten und zum Perfektionismus nei-
genden Forscher in die USA, um seine
wissenschaftlichen Höchstleistungen –
die Einstein außerordentlich erfreut hät-
ten – dort zu vollbringen.Vor 100 Jahren
war es umgekehrt: Ausländische For-
scher, darunter viele US-Wissens-
schaftler, kamen nach Deutschland, um
dort zu lernen und zu forschen.

Dr. Kurt J. Gerritz 

Der Nobelpreis gilt als höchste zivile
Auszeichnung. Er wurde vom
schwedischen Forscher und Groß-
industriellen Alfred Nobel gestiftet,
quasi als Abbitte für den Schaden,
den seine Erfindung – das Dynamit –
angerichtet hat. Nobel vermachte
sein Vermögen einer Stiftung, aus de-
ren Zinsen Preise für jene finanziert
werden sollten, die „der Menschheit
den größten Nutzen geleistet ha-
ben“. Die Nobelpreise für Medizin,
Physik, Chemie, Wirtschaft, Literatur
und Frieden werden seit 1901 jedes
Jahr am 10. Dezember, dem Todestag
von Nobel, feierlich verliehen. 
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In der Erkenntnis, daß viele Kolleginnen
und Kollegen wahre Feinschmecker und
auch Hobbyköche sind, wollen wir in die-
ser Rubrik erprobte Rezepte von Kolle-
gen für Kollegen veröffentlichen und
zum Nachkochen ermuntern. Gleichzei-
tig bitten wir die Köchinnen und Köche
unter Ihnen, der RZB-Redaktion eigene
bewährte Kochrezepte zur Veröffent-
lichung einzureichen!

Gesunde Ernährung

Festtagsbraten auf
französische Art

Der Mund dient der Sprachbildung
und der Ernährung. Somit steht in-
takte Mundgesundheit nicht nur 
für problemlose Kommunikation,
sondern auch für vollendeten
Speisegenuß.

1 Lammkeule (ca. 3 kg)
schwarzer Pfeffer
2–3 Knoblauchzehen (evtl. auch mehr)
2–3 Zweige Thymian

40 g Butterschmalz
250 g große Zwiebeln
400 g Roquefort
600 g Crème fraîche

Zubereitung

Lammkeule mit Pfeffer einreiben. Knob-
lauchzehen in 6–8 Stifte schneiden. Keu-
le damit und mit zerkleinerten Thymi-
anzweigen so spicken, daß möglichst

Lammkeule mit Roquefort
Zutaten für 6 Portionen:

wenig Fleisch zerschnitten wird. Butter-
schmalz im Bräter erhitzen. Keule darin
kräftig anbraten. Zwiebeln vierteln, kurz
im Bräter mit anbraten. Gut ein Viertel Li-
ter Weißwein zugießen, so daß der Topf-
boden bedeckt ist. Bräter in den vorge-
heizten Backofen (225 Grad, Gas 4)
schieben. Roquefort mit 200 g Créme
fraîche glattrühren. Die Keule nach zehn
Minuten so drehen, daß die gewölbte
Oberseite unten liegt, dann mit der
Käsecreme bestreichen. Keule weitere
45 Min. offen garen, wenden, mit Sauce
beschöpfen und noch einmal 45 Min. ga-
ren. Dabei auf die Bräunung achten, ggf.
in den letzten 20 Minuten mit Alufolie ab-
decken. Fleisch in Alufolie verpacken
und im ausgeschalteten Ofen warm hal-
ten. Bratenfond lösen, in einen kleinen
Topf umgießen, den restlichen Wein und
Crème fraîche zugeben. Sauce bei star-
ker Hitze unter Rühren einkochen las-
sen, bis sie sämig ist.

Dazu Baguette-Brot reichen. Als Getränk
paßt ein trockener roter Landwein.

Vorbereitungszeit: 45 Minuten

Garzeit: 100 Minuten

Pro Portion etwa 93 g Eiweiß, 76 g Fett,
8G Kohlenhydrate = 5121 Joule (1223
Kalorien)

Dr. Rüdiger Butz
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Dr. Bahman Bawendi, 1940 in Teheran
geboren, kam 1960 zum Studium der
Zahnheilkunde nach Deutschland. Spä-
ter arbeitete er elf Jahre an der Kölner
Universitäts-, Zahn-, Mund- und Kiefer-
klinik unter anderem als leitender Ober-
arzt und akademischer Oberrat. Von
1979 an war er für gut 20 Jahre in eige-
ner Praxis in Lechenich bei Köln tätig.
Seit Februar 2000 verbringt er den wohl-
verdienten Ruhestand in seinem Haus in
der Schnee-Eifel. Den Besucher führt
Herr Bawendi in seine eindrucksvolle
Sammlung von mikro- und makrofoto-
grafischen Leitz-Geräten, von Mikro-
skopen und Foto-Mikroskopen, Repro-
geräten, Vergrößerungsapparaten und
chemischen Analysesystemen: Produk-
te der Firma Leitz, Wetzlar, aus den
zwanziger bis siebziger Jahren. Vieles
hat er mit umfangreichem Zubehör im
originalen Zusammenhang auf den zu-
gehörigen Labortischen aufgebaut. Ein
großer Stapel mit Zeitschriften (Vidom,
herausgegeben vom Verein Leica Histo-
rica e.V.) belegt seine eifrige Auto-
rentätigkeit, für die er auf eine umfang-
reiche Bibliothek zum Thema „Leica“

Dr. Bahman Bawendi sammelt historische Leicas

Dieses Hobby hat mich mein
ganzes Leben begleitet 

Die Rubrik „Nach der Praxis“ 
stellt Zahnärzte und ihre
Freizeitgestaltung vor. 

Wohl jedes Technische Museum der Welt beneidet den Leitz-Spezialisten Dr. Bawendi um seine
Sammlung.

Wer mit dem Leica-Gewehr Sabre-Stock
(1956) und mit dem Teleobjektiv für
Fernaufnahmen „geschossen“ wird, läuft
danach fröhlich weiter. 

zurückgreifen kann. Inmitten seiner
wohlgeordneten und geschickt prä-
sentierten „Schätze“ beantwortet 
Dr. Bawendi die Fragen des RZB.

� RZB: Ihre vielseitige und umfangrei-
che Sammlung würde jedem techni-
schen Museum zur Zierde gereichen.
Sie haben sicherlich lange Zeit ge-
braucht, um alles zusammenzutragen? 

Dr. Bawendi: Schon im Alter von 15
Jahren schenkte mir mein Vater 1955
eine uralte Leica II. Zum Abitur erhielt
ich dann eine etwas jüngere gebrauch-
te Leica IIIf. von 1952. So war ich bereits
mit dem „Bazillus Leica“ infiziert, als ich
1960 nach Deutschland, ins „Mekka der
Leica“ pilgerte. Während des Studiums
habe ich mir dann einiges vom Ta-
schengeld abgespart und so einen er-
sten Grundstock meiner Sammlung an-
legen können.

� RZB: Wie sind Sie an die zahlreichen
Sammlerstücke gekommen?

Dr. Bawendi: Ich hielt ständig Ausschau
nach alten Geräten, habe die Sammlung
auf Sammlerbörsen und Auktionen spä-
ter systematisch komplettiert, die meist
beschädigten Stücke sehr oft selbst re-
stauriert. Zum Teil sitze ich mehrere Wo-
chen an einem Gerät. Mein Ziel ist, alle
in einen funktionsfähigen Originalzu-
stand zurückzuversetzen.

� RZB: Anscheinend hat Ihnen des öf-
teren das Sammlerglück gelacht?

Dr. Bawendi: Ja, zum Beispiel als die
Kölner Leitz-Vertretung aufgelöst wur-
de, fragte man mich, ob ich an der alten
Einrichtung interessiert sei. Darunter
waren einige ergonomische Mikrosko-
piertische. Diese ermöglichen es mir,
meine Geräte heute im originalen Zu-

Auf dem zugehörigen Tisch: Kamera-Mikroskop
Panphot (1941) mit umfangreicher Zusatz-
ausstattung für Aufsicht, Durchsicht, Polari-
sation usw.



� RZB: Hat sich die Bedeutung Ihres
Hobbys im Ruhestand geändert?

Dr. Bawendi: Wenn mein Hobby nicht
wäre, hätte ich meine Praxis sicherlich
noch eine Zeitlang weitergeführt. Jetzt
füllt es mich fast vollständig aus. Ich sit-
ze jede Woche sicherlich vier Tage am
Schreibtisch oder arbeite im Labor. Seit
1999 bin ich Schriftführer bei Leica Hi-
storica e.V., habe Berichte in dieser
Funktion zu verfassen, dazu halte ich oft
Vorträge im Verein, besonders über die
Geschichte der Leica-Fotografie mit der
Leitz-Mikroskopie.

� RZB: Für andere Hobbys bleibt dann
ja wohl kaum Platz?

Dr. Bawendi: 80 Prozent meiner Frei-
zeit widme ich der Fotografie. Ich jogge
aber jeden Tag sechs Kilometer bergauf
und bergab und mache mich auch ger-
ne in meinem Garten nützlich. Ich habe
Ihren Artikel im RZB über den Kollegen
Wölffel gelesen, den ich übrigens aus
meiner Kölner Zeit persönlich kenne. Ich
kann mich seiner Aussage, „ich will in
meinem Hobby kein Weltmeister sein“,
nur anschließen.

� RZB: Wer Ihre akribisch recherchier-
ten Veröffentlichungen liest und Ihre sy-
stematische Sammlung bewundert, wird
dieser bescheidenen Äußerung wohl
nur zögerlich zustimmen. Auf jeden Fall
noch viele Jahre Spaß mit Ihrem Hobby
und vielen Dank für den freundlichen
Empfang und das Interview!

Interview, Text und Fotos:
Dr. Uwe Neddermeyer

� RZB: Um Ihre Sammlung zu kom-
plettieren, müssen Sie sich nicht nur in
der Technik der Leitz-Geräte, sondern
auch in der Geschichte der Firma aus-
kennen.

Dr. Bawendi: Ja! Ich bin seit 1979 Mit-
glied im Verein Leica Historica und habe
bislang etwa 30 Beiträge in der Vereins-
zeitschrift Vidom veröffentlicht. Dabei ist
mir wichtig, das Bildmaterial selbst und
mit den originalen Reproduktionsgerä-
ten herzustellen.

� RZB: Neben den Reprogeräten be-
nutzen Sie sicherlich auch Kameras und
Vergrößerungsgeräte.

Dr. Bawendi: Ich habe schon in meiner
Praxis in Lechenich immer wieder neue
großformatige Vergrößerungen von
Schwarzweiß-Aufnahmen ausgestellt,
die ich selbst fotografiert und in meinem
Fotolabor hergestellt habe.

� RZB: Das Wort „Praxis“ leitet über
zum Verhältnis von Ihrem Hobby zu
Ihrem Beruf.

Dr. Bawendi: Ich sehe hier eine sehr
enge Verbindung: Die Feinfühligkeit, die
den Zahnarzt auszeichnet, ist eng ver-
wandt mit der, die man beim Fotografie-
ren, Vergrößern und Mikroskopieren un-
bedingt braucht. Während meiner
wissenschaftlichen Tätigkeit habe ich
gelernt, Präparate selbst anzufertigen
und fotografisch festzuhalten. Auf dieser
Grundlage sind mir später auch einige
aufregende Mikrofotografien gelungen,
unter anderem auch von Schneekristal-
len. Übrigens habe ich die Zahnmedizin
keineswegs ad acta gelegt, ich lese re-
gelmäßig neue Beiträge, unter anderem,
was im RZB veröffentlicht wird.

sammenhang aufzubauen und zu be-
nutzen. Eine andere Geschichte ist auch
erzählenswert: Ein holländischer Kollege
schickte mir ein Bild, auf dem in einem
alten verstaubten Keller ein in Mitleiden-
schaft gezogenes Vorkriegsgerät zu se-
hen war. Er stellte es mir dann eines Ta-
ges sogar im Lieferwagen vor das Haus.
Nach sechs Wochen intensiver Arbeit
war das Reprogerät aus dem Jahre
1938 wieder voll funktionsfähig. Es wird
von mir jetzt oft für Reproduktionen be-
nutzt. Als mich der holländische Freund
später besuchte, meinte er nur: „Das
kann doch nicht wahr sein; das nehme
ich doch gerne wieder mit.“ 
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Die „Vergleichsbrücke“ mit zwei Ortholux-
Mikroskopen und zentraler Kamera bringt
beide Aufnahmen auf ein Bild: nützlich in
der Naturwissenschaft, aber auch für den
Nachweis von Fälschungen aller Art.

Rädchen-Compur-Leica (Modell B) aus dem
Jahre 1925.

War im „Stuka“ im Kriegseinsatz: Leica-Reporter-Kamera (1942) mit Magazin für 250 Aufnahmen.
Davor die Schablone zum passenden Anschnitt des Filmstreifens.



� RZB: Herr Kollege Beyer, Sie sind
1964 unter dramatischen Umständen
aus der DDR entkommen; wann reifte
bei Ihnen der Plan, zu flüchten?

Dr. Beyer: Die Absicht zu fliehen,
stammt schon aus der Zeit des Studi-
ums. Ich habe im Jahr des Mauerbaus
das Examen in Leipzig gemacht und
hatte mich vorher mit meiner jetzigen
Frau, die aus Celle in Niedersachsen
stammt, verlobt. Die Besuche meiner da-
maligen Verlobten wurden immer
schwieriger, obwohl wir jede Gelegen-
heit nutzten, uns zu treffen. Ich habe
mich an die Charité (Ostberlin) bewor-
ben und bin angenommen worden. Mei-
ne Frau zog von Celle nach Westberlin.
Westdeutsche konnten zu jener Zeit
noch ohne weiteres nach Ostberlin ein-
reisen, was Westberlinern verwehrt war.
Damals gab es auch noch keinen
„Zwangsumtausch“. Wenn meine Frau,
die in  Charlottenburg bei der Com-
merzbank arbeitete, Feierabend hatte,
ist sie mit der S-Bahn zu mir nach Ost-
berlin gefahren. Ich wohnte direkt am
Bahnhof Friedrichstraße.

� RZB: Sie haben in der Charité als
Zahnarzt gearbeitet?
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DDR-Regime

„Dafür bin ich nicht durch
den Tunnel gekrochen“

Im RZB 10/2001 wurde mit dem
Beitrag „Wie der Strafgefangene
Friedrich das Häftlingskollektiv mit
seiner Staatsfeindlichkeit beeinflußte“
an den 40. Jahrestag des Mauerbaus
in der DDR erinnert. Der „antifaschi-
stische Schutzwall“ war eine mörderi-
sche Zone, die angeblich vor Angrei-
fern aus dem Westen schützen sollte.
In Wirklichkeit war diese Mauer aus-
schließlich gegen die eigene Bevölke-
rung gerichtet. Auf „Grenzverletzer“
wurde geschossen. Fast tausend
Menschen haben den Versuch, die
Grenzsicherungsanlagen zu überwin-
den, mit dem Leben bezahlt. Selbst
der Fluchtversuch wurde mit Gefäng-
nis oder sogar Zuchthaus bestraft.
Republikflucht galt in der DDR als ein
Kapitalverbrechen. Dennoch riskier-
ten viele Menschen – darunter auch
Ärzte und Zahnärzte – Leib und Le-
ben, um in die Freiheit zu gelangen.
Dieser unbändige Freiheitsdrang
führte letztlich zum Zusammenbruch
des Unrechtsregimes und zur Wieder-
vereinigung Deutschlands.

Aus diesem Grunde soll an dieser
Stelle an Menschen erinnert werden,
die die Freiheit über das Leben und
gesellschaftliches Ansehen gestellt
haben. Das RZB sprach mit dem
Zahnarzt Dr. Peter Beyer, der im
Jahre 1964 zu den 57 Flüchtlingen
gehörte, die unter dramatischen
Umständen durch einen Tunnel von
Ost- nach Westberlin gelangten. Das
Gespräch mit Dr. Peter Beyer fand
am 13. Oktober 2001 in Düsseldorf
statt. Die Fragen für das RZB stellte 
Dr. Kurt J. Gerritz.
Die Fotos machte Renate Gerritz.

Dr. Peter Beyer

Dr. Beyer: Ich war Assistent bei Prof. Dr.
Alfred Breustedt in der prothetischen Ab-
teilung der Charité. Da hatte ich Zugang
zur internationalen Fachliteratur. Die
Möglichkeiten der Umsetzung waren sy-
stembedingt sehr begrenzt. Diese Dis-
krepanz hat mich gestört, auch war ich
niemals mit dem politischen System der
DDR einverstanden.

� RZB: Was war das Schlimmste an
diesem System?

Dr. Beyer: Materiell habe ich keine Not
gelitten. Das Schlimmste an dem Sy-
stem war diese permanente Gängelei.
Als wir heiraten wollten, sollte meine
Frau DDR-Bürgerin mit allen Einschrän-
kungen werden. Sie hätte z. B. keine
Möglichkeit mehr zur Ausreise gehabt,
um ihre Eltern zu besuchen.

Dr. Kurt J. Gerritz (li.) im Gespräch mit Dr. Peter Beyer.
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� RZB: Und Sie durften nicht ausrei-
sen.

Dr. Beyer: Dieses Eingesperrtsein in ei-
nem planwirtschaftlich-bürokratischen
System wurde immer schlimmer und die
Unfreiheit immer unerträglicher.

�RZB: Wie erfuhren Sie von der Flucht-
möglichkeit durch den Tunnel?

Dr. Beyer: Diese Verbindung kam durch
einen Studienkollegen, der mein bester
Freund ist, zustande. Er war wie ich an
der Charité Assistent. Sein Cousin
knüpfte den Kontakt zu dieser Flucht-
helfergruppe, die in erster Linie aus
Westberliner Studenten bestand. Unter
dem Siegel strengster Vertraulichkeit
wurden meine Frau und ich eingeweiht,
wobei meine Frau als Kurier eingesetzt
wurde. So hat sie z. B. meine Examens-
zeugnisse vorab nach Westberlin ge-
schmuggelt.

Am 4. Oktober 1964 war es dann soweit.
Ursprünglich war der Plan, mit einem
umgebauten Auto über die Tschecho-
slowakei zu flüchten. Über einen Kon-
taktmann erfuhr ich plötzlich von der
Möglichkeit, noch am selben Abend
durch den Tunnel zu fliehen. Es war ein
Sonntag. Zur Mittagszeit besuchte mich
meine Frau. Sie wußte, wo sich der Tun-
nel befand, der über 120 m von West-
berlin nach Ostberlin getrieben war,
nämlich in der Strelitzer Straße 55.

Nach dem Mittagessen habe ich mich
von meinem Freund verabschiedet. Er
wohnt noch heute in Ostberlin. Damals
wollte er seine Eltern nicht im Stich las-
sen. Gegen 18 Uhr kam meine Frau mit
den letzten Informationen. Da ich wußte,
daß wir möglicherweise beobachtet wur-

den, kauften wir im Operettentheater
Metropol zwei Theaterkarten für die
Abendvorstellung. Außerdem mußte
meine Frau, die am Grenzübergang
Friedrichstraße bekannt war, einen plau-
siblen Grund angeben, weshalb sie an
einem Tag mehrmals nach Ostberlin ein-
reiste. Über meine Frau erfuhr ich also
die letzten Informationen zum Tunnel-
eingang und das Losungswort. Die Pa-
role hieß Tokio, in Anlehnung an die
Olympiade.

� RZB: Wie ging es weiter?

Dr. Beyer: Ich wußte jetzt, in welchem
Gebäude in der Strelitzer Straße der
Tunneleingang war, der in die Bernauer
Straße nach Westberlin in die Freiheit
führte. Sollte irgendetwas schiefgehen,
wollte man mit Lichtsignalen vom Dach
in der Bernauer Straße warnen. Dann
sollten wir zurückgehen.

� RZB: Dazu kam es aber nicht.

Dr. Beyer: Daran wollte ich auch nicht
denken. Ich trug meinen besten, maß-
geschneiderten Anzug und hatte meiner
Frau Kristine ein Wiedersehen in West-
berlin fest versprochen. Gegen 21.30
Uhr bin ich also mit meinen besten Kla-
motten durch den Tunnel gekrochen. Zu
Anfang war es trocken. Dann wurde es
naß und schlammig. Der Tunnel war in
Handarbeit gegraben, notdürftig be-
leuchtet und belüftet. Und plötzlich stand
ich in elf Meter Tiefe am anderen Ende
im Hause einer ehemaligen Bäckerei.

� RZB: Waren Sie sich sicher, in West-
berlin zu sein?

Dr. Beyer: Ich war total unsicher und
glaubte an eine Falle der Stasi. Zumal
man mir sagte, ich sollte für vier Tage in
Quarantäne bleiben. Der Tunnel sollte
bis Donnerstag noch offen und geheim
bleiben. Da bin ich erst einmal ausge-
rastet.

� RZB: Wann waren Sie sich sicher,
daß Sie es geschafft haben?

Dr. Beyer: Das ist banal: Als ich eine Zi-
garettenreklame mit dem HB-Männchen
sah, wußte ich, daß ich im Westen war.

� RZB: 57 Menschen sind durch die-
sen Tunnel, der bald entdeckt wurde, in
die Freiheit gelangt. Kannten Sie die an-
deren Flüchtlinge?

Dr. Beyer: Da war nur eine Oberärztin
aus dem Krankenhaus Friedrichshain,
die ich flüchtig kannte. Alle anderen wa-
ren mir  unbekannt.

� RZB: War Ihre Frau nicht in Sorge?

Dr. Beyer: Wir hatten vereinbart, daß
ich sofort zu ihr in die Wohnung nach
Charlottenburg komme. Und da ich nicht
nachgab, gab man mir 20 DM, und
nachdem ich mein Ehrenwort zu schwei-
gen gegeben hatte, durfte ich in dersel-
ben Nacht zu ihr. Nachts um drei Uhr
stand ich dann vor der Tür.

� RZB: Es gab  am Tunneleingang in
der Strelitzer Straße in Ostberlin in der-
selben Nacht noch eine dramatische
Entwicklung.

Dr. Beyer: Der Tunnel ist verraten wor-
den. Um Mitternacht gab es eine
Schießerei zwischen einem Fluchthelfer
und Ostberliner Grenzsoldaten. Dabei
wurde der DDR-Soldat Egon Schultz
getötet. Das Perfide an der Sache ist,
daß die DDR-Propaganda den Tod dem
Westberliner Fluchthelfer, der Schultz
nur angeschossen hatte, anlastete.

In Wirklichkeit ist der DDR-Wachsoldat
von seinen eigenen Leuten irrtümlich
durch eine MG-Salve getötet worden.
Dieses geht eindeutig aus dem Obduk-
tionsprotokoll des renommierten Ost-
berliner Gerichtsmediziners Prof. Dr.
Otto Prokop hervor. Diese Erkenntnis
wurde vom DDR-Regime unterdrückt.
Der Westberliner Student, der noch
flüchten konnte, wurde fortan des Mor-
des beschuldigt. Weder die Mutter des
erschossenen Soldaten noch der Flucht-
helfer haben jemals die Wahrheit erfah-
ren. Das Protokoll wurde erst in jüngster
Vergangenheit aufgefunden. Der Flucht-
helfer mit Vornamen Christian hat zwar
noch Medizin studiert. Letztendlich ist er
aber an der vermeintlichen Schuld zer-
brochen und vor einigen Jahren verstor-
ben. Die Strelitzer Straße wurde in die
Egon-Schultz-Straße umbenannt. Und
welche Ironie des Schicksals, mein
Freund aus Ostberlin, der mir zur Flucht
verholfen hatte, wohnte später in dieser
Straße.

�RZB: Fühlten Sie sich nach der Flucht
in Westberlin sicher?

Dr. Beyer: Wir fühlten uns beobachtet
und überhaupt nicht sicher. Es war klar,
daß gegen uns wegen Beihilfe und Re-
publikflucht ermittelt wurde. Gegen mei-
ne Verlobte lief eine Fahndung zur Fest-
nahme, wie wir später erfahren haben.

� RZB: Wann haben Sie Ihre Frau ge-
heiratet?

Dr. Beyer: Wir haben noch im Jahre
1964 in Berlin im Rathaus Schöneberg
geheiratet, und zwar am 11. November
um 11.11 Uhr.

Dr. Peter Beyer und Ehefrau Christine.
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� RZB: Mit diesem Datum war natürlich
Ihr Weg ins Rheinland vorgezeichnet.
Wer hat Ihnen dabei besonders gehol-
fen?

Dr. Beyer: Dr. Hans-Peter Lux, ein
Studienkollege aus Leipzig, der damals
schon in Düsseldorf als Zahnarzt
niedergelassen war, riet mir dazu, und
ihm verdanke ich viel. Ich kam zu mei-
nem Glück nach Düsseldorf in die Pra-
xis von Charlie Przetak. Dort war ich zu-
sammen mit Dr. Hartmut Wengel von
Ende 1964 bis 1969 Assistent und be-
kam tiefere Einblicke in die moderne
Zahnheilkunde.

� RZB: Sie sind u. a. auch Gründungs-
mitglied der Neuen Gruppe und prakti-
zieren Zahnheilkunde auf einem hohen
Niveau.

Dr. Beyer: Im Jahre 1969 habe ich in
Düsseldorf dann eine eigene Praxis ge-
gründet, und die Neue Gruppe wurde für
mich zu einer Art Ersatzfamilie.

� RZB: Ihre Eltern und Geschwister,
welche noch in der DDR lebten, durften
Sie nicht besuchen.

Dr. Beyer: Mein Vater, der auch Zahn-
arzt war, bekam im Jahre 1965, als er
mit 65 Jahren Rentner wurde, nicht die
Genehmigung, uns in Düsseldorf zu be-
suchen, weil ich republikflüchtig war.
Darunter hat er schwer gelitten. Erst
1972 mit dem Grundlagenvertrag trat
eine Änderung ein.

�RZB: Wie ging es mit Ihrer Praxis wei-
ter? Sie befanden sich im Westen und
mußten feststellen, daß sich das Ge-
sundheitssystem doch alles andere als
freiheitlich entwickelte.

Dr. Beyer: Im Jahre 1976 habe ich mei-
ne Kassenzulassung abgegeben, weil
es mir im Rahmen der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht möglich er-
schien, meine Patienten auf hohem Ni-
veau nach den Kriterien einer modernen
fortschrittlichen Zahnheilkunde zu ver-
sorgen. Als Folge der Seehofer-Gesetz-
gebung Anfang 1993 verloren meine
freiwillig versicherten GKV-Patienten
das Recht auf freie Arztwahl. Das war für
meine zahnärztliche Privatpraxis und die
betroffenen Patienten ein harter Schlag.
Es war immer mein Bestreben, mich

fortzubilden und dieses Können meinen
Patienten weiterzugeben.

� RZB: Rein rechtlich gesehen waren
Sie nun de facto ein Zahnarzt und Bür-
ger zweiter Klasse.

Dr. Beyer: Meine Patienten und auch
ich haben nie verstanden, wie der Ge-
setzgeber mit einem Federstrich dem
Bürger originäre Rechte nimmt und ei-
nen Arzt oder Zahnarzt regelrecht ent-
eignet. Damals ist zum ersten Mal mein
Glaube an den Rechtsstaat erschüttert
worden. Angesichts der massiven
Rechtsverluste der Heilberufe in den
letzten zwanzig Jahren habe ich schon
mehrmals feststellen müssen: „Dafür bin
ich nicht durch den Tunnel gekrochen.“

Originaldokument der DDR-Staatssicherheit.

�
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schaftskrippen der Krippana. Die Land-
schaftsmodelle in der Tradition des ba-
rocken Krippenbaus zeigen, daß die
Menschen immer bemüht waren, sich
das Weihnachtsereignis im Zusammen-
hang mit Personen und Orten der eige-
nen Umgebung vorzustellen. Sehr ein-
drucksvoll sind im Untergeschoß der
Ausstellung mehrere Dioramen, die –
zum Teil metertief in die Wand gebaut –
dem Betrachter einen Blick durch den
Stall mit der Heiligen Familie hindurch in
eine fast endlose Ferne vortäuschen.

Neben Schönem gibt es auch Kurioses:
Die Reiskrippe, eine in ein Reiskorn ein-
geschnitzte Darstellung von Christi Ge-
burt, gilt als kleinste Krippe der Welt.
Nicht viel größer sind zwei Krippen, die
aus einem Streichholz bzw. aus einem
Hanfsamenkorn geschnitzt wurden. Be-
merkenswert sind auch verschiedene
mechanische Krippen (eine auf fast 70
m2) und die lebende Krippe vor der Tür,
die neben den Wachsfiguren der Heili-
gen Familie von Ochs (oder war es doch
eine Kuh?) und Esel belebt wird.

An die Kleinen und Kleinsten hat man
auch sonst gedacht: die Zookrippe mit
ihren zahlreichen, zum Teil lebens-
großen beweglichen Stofftieren wird si-
cherlich Begeisterung wecken. Übri-
gens: nebenan steht im ehemaligen Zoll-
amt die Eurotechnica, eine der größten
digitalen Modelleisenbahnen Europas.

Kontrastreiche
Sonderausstellungen 
Eine Sonderausstellung zeigt dieses
Jahr (2001) nicht weniger als 230 Dar-
stellungen der Geburtsszene in Krippen
aus 13 lateinamerikanischen Ländern.

gekrönte Krippen aus den alljährlich
stattfindenden Krippenbauwettbewer-
ben. Außerdem gibt es ständig wech-
selnde Zusatzausstellungen:Viele Leih-
gaben sollen nach einiger Zeit wieder
die Kirchgänger am jeweiligen Herkunfts-
ort erfreuen.

Besonders schön anzusehen sind die
spanischen und italienischen Land-

Weihnachtskrippen – in den Wochen vor
„dem Fest“ gibt es wohl kaum ein pas-
senderes Thema. Viele Krippen können
aber auch – ganz unabhängig von der
Jahreszeit – als Kunstwerke und kultur-
historisch aufschlußreiche Studienob-
jekte betrachtet werden. 1989 haben
deshalb Krippenfreunde aus der Eifel,
den Ardennen und Aachen am ehema-
ligen deutsch-belgischen Grenzüber-
gang Losheim eine Ausstellung organi-
siert, die ganzjährig über 140 Kirchen-
und Privatkrippen aus aller Welt zeigt.
Damit gilt die Krippana als die bedeu-
tendste und größte Kirchenkrippen-
sammlung Europas.Vielleicht handelt es
sich sogar um „die größte Krippenaus-
stellung der Welt“. Gezeigt werden Krip-
pen aus Kathedralen, Domen, Basiliken,
Pfarr- und Klosterkirchen sowie preis-

Weihnachtlicher Ausflug ins Wandergebiet

Krippen aus aller Welt 
im Deutsch-Belgischen
Naturpark

Der RZB-Freizeit-Tip stellt monatlich
Ausflugsziele aus der Umgebung vor. 
Im nächsten Heft:
Kölner Kulturangebote

Über 30 m2 nimmt die eindrucksvolle Marcelluskrippe der Bahnhofspfarre Roma Termini ein, in de-
ren Hintergrund neben anderen römischen Monumentalbauten das Marcellustheater steht.

Ausschnitt einer Kastenkrippe mit einer
Darstellung der Hochzeit zu Kanaan aus dem
17. Jahrhundert. Jemeppe (Belgien),
Figuren aus Wachs und Stoff.

Schlicht und schön: Moderne Tonfiguren aus
der Pfarrkirche St. Josef in Schlüchern.

Freizeittip
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Tanzende empfangen den Heiland auf dieser peruanischen Retabel (Figuren aus Maismehl und
Gips), die beim Krippenwettbewerb 2000 einen Ehrenpreis erhielt.

Dort hat sich die Krippenkunst zwar
auch sehr früh – beinahe parallel zu der
europäischen Tradition – entwickelt, aber
bei allem Einfluß durch europäische Mis-
sionare und Vorbilder sind Farben und
Formen doch stark durch die jeweiligen
nationalen bzw. regionalen Kunst-, Be-
kleidungs- und Architekturstile geprägt.
Viele der hier gezeigten Krippen stechen
durch eine besonders bunte, fröhlich-fol-
kloristische Darstellung der Heiligen Fa-
milie und ihrer Umgebung hervor. Auf-
fallend ist die aufwendige und pracht-
volle Ausstattung besonders einiger
Krippen aus Peru. Die heitere „Party-
stimmung“, welche die lateinamerikani-
schen Arbeiten ausstrahlen, steht im
Gegensatz insbesondere zur deutschen
Tradition beschaulicher und bescheide-
ner Darstellungen einer armen Heiligen
Familie.

Einen besonderen Kontrast zu den la-
teinamerikanischen Krippen stellt so

auch eine zweite Sonderausstellung mit
Werken von Berta Kals dar, die durch
streng monochrom tonfarbene Figuren
geprägt ist. Die Aachener Künstlerin ver-
bindet ihre moderne, äußerst schlichte
Interpretation des klassischen Motivs
mit kritischen Aussagen zu aktuellen
Themen wie Arbeitslosigkeit, Armut,
Drogensucht, Hunger, Krieg und ande-
ren gesellschaftlichen Problemen der
Gegenwart.

Nicht weit: Burgen und Wälder 
Losheim liegt im südlichsten Zipfel von
NRW, in einem der schönsten Waldge-
biete der Hocheifel. Da bietet es sich an,

den Besuch der Krippana mit einer Wan-
derung oder wenigstens einem Spazier-
gang zu verbinden. Nur wenige Kilome-
ter entfernt liegt das Wintersportgebiet
Udenbreth; ebenfalls nicht weit das ro-
mantische malerische Reifferscheid
(Gemeinde Hellenthal), einer der schön-
sten Burgorte Deutschlands mit seinem
mächtigen Bruchsteintor aus dem 14.
Jahrhundert und einem geschlossenen
Häuserring aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert.

Wer nicht weiterfahren möchte, kommt
direkt auf dem Rückweg von Losheim
zur A 1 nach nur wenigen Kilometern an
einer steilen, fast 600 Meter hohen An-
höhe vorbei. Oben liegt mit Kronenburg
(Gemeinde Dahlem) ein weiterer ro-
mantischer Burgort, der keinen VergleichBesonders beeindruckend bei den peruanischen Krippen der Sonderausstellung: die farbige

Pracht und die Vermischung spanischer und indianischer Motive.

Freizeittip
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Anfahrt: A 1 bis Ende, dann B 51
Richtung Blankenheim/Prüm, 
rechts auf die B 421 an Kronenburg
vorbei nach Losheim.

Krippana: Prümer Straße 54, 
53940 Losheim/Eifel, 
Tel. (0 65 57) 866 
Ganzjährig täglich geöffnet von 
10 bis 18 Uhr, 
Eintritt: Erwachsene: 9 DM, Kinder
von sechs bis 14 Jahren: 4,50 DM

Durch das Nordtor (im Hintergrund) betritt man über die uralten Gassen Kronenburgs ein bewohntes
Museum. Das 1704 erbaute rötliche Haus (rechts) zeigt, daß es sich als Steuereintreiber auch im
18. Jahrhundert gut leben ließ.

Über den im Mauerring integrierten Wehrturm der Pfarrkirche St. Johannes, je nachdem Fachwerkhäuser und das Burghaus hinweg bietet sich von der Ruine
aus ein weiter Blick hinaus auf die – hier noch herbstliche – Schnee-Eifel.

die Bauweise doch absolut untypisch für
die Gegend und nicht nur in der Eifel
sehr selten. Die Anregung zum Bau kam
wohl von einem der bedeutendsten und
mächtigsten Männer des 15. Jahrhun-
derts, vom Kardinal Nikolaus Cusanus
aus Kues an der Mosel.

Auch der Aufstieg zur Ruine lohnt sich.
Von dort hat man einen schönen Blick
über die gesamte Umgebung und auf
das darunterliegende schloßartige
Hauptgebäude aus dem 18. Jahrhun-
dert, in dem heute das Schloßhotel-Re-
staurant Burghaus residiert.

In und um Kronenburg kann man gemüt-
lich essen, einen Kaffee trinken (etwa
im Café Zehntscheune) und je nach
Wunsch mehr oder minder ausgedehn-
te Spaziergänge um die Burg, aber auch
durch die nahezu parkähnliche Land-
schaft des Oberen Kylltales mit dem

Die Rückwände der Kronenburger Häuser
sind als „Burgbering“ in die Ringmauer
integriert.zu Reifferscheid scheuen muß. Die Rui-

ne einer ehemals mächtigen Festung
wird von zahlreichen liebevoll restau-
rierten historischen Gebäuden, meist
Fachwerkhäusern, umschlossen. Sie bil-
den zugleich den fast vollständig erhal-
tenen äußeren Mauerring, den soge-
nannten „Burgbering“ aus dem 13. und
14. Jahrhundert. In Kronenburg gibt es
nur alte Häuser – keinen Neubau, der
dieses museale Kleinod verschandeln
würde.

Eine besondere Attraktion ist die Pfarr-
kirche St. Johannes, deren Turm als
Wehrturm ebenfalls in die Wehranlage
integriert war. Der spätgotische Innen-
raum gilt als einer der bedeutendsten
seiner Art in der Eifel. Diese Einstützen-
kirche, deren vier Gewölbe tatsächlich
von nur einem in der Mitte der Kirche
stehenden Pfeiler getragen werden, hat
die Historiker gründlich beschäftigt: ist

Kronenburger See machen. Dort wartet
übrigens in den wärmeren Jahreszeiten
ein breites Freizeitangebot auf den Be-
sucher.

Text und Fotos: Dr. Uwe Neddermeyer

Freizeittip
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Für Sie gelesen Anzeigen

Bildung 

Niedersachsen läßt 
Uni-Bummler zahlen 
Als erstes SPD-geführtes Bundesland
bittet Niedersachsen Langzeitstudenten
zur Kasse. „Wir werden nach 2001 das
Hochschulgesetz ändern, um Gebühren
einzuführen“, kündigt Wissenschaftsmi-
nister Thomas Oppermann an. Wer län-
ger als die Regelstudienzeit plus vier Se-
mester benötige, müsse ab dem näch-
sten Jahr mit mindestens 1 000 DM pro
Semester rechnen. „Lebenslanges Ler-
nen darf nicht lebenslanges Studieren
heißen“, meint Oppermann. Bisher müs-
sen nur Studenten in Baden-Württem-
berg 1 000 DM  zahlen.

Die Strafgebühren gelten in der Partei
bisher als tabu. Der SPD-Politiker ist je-
doch auf einen „Domino-Effekt“ vorbe-
reitet: „Alle Bundesländer werden ein-
mal Langzeitgebühren erheben.“ 

Focus Nr. 36/2001

F Ü R  S I E  G E L E S E N

Sorge vor 
Abwanderung 

15,25 DM pro Überstunde –
droht bald Ärztemangel? 
Den deutschen Krankenhäusern läuft
das Personal weg. Prof. Bernward Ul-
rich, Chefarzt am Krankenhaus Ger-
resheim, schlägt Alarm: „Der Markt ist
leergefegt. Während vor kurzem noch
20 000 Assistenzärzte als arbeitslos ge-
meldet waren, führen die Arbeitsämter
Düsseldorf und Wuppertal heute keinen
einzigen mehr auf ihrer Sucherliste.“ 

Als Ursache macht der Chirurg die dra-
matisch verschlechterten Arbeitsbedin-
gungen für Assistenzärzte und Pflege-
personal aus. Viele Schwestern und
Pfleger wechselten in andere Sparten
ihres erlernten Berufes, junge Ärzte er-
lägen den Verlockungen einer Berufs-
ausübung in Großbritannien, Skandina-

Briefmarken Bund/DDR kpl. 3 500, Berlin kpl,
SBZ kpl. Saar kpl, DR 1872/45 kpl. (Kat. 60 000)

Altbaden kpl. 1500, Bayern/Württ. kpl.
Österr./Schweiz kpl.Vatican kpl. 5 000 

Tel. 0 89 / 68 44 68

Aus Prax isauf lösung 
Zu verk.: Amalg.-Absch., Dürr’94; Siemensschubl.
schr., dito Waschb. schr., gr. Labortisch; Instrum.

u. a. Restinventar. Landau, Düsseldorf
Tel. 02 11 / 68 14 28; Fax 6 98 80 51

Paderborn
Wir sind ein freundliches und fortbildungsorientiertes Praxisteam, das versucht,
anspruchsvolle Zahnmedizin auszuüben und die Faszination des Berufes im
Alltag umzusetzen. Auf dem Gebieten der Prophylaxe, Implantation und voll-
keramische Versorgungen fühlen wir uns stark. Nachdem in diesem Jahr praxis-
organisatorische Aufgaben und Verbesserungen der Totalprothetik unter beson-
derer Berücksichtigung der Funkltionsanalyse im Vordergrund standen, möchten
wir uns im nächsten Jahr gerne auf den Gebieten der Endodontie und Para-
dontogogie fortentwickeln. 

Welcher Vorbereitungsassistent möchte
ab dem 1. 1. 2002 oder etwas später ein nicht zu kurzes Stück des Weges mit
uns gehen und bei der Zusammenarbeit Kenntnisse erwerben, die in vierzehn-
jähriger Praxistätigkeit gewachsen sind. Für einen ersten Eindruck kann die
Homepage www.Teerling.de besucht werden. Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbung an

Dr. Dr. Ralph Teerling – Warburger Straße 81 – 33098 Paderborn

Studienplatz Medizin und Zahnmedizin
Studienberatung und NC-Seminare. Unser Ziel: Ohne ZVS schnell
ins Studium (Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Psy-
chologie, Architektur TH/FH, Kunstgeschichte u. a.)

Info und Anmeldung: Verein der NC-Studenten e. V. (VNC)
Argelanderstraße 50 • 53115 Bonn

Telefon (02 28) 21 53 04 • Fax 21 59 00

vien, Italien oder Spanien. Der sich ab-
zeichnende Personalmangel drohe die
Versorgung der Patienten in Deutsch-
land dramatisch in Frage zu stellen. So
sei es vor allem nicht gelungen, die Ar-
beitszeiten der Ärzte in ihrer klinischen
Fachausbildung so zu strukturieren, daß
den Bedürfnissen der jungen Mediziner
nach Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Freizeit nachgekommen werden
kann. „Pflegekräfte bekommen jede
Überstunde bezahlt oder durch Freizeit
ausgeglichen. Für die Assistenzärzte ist
das nicht möglich.“

Um die Personalkosten zu senken, rich-
ten die Krankenhäuser immer mehr
Schichtdienste für Ärzte ein. Das, so Ul-
rich, würde zwar eine gewisse perso-
nelle Aufstockung ermöglichen, zugleich
aber zu außerordentlich ungeregelten
Diensten führen. Das wiederum hätte
Nachteile in der Facharztausbildung in
bezug auf die Kollegenkontakte und die
Kontinuität der Patientenversorgung.
„Meine Ärzte kommen morgens um sie-
ben und gehen abends um neun – und
haben dann noch ein schlechtes Gewis-
sen.“ 

Durch den zur Zeit praktizierten Frei-
zeitausgleich stehen regelmäßig ledig-
lich 49 Prozent der ärztlichen Beleg-
schaft tatsächlich zur Verfügung. Diese
Situation kann nur dadurch erträglich
gestaltet werden, daß die meisten Klinik-
ärzte bei zunehmenden Patientenzah-
len über ihre Pflicht hinaus bis zu 
80 Überstunden pro Monat ableisten.
Die Möglichkeit, diese Überstunden
durch Freizeit abzufeiern, ist jedoch nur
in Ausnahmefällen möglich. Die vielen
unbezahlten Überstunden treffen be-
sonders das schwächste Glied in der
ärztlichen Hierarchie, den Arzt im Prak-
tikum (AiP). Dessen Grundgehalt liegt
netto knapp oberhalb des Bafög-Satzes
und kann sich mit kumulierten Sozialhil-
feeinkommen nicht messen. Sollte seine
Überstunde, aus welchen Gründen auch
immer, doch einmal angerechnet wer-
den, so bekommt er dafür 15,25 DM
brutto. Dazu kürzlich der Präsident der
Bundesärztekammer, Prof. Jörg-Dietrich
Hoppe: „Was sich heute in unseren Kli-
niken abspielt, ist gegenüber Personal
und den Patienten nicht mehr zu verant-
worten.“ Ulrich: „Bald finden wir nie-
manden mehr.“ 

Klaus Heinemann,
Rhein. Post, 22. 10. 2001 
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Humor/Leserbrief

Wir gratulieren den folgenden phantasievollen Teilnehmern
für ihre musikalischen Vorschläge. Sie legten dem schei-
denden Landesvorsitzenden des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte, Dr. Jürgen Strakeljahn, folgende Schla-
gertexte in den Mund:

� „Niemals geht man so ganz, 
irgendwas von Dir bleibt hier . . .“
Ilona Pöge

� „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen...“
Dr. Heike Fleddermann

� „We are scaling, we are scaling, 
we are scaling round the world . . .“
ZA Joachim Wilms

Für den 1. Preis bedanken wir uns diesmal wie angekün-
digt ausnahmsweise mit zwei Eintrittskarten für das Musi-
cal „Chicago“ und für den 2. und 3. Preis wie üblich mit
einem wertvollen Buchgeschenk.

In  den Mund gelegt Heft 9 • Seite 564

Beim Schnappschuß geht es darum, prominenten Kollegen
bestimmte Zitate, Gedankengänge oder Aussprüche auf
eine humorvolle oder geistreiche Art in den Mund zu legen.
Der Schnappschuß des Monats Dezember würdigt die
langjährige und überaus souveräne Leistung des fränki-
schen Zahnarztes Dr. Gunther Lichtblau.

In seinem Landesverband Bayern fungiert Kollege Licht-
blau wie selbstverständlich sowohl als Versammlungsleiter
der KZV Bayern als auch neuerdings bei der Zahnärzte-
kammer. Auch auf Bundesebene bändigt er mit sicherem
Instinkt und viel Fingerspitzengefühl die großen Hauptver-
sammlungen des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte
(FVDZ) und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV). Und so ist sein überragendes Wahlergebnis bei der
diesjährigen Hauptversammlung des FVDZ in Würzburg
zwar ein Novum, aber keinesfalls ein Wunder.

Gunther Lichtblau erhielt in einem geheimen Wahlgang
sämtliche Delegiertenstimmen ohne eine einzige Gegen-
stimme. Bereits beim festlichen Rahmenprogramm am Vor-
abend auf der Festung Marienberg war er ohne Wider-
spruch von mittelalterlichen Gauklern zum König Gunther
ausgerufen worden. Tatkräftig von seinen beiden „Knap-
pen“, Dr. Konrad Koch (Westfalen) und ZA Klaus-Peter
Haustein (Nordrhein), unterstützt, ließ er zur Gaudi der
Zuschauer standespolitische Sünder vorführen und be-
glückte in regelmäßigen Zeitabständen mit Trinksprüchen
das gemeine Volk.

Wir zeigen Dr. Gunther Lichtblau in Zivil mit dem bürgerli-
chen Beruf Zahnarzt und nach der Inthronisierung als
König Gunther in vollem Ornat und mit den Insignien der
Macht.

Schicken Sie bitte Ihren Vorschlag zum Schnappschuß
Dezember auf einer ausreichend frankierten Postkarte oder
auch per Fax an die 

Redaktion Rheinisches Zahnärzteblatt 
c/o Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein 
Lindemannstraße 34-42, 40237 Düsseldorf 
oder per Fax (02 11) 96 84-3 32 

Die drei originellsten Zusendungen werden prämiert und im
RZB veröffentlicht.

Einsendeschluß ist der 31. 12. 2001
Dr. Kurt J. Gerritz 

Fotos: Renate Gerritz 

Unsere Frage an die Leser: Sie haben drei Wünsche frei.
Welche soll König Gunther aus Franken erfüllen? 

S c h n a p p s c h u ß

L E S E R B R I E F
RZB 9/2001, Seite 562
Betr.: Herb Ritts-Ausstellung im NRW-Forum

Wer kennt das nicht: Hunderte von Malen fährt oder geht man
an immer demselben Plakat vorbei, ohne die Botschaft rich-
tig wahrzunehmen. „Reizüberflutung“ nennt man so was wohl.
Deshalb herzlichen Dank dafür, daß Sie meinem Unterbe-
wußtsein nachgeholfen haben und mich noch mal direkt mit
der Nase auf die (geniale) multimediale Herb Ritts-Retro-
spektive im NRW-Forum „gestoßen“ haben. Sonst hätte ich
echt was verpaßt.

Überhaupt finde ich Ihr neues Feature „Freizeittip“ im RZB
sehr flott geschrieben, informativ und abwechslungsreich.

Dr. Dirk Erdmann, Haan
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Humor

Zusammengestellt von Dr. Kurt J. Gerritz 

Wie eine Kuh ihr Leben rettete 
Schweizer Kühe wissen offenbar, wie sie
sich in Szene setzen können. Einige sind
lila, andere dafür bekannt, daß sie so
glücklich sind. Jetzt hat eine Kuh ihr ei-
genes Leben gerettet – sie hat sich in ei-
nem Kinderzimmer versteckt. Die Kuh
aus dem Dorf Wolfurt sollte eigentlich
nach Bregenz ins Schlachthaus ge-
bracht werden, berichtet die britische
Agentur Ananova. Doch sie entkam vom
Trailer, lief durch das Dorf in ein Haus
hinein und dort geradewegs ins Kinder-
zimmer. Und hier brachte sie zunächst
niemand mehr heraus. Fast einen Tag
lang versuchte es der Bauer. Die Tier-
schutzorganisation Humanitas erbarmte
sich schließlich der tapferen Kuh und
kaufte sie dem Bauern ab, um ihr Leben
zu retten.

Ärzte-Zeitg., 23. 10. 2001 

Räuber vergaßen Sehschlitze 
Zum Glück für einen Zeitungsladenbe-
sitzer in England waren die zwei Räuber,
die ihn kürzlich heimsuchten, nicht die
Hellsten. Die Gangster hatten schlicht
vergessen, Sehschlitze in ihre Strumpf-
masken zu schneiden. Die beiden
stießen beim Überfall zusammen, prall-
ten gegen die Ladentheke und bemerk-
ten nicht, daß der Besitzer die Polizei
anrief. Zur Flucht rissen sie sich die Mas-
ken vom Kopf und wurden von der Über-
wachungskamera gefilmt. Wenig später
wurden die Dilettanten-Diebe von der
Polizei gefaßt.

WZ, 30. 10. 2001  

Kontaktlinsen für Windhund 
Ein kurzsichtiger englischer Greyhound
hat von einem Tierarzt Kontaktlinsen be-
kommen und gewinnt nun plötzlich ein
Hunderennen nach dem anderen. Vor-
her war der Windhund immer Zweiter
geblieben. Seine Besitzerin brachte ihn
daraufhin zu einem Tierarzt in Manche-
ster, der auf Augenleiden spezialisiert
ist. Der fand heraus: „Der Greyhound
war stark kurzsichtig und wurde immer
Zweiter, weil er dem Hund folgte, der
vorne war.“ Er hatte Angst gehabt, sich
sonst zu verlaufen.

Rhein. Post, 19. 10. 2001 

I S T  D A S  N I C H T  T I E R I S C H ?
Braunbär vom Alkohol geheilt 
Fast die Hälfte seines bisher sieben-
jährigen Lebens war der russische
Braunbär „Potapytsch“ alkoholabhängig
- jetzt gilt Meister Petz nach einer Ent-
ziehungskur als geheilt von seiner
Sucht. Der Leidensweg des Bären be-
gann vor knapp sechs Jahren, als ein
Moskauer Geschäftsmann den jungen
Bären kaufte und im Park seiner Villa in
einem Vorort der russischen Hauptstadt
unterbrachte. Als der Mann später ins
Gefängnis mußte, blieb „Potapytsch“ in
der Obhut des Wächters zurück. In der
Einsamkeit des Grundstücks begann
„Onkel Myscha“, wie der Wächter hieß,
seinen Wodka mit „Potapytsch“ zu tei-
len.

Rhein. Post, 30. 10. 2001 

Hochzeit wird wiederholt 
Ein frisch verheiratetes Paar in Großbri-
tannien darf seine Hochzeit noch einmal
erleben, weil die Fotos in der Post ver-
lorengegangen sind. Nun wird alles wie-
derholt – bis hin zum Anschneiden der
Hochzeitstorte. Weil das Fotopaket gut
versichert war, zahlt die Versicherung für
die Aktion umgerechnet 28 000 DM. Alle
70 Hochzeitsgäste müssen nun erneut
anreisen, zum Teil sogar aus dem Aus-
land.

NRZ, 30. 10. 2001 

Eisbär stahl Zahnpasta 
Wie die Zeitung „Dagbladet“ (Oslo) be-
richtete, hatte der Bär am Wochenende
nördlich von Longyearbyen einem Zelt-
lager mit Polarurlaubern aus Norwegen,
Schweden und Italien einen Besuch ab-
gestattet und dabei aus dem Verpfle-
gungszelt Vitamin C sowie Zahnpasta
entwendet. Für die Wanderer in ande-
ren Zelten interessierte das Tier sich da-
gegen augenscheinlich nicht. Trygve
Steen vom „Svalbard Wildlife Service“
äußerte sich beeindruckt über den „ho-
hen Grad an Selbsterkenntnis“ bei dem
Pelztier. Steen sagte: „Es ist bekannt,
daß Eisbären hier an Skorbut sterben
können, weil ihnen Vitamin C fehlt.“
Überdies hätten die Bären durch den
Verzehr von Seehundfleisch einen aus-
gesprochen unangenehmen Mundge-
ruch, so daß auch die Zahnpasta am
richtigen Ort gelandet sei.

Vorarlberg online, 27. 8. 2001 

Red Lion Pub 
Nach einem Besuch im „Red Lion Pub“
in der nordenglischen Ortschaft Trimdon
wollte Gary Carter nicht gleich nach
Hause: Alkoholkonsum hatte ihn über-
mütig gemacht, er kletterte auf einen
7,50 Meter hohen Baum und schlief dort
ein. Die Feuerwehr mußte Spezialisten
für Bergrettung anfordern, um den
Schlafenden vom Baum zu holen. Man
ließ ihn auf einem Seil herunter und
transportierte den Briten ins Kranken-
haus. Erst dort erwachte er, konnte sich
aber an nichts erinnern.

Die Welt, 30. 10. 2001

Ein „Zahnarzt“ für 
4,7 Millionen DM 
Im deutschen Kunsthandel ist ein
neuer Höchstpreis für ein Gemälde
erzielt worden. Das Bild „Der Zahn-
arzt“ von Gerrit Dou (1613–1675), ei-
nem Schüler von Rembrandt, ging für
4,7 Millionen DM an einen internatio-
nalen Händler, gab das Auktionshaus
Van Ham bekannt. Inklusive Aufpreis
betrage der Kaufpreis 5,7 Millionen
DM. Das Gemälde, das aus einer
deutschen Privatsammlung stammt,
war nur auf 600 000 DM taxiert wor-
den. Dem Auktionshaus zufolge hat-
ten sich 15 Kunstfreunde ein wahres
Bietergefecht um den „Zahnarzt“ ge-
liefert. „Das Bild war in einem hervor-
ragenden Zustand, es ist seit 150
Jahren nicht mehr berührt worden.“ 

DZW, 3. 10. 2001 



Am 6. November 2001 ist im Fluss De Waal (Rhein), in der
Nähe von Haalderen / Niederlande eine männliche
Leiche aufgefunden worden. Der Mann ist durch Gewalt

ums Leben gekommen, seine Identität ist unbekannt.

Es ist möglich, daß der Mann in Deutschland ins Wasser
geworfen wurde; die Leiche hat mehrere Tage (5 bis 15) im
Wasser gelegen. Die Kriminalpolizei Kleve bittet die Zahn-
ärzteschaft in Nordrhein um Mithilfe: Können Sie mit Hilfe des
Zahnstatus zu einer Identifizierung beitragen?

Personenbeschreibung:
Hautfarbe weiß, Alter zwischen 40 und 65 Jahre, Körpergröße
178 cm, Schuhgrösse 38/39, dunkles bis pfeffer- und salz-
farbenes Haar, Koteletten, blonder/grauer Schnurrbart.

Forensische Odontologie:
Der Gebißstatus wurde hergestellt von Dr. E. Ruiter,
Lyceumlaan 5, 3707 EA Zeist, Tel.: 0 03 13 06 91 73 99.

Landrat Kleve
Zentrale Kriminalitätsbekämpfung 
Kriminalkommissariat 11
Xantener Straße 29
47546 Kalkar
Telefon: +49 (0) 28 24 / 88-0
Durchwahl: +49 (0) 28 24 / 88-1830
Fax: +49 (0) 28 24 /88-18 35
E-Mail: zkb@mail.kpb-kleve.nrw.de
Ansprechpartner: T. Ernst
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Information

Identifikation

Die Kriminalpolizei 
bittet um Mithilfe

Oberkiefer Unterkiefer

Zahnstatus

Zahnstatus
Rechter Oberkiefer
18 – fehlt
17 – DO CF + MO AF + Bucc AF
16 – MOD AF + Bucc CF
15 – GK
14 – PK
13 – DP AF, Labial CF
12 – D CF + M CF
11 – D CF + MIP(mesio-incisal-palatinal) CF

Linker Oberkiefer
21 – MIB (mesio-incisal-labial)CF
22 – D CF
23 – Mes CF + DP (distal-palatinal)CF
24 – GK 
25 – MODP (mesio-okklusal-distal-palatinal)CF
26 – MOD CF + bucc CF + E
27 – MOB AF + DO CF
28 – fehlt

Linker Unterkiefer
38 – MO CF
37 – DO CF
36 – fehlt (Alveole geschlossen - Lücke etwa 3mm)
35 – PK (Metallkeramik)
34 – DO AF + Bucc CF
33 – o.B.
32 – o.B.
31 – Bucc (labial) CF

Rechter Unterkiefer
41 – Bucc (labial) CF
42 – o.B.
43 – o.B.
44 – MOD  CF (Onlay)
45 – MO CF
46 – fehlt (Alveole geschlossen -Lücke etwa 3 mm)
47 – DO CF
48 – MO AF + DO CF

Erläuterungen der verwendeten Abkürzungen:
AF = Amalgamfüllung
CF = Kunststoffüllung (weißliche Restauration)
GK = Gußkrone (Metall - Gold)
PK = Porzellankrone, Keramikkrone
E = Endodontisch behandelter Zahn (Wurzelfüllung)






